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Teil 1: Prospekt 
 
Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und der 
letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht (falls nach dem letzten Jahresbericht veröffent-

licht) sind Grundlage für alle Zeichnungen von Anteilen der Teilvermögen. 
 

Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt, im Basisinformationsblatt oder im 
Fondsvertrag enthalten sind. 
 

 

1. Informationen über den Umbrella-Fonds bzw. die Teil-
vermögen 

 
Der Swiss Rock (CH) ist ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige 

Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanla-
gen vom 23. Juni 2006 (KAG), welcher zurzeit aus den folgenden Teilvermögen besteht: 
 

a) Swiss Rock Aktien Global Defensiv 
b) Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 

c) Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig 
d) Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig 
 

1.1. Gründung des Umbrella-Fonds in der Schweiz 
 

Der Fondsvertrag des Swiss Rock (CH) wurde von der Swiss Rock Asset Management 
AG als Fondsleitung aufgestellt und mit Zustimmung der CACEIS Investor Services Bank 

S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, als Depotbank der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht FINMA („FINMA“ / „Aufsichtsbehörde“) unterbreitet und von dieser 
erstmals am 16. Juni 2017 genehmigt. 

 
1.2. Laufzeit 
 
Die Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. 

 
1.3. Für den Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen relevante Steuervor-

schriften 

 
Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen besitzen in der Schweiz keine Rechtsper-

sönlichkeit. Sie unterliegen weder einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer.  
 
Die in den Teilvermögen auf inländischen Erträgen abgezogene eidgenössische Verrech-

nungssteuer kann von der Fondsleitung für das entsprechende Teilvermögen vollum-
fänglich zurückgefordert werden. 

 
Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können den jeweiligen Quellensteuerabzügen 
des Anlagelandes unterliegen. Soweit möglich, werden diese Steuern von der Fondslei-

tung aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen oder entsprechenden Vereinbarun-
gen für die Anleger1 mit Domizil in der Schweiz zurückgefordert. 

 

 
1 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z.B. Anlegerinnen und 

Anleger, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für beide Geschlechter. 
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Anleger mit Steuerdomizil in der Schweiz: 

 
Die Ertragsausschüttungen der ausschüttenden Anteilsklassen der Teilvermögen an in 
der Schweiz domizilierte Anleger unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer 

(Quellensteuer) von 35%. Die separat ausgewiesenen Kapitalgewinne unterliegen kei-
ner Verrechnungssteuer.  

 
Der bei den thesaurierenden Anteilsklassen zurückbehaltene und wieder angelegte Net-
toertrag unterliegt der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 35%.  

 
In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer 

durch Deklaration in der Steuererklärung resp. durch separaten Verrechnungssteuer-
antrag zurückfordern. 

 
Anleger mit Steuerdomizil im Ausland: 
 

Die Ertragsausschüttungen der ausschüttenden Anteilsklassen der Teilvermögen an im 
Ausland domizilierte Anleger unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer 

(Quellensteuer) von 35%, sofern nicht die Erträge des jeweiligen Teilvermögens bzw. 
der entsprechenden Anteilsklasse zu mindestens 80% ausländischen Quellen entstam-
men. Dazu muss eine Bestätigung einer Bank vorliegen, dass sich die betreffenden An-

teile bei ihr im Depot eines im Ausland ansässigen Anlegers befinden und die Erträge 
auf dessen Konto gutgeschrieben werden (Domizilerklärung bzw. Affidavit). Es kann 

nicht garantiert werden, dass die Erträge des Teilvermögens bzw. einer Anteilsklasse 
zu mindestens 80% ausländischen Quellen entstammen.  
 

Der bei den thesaurierenden Anteilsklassen zurückbehaltene und wieder angelegte Net-
toertrag unterliegt der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 35%, 

sofern nicht die Erträge des jeweiligen Teilvermögens bzw. der entsprechenden Anteils-
klasse zu mindestens 80% ausländischen Quellen entstammen und die oben erwähnte 
Domizilerklärung bzw. Affidavit vorliegt. Wenn aufgrund des Affidavits kein Verrech-

nungssteuerabzug erfolgt, wird der entsprechende Betrag dem betreffenden Anleger 
gutgeschrieben.  

 
Erfährt ein im Ausland domizilierter Anleger wegen fehlender Domizilerklärung einen 
Verrechnungssteuerabzug, kann er die Rückerstattung aufgrund schweizerischen 

Rechts direkt bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung in Bern geltend machen.  
 

Bei nicht affidavitfähigen Teilvermögen und -klassen können im Ausland domizilierte 
Anleger die Verrechnungssteuer nach dem allfällig zwischen der Schweiz und ihrem Do-
mizilland bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen zurückfordern. Bei fehlendem 

Abkommen besteht keine Rückforderungsmöglichkeit. 
 

Ferner können sowohl Erträge als auch Kapitalgewinne, ob ausgeschüttet oder thesau-
riert, je nach Person, welche die Anteile direkt oder indirekt hält, teilweise oder ganz 
einer sogenannten Zahlstellensteuer (bspw. abgeltende Quellensteuer, Europäische 

Zinsbesteuerung, Foreign Account Tax Compliance Act) unterliegen. 
 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage 
und Praxis aus. Änderungen von Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. Erlassen 

und Praxis der Steuerbehörden bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
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Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswirkungen für den Anleger 
beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von Fondsanteilen richten sich nach 

den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers. Für diesbe-
zügliche Auskünfte wenden sich Anleger an ihren Steuerberater.   
 

Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen haben den folgenden Steuerstatus: 
 

Internationaler automatischer Informationsaustausch in Steuersachen (auto-

matischer Informationsaustausch): 

Dieser Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen qualifizieren für die Zwecke des automa-
tischen Informationsaustausches im Sinne des gemeinsamen Melde- und Sorgfaltsstan-

dard der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für 
Informationen über Finanzkonten (GMS) als nicht meldendes Finanzinstitut. 
 

FATCA: 

Der Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen sind bei den US-Steuerbehörden als Regis-
tered Deemed Compliant Foreign Financial Institution im Sinne der Sections 1471 – 
1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliess-

lich diesbezüglicher Erlasse, „FATCA“) bzw. des Abkommens zwischen der Schweiz und 
den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte 

Umsetzung von FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act „IGA Schweiz/USA“ ange-
meldet. 
 

1.4. Das Rechnungsjahr 
 

Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines Jahres. 
 
1.5. Prüfgesellschaft 
 

Prüfgesellschaft ist die Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zürich. 

 
1.6. Anteile 
 

Die Anteile repräsentieren fondsvertragliche Forderungen gegen die Fondsleitung auf 
Beteiligung am Vermögen und Ertrag eines Teilvermögens des Umbrella-Fonds. Die An-

teile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berech-
tigt, die Aushändigung eines auf den Namen oder auf den Inhaber lautenden Anteil-

scheines zu verlangen. 
 
Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depot-

bank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde für jedes Teilvermögen jederzeit ver-
schiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen. 

 
Zurzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen: 

- Anteile der Anteilsklasse A sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf die 

Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse A können von 
allen Anlegern gezeichnet werden. 

- Anteile der Anteilsklasse B sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf die 
Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse B können von 

allen Anlegern gezeichnet werden, welche den in der Tabelle zum Prospekt aufge-
führten Mindestanlagebetrag investieren. 
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- Anteile der Anteilsklasse C sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf die 
Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse C sind nur 
zugänglich für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG, die 
einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen haben. Bei qualifizierten Anlegern ge-

mäss Art. 10 Abs. 3ter KAG gilt als Dienstleistungsvertrag ein schriftlicher Vermö-
gensverwaltungsvertrag oder ein schriftlicher Beratungsvertrag mit der Fondslei-

tung oder einem beaufsichtigten Finanzintermediär. Bei qualifizierten Anlegern ge-
mäss Art. 10 Abs. 3 KAG gilt als Dienstleistungsvertrag ein schriftlicher Vermögens-
verwaltungsvertrag, ein schriftlicher Beratungsvertrag, ein schriftlicher Investitions-

vertrag oder ein anderer schriftlicher Vertrag mit der Fondsleitung oder einem be-
aufsichtigten Finanzintermediär. Die Anteile der Anteilsklasse C dürfen nur von be-

aufsichtigten Finanzintermediären angeboten resp. eingesetzt werden, sofern diese 
eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Fondsleitung abgeschlossen 
haben. Bei der Anteilsklasse C wird keine Management Fee gemäss § 19 Ziff. 1 des 

Fondsvertrags zulasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung der 
Fondsleitung für die Vermögensverwaltung und, sofern entschädigt, die Vertrieb-

stätigkeit wird im Rahmen des in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages aufgeführten Dienst-
leistungsvertrages erhoben. 

- Anteile der Anteilsklasse V sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf die 
Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Der Anlegerkreis dieser Anteilsklasse 

ist beschränkt auf steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vor-
sorge, der gebundenen Vorsorge, Freizügigkeitseinrichtungen oder Sozialversiche-
rungs- oder Ausgleichskassen sowie der Aufsicht des Bundes unterstellte Lebens-

versicherer oder inländische öffentlich-rechtliche Lebensversicherer.  

 
Zusätzlich für das Teilvermögen Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig: 

- Anteile der Anteilsklasse AH CHF sind thesaurierende Anteile, welche jeweils in 
der Referenzwährung Schweizerfranken (CHF) ausgegeben und zurückgenommen 

werden. Anteile der Anteilsklasse AH CHF können von allen Anlegern gezeichnet 
werden. Anteile der Anteilsklasse AH CHF sind währungsgesichert, d.h. die Risiko-
aussetzung bezüglich Anlagewährungen ist bestmöglich gegen Schweizerfranken 

(CHF) abgesichert. 

- Anteile der Anteilsklasse BH CHF sind thesaurierende Anteile, welche jeweils in 
der Referenzwährung Schweizerfranken (CHF) ausgegeben und zurückgenommen 
werden. Anteile der Anteilsklasse BH CHF können von allen Anlegern gezeichnet 

werden, welche den im Prospekt aufgeführten Mindestanlagebetrag investieren. An-
teile der Anteilsklasse BH CHF sind währungsgesichert, d.h. die Risikoaussetzung 

bezüglich Anlagewährungen ist bestmöglich gegen Schweizerfranken (CHF) abgesi-
chert. 

- Anteile der Anteilsklasse CH CHF sind thesaurierende Anteile, welche jeweils in 
der Referenzwährung Schweizerfranken (CHF) ausgegeben und zurückgenommen 

werden. Anteile der Anteilsklasse CH CHF sind nur zugänglich für qualifizierte Anle-
ger gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG, die einen Dienstleistungsvertrag 
abgeschlossen haben. Bei qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG gilt 

als Dienstleistungsvertrag ein schriftlicher Vermögensverwaltungsvertrag oder 
schriftlicher Beratungsvertrag mit der Fondsleitung oder einem beaufsichtigten Fi-

nanzintermediär. Bei qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG gilt als 
Dienstleistungsvertrag ein schriftlicher Vermögensverwaltungsvertrag, ein schriftli-
cher Beratungsvertrag, ein schriftlicher Investitionsvertrag oder ein anderer schrift-

licher Vertrag mit der Fondsleitung oder einem beaufsichtigten Finanzintermediär. 
Die Anteile der Anteilsklasse CH CHF dürfen nur von beaufsichtigten Finanzinterme-

diären angeboten resp. eingesetzt werden, sofern diese eine entsprechende 
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Kooperationsvereinbarung mit der Fondsleitung abgeschlossen haben. Anteile der 
Anteilsklasse CH CHF sind währungsgesichert, d.h. die Risikoaussetzung bezüglich 

Anlagewährungen ist bestmöglich gegen Schweizerfranken (CHF) abgesichert. Bei 
der Anteilsklasse CH CHF wird keine Management Fee im Sinne von § 19 Ziff. 1 des 
Fondsvertrags zulasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung der 

Fondsleitung für die Vermögensverwaltung und, sofern entschädigt, die Vertrieb-
stätigkeit wird im Rahmen des in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages aufgeführten Dienst-

leistungsvertrages erhoben. 

- Anteile der Anteilsklasse VH CHF sind thesaurierende Anteile, welche jeweils in 
der Referenzwährung Schweizerfranken (CHF) ausgegeben und zurückgenommen 
werden. Der Anlegerkreis dieser Anteilsklasse ist beschränkt auf steuerbefreite in-

ländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, der gebundenen Vorsorge, Frei-
zügigkeitseinrichtungen oder Sozialversicherungs- oder Ausgleichskassen sowie der 
Aufsicht des Bundes unterstellte Lebensversicherer oder inländische öffentlich-

rechtliche Lebensversicherer. Anteile der Anteilsklasse VH CHF sind währungsgesi-
chert, d.h. die Risikoaussetzung bezüglich Anlagewährungen ist bestmöglich gegen 

Schweizerfranken (CHF) abgesichert. 
 

Zusätzlich für das Teilvermögen Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig: 

- Anteile der Anteilsklasse AE sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf die 
Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse AE können 
von allen Anlegern gezeichnet werden. In dieser Anteilsklasse erfolgt eine Klima-
kompensation. Der CO2-Fussabdruck von Unternehmen, unter Ausschluss von öf-

fentlich-rechtlichen Körperschaften, deren Titel im Vermögen des Teilvermögens 
gehalten werden, gemessen an CO2-Kennzahlen der Inrate AG, Zürich, wird durch 

Kompensationszahlungen an auf CO2-Kompensationsmassnahmen spezialisierte 
Anbieter ausgeglichen. Der CO2-Fussabdruck ist definiert als CO2-Ausstoss in Ton-

nen dividiert durch den Unternehmenswert inklusive Liquidität. Er wird aufgrund 
von der Inrate AG ermittelten und zur Verfügung gestellten Emissionswerte von 
Unternehmen in den drei Bereichen «Scope 1» (direkte Freisetzung klimaschädli-

cher Gase im eigenen Unternehmen), «Scope 2» (indirekte Freisetzung klimaschäd-
licher Gase durch Energielieferanten des Unternehmens) und «Scope 3» (indirekte 

Freisetzung klimaschädlicher Gase in der vor- und nachgelagerten Lieferkette) 
durch die Fondsleitung berechnet. Mit den Kompensationszahlungen soll ein Aus-
gleich des CO2-Ausstosses der Unternehmen, deren Titel im Vermögen des Teilver-

mögens gehalten werden, erfolgen. Die Kompensationszahlungen werden in der Re-
gel quartalsweise in der Höhe des ermittelten CO2-Fussabdrucks aller Unternehmen, 

deren Titel im Vermögen des Teilvermögens gehalten werden, an spezialisierte An-
bieter zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten geleistet. Die geleisteten Kom-

pensationszahlungen werden im Jahresbericht offengelegt. 

- Anteile der Anteilsklasse BE sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf die 
Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse BE können 
von allen Anlegern gezeichnet werden, welche den in der Tabelle zum Prospekt auf-

geführten Mindestanlagebetrag investieren. In dieser Anteilsklasse erfolgt eine Kli-
makompensation. Der CO2-Fussabdruck von Unternehmen, unter Ausschluss von 

öffentlich-rechtlichen Körperschaften, deren Titel im Vermögen des Teilvermögens 
gehalten werden, gemessen an CO2-Kennzahlen der Inrate AG, Zürich, wird durch 
Kompensationszahlungen an auf CO2-Kompensationsmassnahmen spezialisierte 

Anbieter ausgeglichen. Der CO2-Fussabdruck ist definiert als CO2-Ausstoss in Ton-
nen dividiert durch den Unternehmenswert inklusive Liquidität. Er wird aufgrund 

von der Inrate AG ermittelten und zur Verfügung gestellten Emissionswerte von 
Unternehmen in den drei Bereichen «Scope 1» (direkte Freisetzung 
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klimaschädlicher Gase im eigenen Unternehmen), «Scope 2» (indirekte Freisetzung 
klimaschädlicher Gase durch Energielieferanten des Unternehmens) und «Scope 3» 

(indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase in der vor- und nachgelagerten Liefer-
kette) durch die Fondsleitung berechnet. Mit den Kompensationszahlungen soll ein 
Ausgleich des CO2-Ausstosses der Unternehmen, deren Titel im Vermögen des Teil-

vermögens gehalten werden, erfolgen. Die Kompensationszahlungen werden in der 
Regel quartalsweise in der Höhe des ermittelten CO2-Fussabdrucks aller Unterneh-

men, deren Titel im Vermögen des Teilvermögens gehalten werden, an spezialisierte 
Anbieter zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten geleistet. Die geleisteten Kom-

pensationszahlungen werden im Jahresbericht offengelegt. 

 

Detaillierte Angaben zu den Zeichnungs- und Rücknahmemodalitäten der einzelnen An-
teilsklassen sowie die entstehenden Kommissionen und Vergütungen werden in der Ta-
belle am Ende des Prospekts ausgeführt. 

 
Die Anteilsklassen stellen keine segmentierten Vermögen dar. Entsprechend kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass eine Anteilsklasse für Verbindlichkeiten einer anderen An-
teilsklasse haftet, auch wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Anteilsklasse belastet 
werden, der eine bestimmte Leistung zukommt. 

 
1.7. Kotierung und Handel 

 
Die Anteile sind nicht kotiert. 
 

1.8. Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Teil-
vermögen 

 
Anteile der Teilvermögen werden an jedem Bankwerktag (Montag bis Freitag) ausgege-

ben oder zurückgenommen (Auftragstag). Keine Ausgabe oder Rücknahme findet an 
schweizerischen Feiertagen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Neujahr, Nationalfeiertag 
etc.) statt sowie an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer 

eines Teilvermögens geschlossen sind oder wenn ausserordentliche Verhältnisse im 
Sinn von § 17 Ziff. 4 des Fondsvertrags vorliegen. 

 
Die Fondsleitung und die Depotbank sind berechtigt, nach freiem Ermessen Zeichnungs-
anträge abzulehnen. 

 
Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer Zeichnung anstelle einer Einzah-

lung in bar Anlagen an das Vermögen des Teilvermögens leistet („Sacheinlage“ oder 
„contribution in kind“ genannt) bzw. dass ihm im Falle eine Kündigung anstelle einer 
Auszahlung in bar Anlagen übertragen werden („Sachauszahlung“ oder „redemption in 

kind“). Der Antrag ist zusammen mit der Zeichnung bzw. mit der Kündigung zu stellen. 
Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sachein- und Sachauszahlungen zuzulassen. 

 
Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen oder Sachauszahlungen und 
stimmt solchen Geschäften nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen vollum-

fänglich im Einklang mit der Anlagepolitik des entsprechenden Teilvermögens steht und 
die Interessen der übrigen Anleger dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

 
Die Details von Sacheinlagen und –rücknahmen sind in § 17 Ziff. 7 des Fondsvertrags 
geregelt. 
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Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens zur erwähnten Uhrzeit gemäss 
der Tabelle am Ende des Prospekts an einem Auftragstag bei der Depotbank vorliegen, 

werden am nächsten Bankwerktag resp. für das Teilvermögen Swiss Rock Aktien Global 
Defensiv am übernächsten Bankwerktag (Bewertungstag) auf der Basis des an diesem 
Tag berechneten Nettoinventarwerts abgerechnet. Der zur Abrechnung gelangende 

Nettoinventarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt (For-
ward Pricing). Er wird am Bewertungstag aufgrund der Schlusskurse des Auftragstags 

berechnet.  
 
- Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises für alle Teilvermögen 

(ausgenommen Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig und Swiss Rock 
Obligationen CHF Nachhaltig): 

 
Der Ausgabepreis der Anteile einer Anteilsklasse ergibt sich aus dem am Bewertungs-

tag berechneten Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse, zuzüglich der Ausgabekom-
mission. Die Höhe der Ausgabekommission ist aus der Tabelle am Ende des Prospekts 
ersichtlich. 

 
Der Rücknahmepreis der Anteile einer Anteilsklasse ergibt sich aus dem am Bewer-

tungstag berechneten Nettoinventarwert, abzüglich der Rücknahmekommission. Die 
Höhe der Rücknahmekommission ist aus der Tabelle am Ende des Prospekts ersicht-
lich. 

 
Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, 

Kommissionen, Abgaben, usw.), die einem Teilvermögen aus der Anlage des einbe-
zahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechen-
den Teils der Anlagen erwachsen, werden dem Vermögen des Teilvermögens belas-

tet. 
 

- Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises für die Teilvermögen 
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig und Swiss Rock Obligationen CHF 
Nachhaltig: 

 
Der Ausgabepreis der Anteile einer Anteilsklasse ergibt sich aus dem am Bewertungs-

tag berechneten Nettoinventarwert je Anteil der Anteilsklasse, zuzüglich der Neben-
kosten (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die dem Teilver-
mögen im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages erwachsen und 

zuzüglich der Ausgabekommission. Die Höhe der Nebenkosten und der Ausgabekom-
mission ist aus der Tabelle am Ende des Prospekts ersichtlich. 

 
Der Rücknahmepreis der Anteile einer Anteilsklasse ergibt sich aus dem am Bewer-
tungstag berechneten Nettoinventarwert je Anteil der Anteilsklasse, abzüglich der 

Nebenkosten, die dem Teilvermögen im Durchschnitt aus dem Verkauf eines dem 
gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen und abzüglich der 

Rücknahmekommission. Die Höhe der Nebenkosten und der Rücknahmekommission 
ist aus der Tabelle am Ende des Prospekts ersichtlich. 

 

Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auf die kleinste gängige Einheit der Rech-
nungseinheit der Teilvermögen gerundet. Die Zahlung erfolgt jeweils innerhalb der in 

der Tabelle zum Prospekt genannten Anzahl Bankarbeitstage nach dem Auftragstag 
(Valuta). 
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Die Fondsleitung behält sich unter ausserordentlichen Umständen, wie insbesondere bei 
ungenügender Liquidität des betreffenden Teilvermögens, im Interesse der im betref-

fenden Teilvermögen verbleibenden Anleger, die Herabsetzung aller Rücknahmeanträge 
(Gating) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Rücknahmen netto 10% des 
Fondsvermögens übersteigt. Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung entschei-

den, alle Rücknahmeanträge proportional und im gleichen Verhältnis nach eigenem Er-
messen zu kürzen. Der verbleibende Teil der Rücknahmeaufträge ist als für den nächs-

ten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag gelten-
den Bedingungen abgewickelt. Die Fondsleitung sorgt dafür, dass keine bevorzugte Be-
handlung aufgeschobener Rücknahmeanträge stattfindet. 
 
Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des Ga-

tings unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener 
Weise den Anlegern mit. 

 
1.9. Verwendung der Erträge 
 

Die Ausschüttung der Nettoerträge bzw. Thesaurierung erfolgt jeweils innerhalb von 
vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres. 

 
1.10. Anlageziel und Anlagepolitik des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermö-

gen 
 

Detaillierte Angaben zur Anlagepolitik und deren Beschränkungen, der zulässigen Anla-

getechniken und –instrumente (insbesondere Derivateinsatz) sind aus dem Fondsver-
trag (vgl. Teil 2, §§ 7–15) ersichtlich. Das spezifische Anlageziel der Teilvermögen wird 
in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben. 
 

1.10.1. Swiss Rock Aktien Global Defensiv 

 
1.10.1.1. Anlageziel des Teilvermögens 
 

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen 
Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die 

nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risi-
koverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu 
berücksichtigen. 

 
1.10.1.2. Anlagepolitik des Teilvermögens 

 
Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens des 
Teilvermögens in: 

 
- Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossen-

schaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), American 
Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen weltweit. 

- Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepo-

litik hauptsächlich in die vorgenannten Anlagen investieren. 
- Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die 

oben erwähnten Anlagen. 
- Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen sowie auf Akti-

enindizes und Volatilitätsindizes mit Bezug auf Aktienmärkte. 
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Die Fondsleitung kann höchstens ein Drittel des Gesamtfondsvermögens des Teilver-
mögens investieren in: 

 
- Obligationen (inkl. Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes 

sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wert-

rechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten 
weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen. 

- Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren 
Währungen. 

- Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepo-

litik hauptsächlich in die oben erwähnten Anlagen investieren. 
- Derivate auf die oben erwähnten Anlagen. 

- Guthaben auf Sicht und auf Zeit.  
 

Insgesamt darf die Fondsleitung höchstens 30% des Gesamtfondsvermögens des Teil-
vermögens in Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen und höchstens 
30% des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens in strukturierte Produkte investie-

ren. 
 

Die Fondsleitung kann grundsätzlich in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von 
Unternehmen mit kleiner, mittlerer und grosser Marktkapitalisierung investieren. Anla-
gen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Unternehmen mit kleiner oder 

mittlerer Marktkapitalisierung können mit den nachfolgend in Ziff. 1.15. aufgeführten 
Risiken verbunden sein. 

 
Die Anlagen des Teilvermögens können weltweit, insbesondere auch in Schwellenlän-
dern (Emerging Markets) vorgenommen werden. Anlagen in Emerging Markets können 

mit den nachfolgend in Ziff. 1.15. aufgeführten Risiken verbunden sind. 
 

Für dieses Teilvermögen wird grundsätzlich eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Die 
Auswahl der Aktien erfolgt mit einem systematischen Ansatz. Es werden Faktor-Risiken 
identifiziert, welche die Aktienerträge massgeblich beeinflussen und Bewertungskrite-

rien eingesetzt, welche zum Ziel haben, risiko-bereinigt überdurchschnittliche Erträge 
zu erzielen. 

 
Das Vermögen des Teilvermögens wird weltweit, insbesondere auch in der Schweiz in-
vestiert. Das Teilvermögen wird weitestgehend flexibel verwaltet. Es wird angestrebt 

(aber nicht garantiert), mit dem Einsatz von Absicherungsstrategien über eine Betrach-
tungsperiode grosse negative Renditen, welche 20% des Vermögens des Teilvermögens 

überschreiten, zu vermeiden. Eine Betrachtungsperiode beginnt jeweils zum Zeitpunkt 
des Derivateverfalls im dritten Monat des vierten Quartals und endet am Derivateverfall 
im dritten Monat des vierten Quartals des Folgejahres. Der Derivateverfall der weltweit 

wichtigsten Derivatebörsen findet gewöhnlich am dritten Freitag des Monats statt. Die 
Betrachtungsperiode sowie das Rechnungsjahr des Teilvermögens (vgl. § 20 Ziff. 2 des 

Fondsvertrags) stimmen daher nicht überein. 
 
Es erfolgt keine komplette Absicherung aller Anlagen. Entsprechend wird keine Absi-

cherung garantiert. Um das Risiko von Kursrückgängen für Beteiligungswertpapieren 
und –wertrechten zu reduzieren, kann die Fondsleitung aber in Übereinstimmung mit 

den Bestimmungen des Fondsvertrages engagementreduzierende Derivate (bspw. Ein-
satz von Put-Optionen, Verkauf von Futures auf Volatilitätsindizes) einsetzen (vgl. § 12 

des Fondsvertrags zum Derivateinsatz). Ausserdem kann die Fondsleitung das 
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Währungsrisiko von Anlagen, welche nicht auf die Rechnungseinheit des Teilvermögens 
lauten, gegen die Rechnungseinheit des Teilvermögens absichern. 

 
1.10.2. Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 
 

1.10.2.1. Anlageziel des Teilvermögens 
 

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, mittels einer ausgewogenen Risi-
kostrategie durch die Anlage in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) eine opti-
male Gesamtrendite in der Rechnungseinheit des Teilvermögens zu erreichen. Dabei 

sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität 
des Fondsvermögens zu berücksichtigen. 

 
1.10.2.2. Anlagepolitik des Teilvermögens 

 
Beim Teilvermögen Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 handelt es sich um einen Dachfonds 
(Fund of Funds).  

 
Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens ausschliesslich in: 

 
- Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), die über-

wiegend in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Ge-

nossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) investieren; 
- Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), die über-

wiegend in Forderungswertpapiere und –wertechte (Obligationen, Wandelobligatio-
nen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes und ähnliches) investieren; 

- Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), die in Geld-

marktinstrumente investieren. 
 

Die Fondsleitung muss das Vermögen des Teilvermögens in mindestens fünf verschie-
dene Zielfonds anlegen. 
 

Die Rücknahmefrequenz der Zielfonds hat grundsätzlich derjenigen des Teilvermögens 
zu entsprechen. 

 
Für dieses Teilvermögen tätigt die Fondsleitung grundsätzlich keine Direktanlagen. Zur 
Absicherung von Fremdwährungsrisiken kann die Fondsleitung jedoch Derivate einset-

zen. 
 

Die Fondsleitung hat auf konsolidierter Basis die nachstehenden Anlagebeschränkun-
gen, die sich auf das Gesamtvermögen des Teilvermögens beziehen, einzuhalten: 
- Anlagen in Aktien sowie andere Beteiligungswertpapiere und –wertrechte insgesamt 

höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens; 
- Anlagen in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung insgesamt höchstens 30% 

des Gesamtvermögens des Teilvermögens. 
 
Die Anlagen für dieses Teilvermögen können weltweit, insbesondere auch in Schwellen-

ländern (Emerging Markets), vorgenommen werden. Anlagen in Emerging Markets kön-
nen mit den nachfolgend in Ziff. 1.15. aufgeführten Risiken verbunden sein. 

 
Neben den für dieses Teilvermögen als übrige Fonds für traditionelle Anlagen geltenden 

Anlagevorschriften der Kollektivanlagengesetzgebung beachtet die Fondsleitung auch 
die Anlagebeschränkungen für Finanzanlagen der Institutionen der beruflichen Vorsorge 



12 
 

gemäss Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
vom 18. April 1984 (BVV 2) (vgl. Art. 53 ff.). Vorbehalten bleiben die zwingenden Best-

immungen des Kollektivanlagenrechts und die Bestimmungen des Fondsvertrages, die 
weniger einschränkenden Bestimmungen der BVV 2 stets vorgehen. 
 

1.10.3. Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig 
 

1.10.3.1. Anlageziel des Teilvermögens 
 
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen 

Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die 
nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risi-

koverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu 
berücksichtigen. Die Fondsleitung berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen neben 

traditionellen Finanzanalysekriterien und quantitativen renditebestimmenden Faktoren 
zusätzlich gewisse Aspekte der Umwelt, sozialen Verantwortung und Corporate Gover-
nance (sog. Nachhaltigkeitskriterien oder Environment Social Governance (ESG)-

Kriterien). Durch Anwendung der in Ziff. 6.4 dieses Prospekts beschriebenen Nachhal-
tigkeitsansätze «Ausschlüsse» (normenbasierte Ausschlüsse, wertebasierte 

Ausschlüsse und Liste «Empfehlungen zum Ausschluss» des SVVK-ASIR) und 
«ESG-Integration» (integriertes ESG-Research, Positive Screening und Best-in-
Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermö-

gens um. Bis maximal 20% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen 
investiert werden, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. 

kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstä-
tigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansät-
zen nicht entsprechen. Ausschlüsse gemäss Liste «Empfehlungen zum Ausschluss» des 

SVVK-ASIR werden im gesamten Vermögen des Teilvermögens vorgenommen. Werte-
basierte Ausschlüsse erfolgen von Unternehmen, die mehr als 25% ihres Gesamtum-

satzes durch eine Geschäftstätigkeit im Bereich der Kraftwerkskohle erzielen oder die 
ein ESG-Rating tiefer als BBB aufweisen. Bei Direktanlagen werden zur «ESG-
Integration» einzelne Emittenten unter Verwendung von integriertem Research evalu-

iert. Die Ergebnisse dieser Analyse verwendet die Fondsleitung zur Auswahl von Forde-
rungswertpapieren und -wertrechten und der Portfoliokonstruktion. Die Gewichtungen 

innerhalb des Fondsvermögens ergeben sich namentlich aus der Über- bzw. Unterge-
wichtung sowie aus dem Ausschluss von Titeln aufgrund eines Vergleichs innerhalb einer 
Branche hinsichtlich der berücksichtigten ESG-Faktoren auf einer Skala von höchstens 

10 (bestes Score) bis 0 (schlechtestes Score). Bei Anlagen in Anteile bzw. Aktien ande-
rer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) wird durch die Fondsleitung einzig ein Klassi-

fikationsmodell angewendet, welches die ESG-Charakteristiken der Zielfonds bewertet. 
Nur Zielfonds, welche einen mit den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeits-
vorgaben vergleichbaren Nachhaltigkeitsansatz verfolgen, können investiert werden. 

Insbesondere Zielfonds, welche ausschliesslich «Ausschlüsse» als Nachhaltigkeitsansatz 
anwenden, sind nicht investierbar. 

 
1.10.3.2. Anlagepolitik des Teilvermögens 
 

Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens des 
Teilvermögens in:  

 
- Obligationen (inkl. Anleihen ohne Endfälligkeit (Perpetuals), nachrangige Anleihen, 

Wandelobligationen (inkl. CoCo-Anleihen), Wandelnotes und Optionsanleihen), No-
tes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –
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wertrechte (inkl. Asset Backed Securities (ABS)) von privaten, gemischtwirtschaft-
lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit und in allen frei konvertierba-

ren Währungen; 
- Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepo-

litik hauptsächlich in vorgenannte Anlagen investieren; 

- Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die 
oben erwähnten Anlagen; 

- Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen oder Indizes, 
welche solche Anlagen abbilden. 

 

Die Fondsleitung kann zudem höchstens ein Drittel des Gesamtfondsvermögens des 
Teilvermögens investieren in: 

 
- Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossen-

schaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), American 
Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen weltweit; 

- Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren 

Währungen; 
- Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepo-

litik hauptsächlich in die oben erwähnten Anlagen investieren; 
- Derivate auf die oben erwähnten Anlagen; 
- Guthaben auf Sicht und auf Zeit. 

 
Insgesamt darf die Fondsleitung jeweils höchstens 10% des Gesamtfondsvermögens 

des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, in Anteile bzw. Aktien 
anderer kollektiver Kapitalanlagen und in strukturierte Produkte investieren. Die Anla-
gen in Asset Backed Securities (ABS) und Anleihen ohne Endfälligkeit (Perpetuals) sind 

jeweils auf höchstens 25% beschränkt. Bei Anlagen in Asset Backed Securities (ABS) 
sind Käufe von vorrangigen als auch nachrangigen Tranchen (mit Ausnahme von Equity-

Tranchen) bis höchstens 3% pro Emittent zulässig. Zudem muss die Investition zum 
Zeitpunkt des Kaufes ein Mindest-Rating im Investment Grade Bereich (mindestens 
Baa3 resp. BBB-) aufweisen und die Transaktionsgrösse muss insgesamt mindestens 

100 Millionen Schweizerfranken (oder Gegenwert) betragen. In Wandelobligationen, 
Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- 

und Optionsrechten darf die Fondsleitung insgesamt höchstens 25% investieren, wobei 
Anlagen in CoCo-Anleihen auf insgesamt 10% beschränkt sind. Anlagen in Schwellen-
ländern (Emerging Markets, beinhaltend alle Länder, die nicht der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD angehören) und in Forderungswert-
papiere und –wertrechte im Non-Investment Grade Bereich (tiefer als Baa3 resp. BBB-

) sind auf insgesamt 30% beschränkt. Anlagen in Emerging Markets und in Forderungs-
wertpapiere und –wertrechte im Non-Investment Grade Bereich können mit den nach-
folgend in Ziff. 1.15. aufgeführten Risiken verbunden sein. 

 
1.10.4. Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig 

 
1.10.4.1. Anlageziel des Teilvermögens 
 

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen 
Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die 

nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risi-
koverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu 

berücksichtigen. Die Fondsleitung berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen neben 
traditionellen Finanzanalysekriterien und quantitativen renditebestimmenden Faktoren 
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zusätzlich gewisse Aspekte der Umwelt, sozialen Verantwortung und Corporate Gover-
nance (sog. Nachhaltigkeitskriterien oder Environment Social Governance (ESG)-

Kriterien). Durch Anwendung der in Ziff. 6.4 dieses Prospekts beschriebenen Nachhal-
tigkeitsansätze «Ausschlüsse» (normenbasierte Ausschlüsse, wertebasierte 
Ausschlüsse und Liste «Empfehlungen zum Ausschluss» des SVVK-ASIR) und 

«ESG-Integration» (integriertes ESG-Research, Positive Screening und Best-in-
Class-Ansatz) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermö-

gens um. Bis maximal 20% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen 
investiert werden, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. 
kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstä-

tigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansät-
zen nicht entsprechen. Ausschlüsse gemäss Liste «Empfehlungen zum Ausschluss» des 

SVVK-ASIR werden im gesamten Vermögen des Teilvermögens vorgenommen. Werte-
basierte Ausschlüsse erfolgen von Unternehmen, die mehr als 25% ihres Gesamtum-

satzes durch eine Geschäftstätigkeit im Bereich der Kraftwerkskohle erzielen oder die 
ein ESG-Rating tiefer als B- aufweisen. Bei Direktanlagen werden zur «ESG-Integration» 
einzelne Emittenten unter Verwendung von integriertem Research evaluiert. Die Ergeb-

nisse dieser Analyse verwendet die Fondsleitung zur Auswahl von Forderungswertpa-
pieren und -wertrechten und der Portfoliokonstruktion. Die Gewichtungen innerhalb des 

Fondsvermögens ergeben sich namentlich aus der Über- bzw. Untergewichtung sowie 
aus dem Ausschluss von Titeln aufgrund eines Vergleichs innerhalb einer Branche hin-
sichtlich der berücksichtigten ESG-Faktoren auf einer Skala von höchstens 10 (bestes 

Score) bis 0 (schlechtestes Score). Gleichzeitig wird das Vermögen des Teilvermögens 
so zusammengestellt, dass dieses gemessen an CO2-Kennzahlen der Inrate AG, Zürich, 

gegenüber der Vergleichsbenchmark (SBI® Total AAA-BBB) einen um mindestens 50% 
tieferen durchschnittlichen CO2-Fussabdruck aufweist. Die bei Lancierung des Teil-

vermögens festgesetzte Obergrenze des CO2-Fussabdrucks des Portfolios wird jedes 
Jahr um weitere 7.5% gesenkt, erstmals per 1. Januar 2025. Der CO2-Fussabdruck ist 
definiert als CO2-Ausstoss in Tonnen dividiert durch den Unternehmenswert inklusive 

Liquidität. Der CO2-Ausstoss in Tonnen wird aufgrund von der Inrate AG ermittelten und 
zur Verfügung gestellten Emissionswerte von Unternehmen in den drei Bereichen 

«Scope 1» (direkte Freisetzung klimaschädlicher Gase im eigenen Unternehmen), 
«Scope 2» (indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase durch Energielieferanten des 
Unternehmens) und «Scope 3» (indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase in der vor- 

und nachgelagerten Lieferkette) durch die Fondsleitung berechnet. Bei Anlagen in An-
teile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) wird durch die Fonds-

leitung einzig ein Klassifikationsmodell angewendet, welches die ESG-Charakteristiken 
der Zielfonds bewertet. Nur Zielfonds, welche einen mit den für das Teilvermögen gel-
tenden Nachhaltigkeitsvorgaben vergleichbaren Nachhaltigkeitsansatz verfolgen, kön-

nen investiert werden. Insbesondere Zielfonds, welche ausschliesslich «Ausschlüsse» 
als Nachhaltigkeitsansatz anwenden, sind nicht investierbar. 

 
1.10.4.2. Anlagepolitik des Teilvermögens 
 

Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens des 
Teilvermögens in:  

 
- Auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inkl. Anleihen ohne Endfälligkeit 

(Perpetuals), nachrangige Anleihen, Wandelobligationen (inkl. CoCo-Anleihen), 

Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzins-
liche Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Asset Backed Securities (ABS)) 

von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten welt-
weit; 
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- Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepo-
litik hauptsächlich in vorgenannte Anlagen investieren; 

- Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die 
oben erwähnten Anlagen; 

- Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen oder Indizes, 

welche solche Anlagen abbilden. 
 

Die Fondsleitung kann zudem höchstens ein Drittel des Gesamtfondsvermögens des 
Teilvermögens investieren in: 
 

- Obligationen (inkl. Anleihen ohne Endfälligkeit (Perpetuals), nachrangige Anleihen, 
Wandelobligationen (inkl. CoCo-Anleihen), Wandelnotes und Optionsanleihen), No-

tes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wert-
rechte (inkl. Asset Backed Securities (ABS)) von privaten, gemischtwirtschaftlichen 

und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren 
Währungen; 

- Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossen-

schaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), American 
Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen weltweit; 

- Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren 
Währungen; 

- Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepo-

litik hauptsächlich in die oben erwähnten Anlagen investieren; 
- Derivate auf die oben erwähnten Anlagen; 

- Guthaben auf Sicht und auf Zeit. 
 

Insgesamt darf die Fondsleitung jeweils höchstens 10% des Gesamtfondsvermögens 

des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, in Anteile bzw. Aktien 
anderer kollektiver Kapitalanlagen und in strukturierte Produkte investieren. Die Anla-

gen in Asset Backed Securities (ABS) und Anleihen ohne Endfälligkeit (Perpetuals) sind 
jeweils auf höchstens 25% beschränkt. Bei Anlagen in Asset Backed Securities (ABS) 
sind Käufe von vorrangigen als auch nachrangigen Tranchen (mit Ausnahme von Equity-

Tranchen) bis höchstens 3% pro Emittent zulässig. Zudem muss die Investition zum 
Zeitpunkt des Kaufes ein Mindest-Rating im Investment Grade Bereich (mindestens 

Baa3 resp. BBB-) aufweisen und die Transaktionsgrösse muss insgesamt mindestens 
100 Millionen Schweizerfranken (oder Gegenwert) betragen. In Wandelobligationen, 
Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- 

und Optionsrechten darf die Fondsleitung insgesamt höchstens 25% investieren, wobei 
Anlagen in CoCo-Anleihen auf insgesamt 10% beschränkt sind. Anlagen in Schwellen-

ländern (Emerging Markets, beinhaltend alle Länder, die nicht der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD angehören) und in Forderungswert-
papiere und –wertrechte im Non-Investment Grade Bereich (tiefer als Baa3 resp. BBB-

) sind auf insgesamt 30% beschränkt. Anlagen in Emerging Markets und in Forderungs-
wertpapiere und –wertrechte im Non-Investment Grade Bereich können mit den nach-

folgend in Ziff. 1.15. aufgeführten Risiken verbunden sein. 
 

1.10.5. Anlagebeschränkungen der Teilvermögen 

 
Detaillierte Angaben zu den Anlagebeschränkungen der Teilvermögen sind aus dem 

Fondsvertrag (vgl. Teil 2, § 15) ersichtlich. Nachfolgend erfolgt lediglich eine nicht ab-
schliessende Darstellung der wichtigsten Risikoverteilungsvorschriften. 
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1.10.5.1. Anlagebeschränkungen für das Teilvermögen Swiss Rock Aktien 
Global Defensiv 

 
Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 
20% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten des-

selben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente 
der Emittenten, bei welchen mehr als 10% des Vermögens eines Teilvermögens ange-

legt sind, darf 60% des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens nicht überstei-
gen.  
 

Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens eine Teilvermögens in Guthaben 
auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank anlegen. 

 
Die Fondsleitung darf höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens in OTC-

Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, die ihren 
Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder in 
einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der 

Schweiz gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 20% des Vermögens des ent-
sprechenden Teilvermögens. Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Si-

cherheiten in Form von liquiden Aktiven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, 
so werden diese Forderungen bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht berück-
sichtigt. 

 
Die Fondsleitung darf höchstens 30% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteilen 

bzw. Aktien desselben Zielfonds anlegen.  
 
Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten oder 

Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem OECD-
Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internatio-

nalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-
gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.  
Die Fondsleitung kann für die Teilvermögen jeweils bis zu 100% des Vermögens eines 

Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen, 
wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der 

OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen 
die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder 
garantiert werden. In diesem Fall muss das entsprechende Teilvermögen Effekten oder 

Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten; höchs-
tens 30% des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens dürfen in Effekten der-

selben Emission angelegt werden. Als Emittenten bzw. Garanten sind zugelassen: 
OECD-Staaten, Europäische Union (EU), Europarat, Internationale Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung (Weltbank), Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 

Europäische Investitionsbank, Interamerikanische Entwicklungsbank, Asiatische Ent-
wicklungsbank, Afrikanische Entwicklungsbank und die Eurofima (Europäische Gesell-

schaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial). 
 
1.10.5.2. Anlagebeschränkungen für das Teilvermögen Swiss Rock Vor-

sorge Fonds 50 
 

Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 
10% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente dessel-

ben Emittenten bzw. Schuldners anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geld-
marktinstrumente der Emittenten bzw. Schuldner, bei welchen mehr als 5% des 
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Vermögens des Teilvermögens angelegt sind, darf 40% des Vermögens des Teilvermö-
gens nicht übersteigen.  

 
Die Fondsleitung darf höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens in Guthaben 
auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank anlegen.  

 
Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Vermögens des Teilvermögens in OTC-

Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, die ihren 
Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder in 
einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der 

Schweiz gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 10% des Vermögens des Teil-
vermögens. Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Sicherheiten in Form 

von liquiden Aktiven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, so werden diese 
Forderungen bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt. 

 
Das Teilvermögen muss mindestens in fünf verschiedene Zielfonds anlegen. Die Fonds-
leitung darf grundsätzlich höchstens 30% des Vermögens des Teilvermögens in Anteilen 

bzw. Aktien desselben Zielfonds anlegen. Ausnahmsweise darf die Fondsleitung höchs-
tens 45% des Vermögens des Teilvermögens in Anteilen bzw. Aktien desselben Ziel-

fonds anlegen, wenn es sich bei diesem Zielfonds um eine schweizerische kollektive 
Kapitalanlage der Art „Effektenfonds“ oder „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ han-
delt und vollständige Transparenz betreffend Anlagen und Gebühren sichergestellt ist.  

 
Die vorgenannte Grenze von 10% pro Emittent bzw. Schuldner ist auf 45% angehoben, 

wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft begeben oder garantiert werden. 
 

1.10.5.3. Anlagebeschränkungen für die Teilvermögen Swiss Rock Obligati-
onen Global Nachhaltig und Swiss Rock Obligationen CHF Nach-

haltig 
 
Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchstens 

20% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten des-
selben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente 

der Emittenten, bei welchen mehr als 10% des Vermögens eines Teilvermögens ange-
legt sind, darf 60% des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens nicht überstei-
gen.  

 
Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens eine Teilvermögens in Guthaben 

auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank anlegen. 
 
Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Vermögens eines Teilvermögens in OTC-

Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, die ihren 
Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder in 

einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der 
Schweiz gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 10% des Vermögens des ent-
sprechenden Teilvermögens. Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Si-

cherheiten in Form von liquiden Aktiven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, 
so werden diese Forderungen bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht berück-

sichtigt. 
 

Die Fondsleitung darf höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteilen 
bzw. Aktien desselben Zielfonds anlegen.  



18 
 

 
Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten oder 

Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem OECD-
Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internatio-
nalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mit-

gliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.  
 

Die Fondsleitung kann für die Teilvermögen jeweils bis zu 100% des Vermögens eines 
Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen, 
wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der 

OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen 
die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder 

garantiert werden. In diesem Fall muss das entsprechende Teilvermögen Effekten oder 
Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten; höchs-

tens 30% des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens dürfen in Effekten der-
selben Emission angelegt werden. Als Emittenten bzw. Garanten sind zugelassen: 
OECD-Staaten, Europäische Union (EU), Europarat, Internationale Bank für Wiederauf-

bau und Entwicklung (Weltbank), Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, 
Europäische Investitionsbank, Interamerikanische Entwicklungsbank, Asiatische Ent-

wicklungsbank, Afrikanische Entwicklungsbank und die Eurofima (Europäische Gesell-
schaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial). 
 

1.10.6. Sicherheitenstrategie 
 

Im Rahmen des Einsatzes von Anlagetechniken (bspw. Effektenleihe) und bei OTC-
Geschäften nimmt die Fondsleitung in Übereinstimmung mit der KKV-FINMA Sicherhei-
ten entgegen, wodurch das eingegangene Gegenparteirisiko reduziert werden kann. 

 
Die Fondsleitung akzeptiert derzeit folgende Arten von Vermögenswerten als zulässige 

Sicherheiten: 
 
- Barmittel in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens sowie in den fol-

genden weiteren Währungen: Euro (EUR), US-Dollar (USD) und Schweizerfranken 
(CHF); 

- Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder -wertrechte, die durch 
OECD-Mitgliedstaaten oder eine öffentlich-rechtliche Körperschaft aus der OECD 
oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen 

die Schweiz oder ein EU-Mitgliedstaat angehören, ausgegeben oder garantiert wer-
den; 

- Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder -wertrechte von einem 
Emittenten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat; 

- Aktien, bei denen es sich um Stammaktien handelt, die an einer Börse oder an 

einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt in der Schweiz, in 
einem EU-Mitgliedstaat, einem OECD-Mitgliedstaat oder in den Vereinigten Staaten 

von Amerika (USA) gehandelt werden und Aktien, die in einem breit diversifizierten 
Leitindex vertreten sind. 

 

Der Emittent der Sicherheit muss eine hohe Bonität aufweisen und über ein langfristiges 
Mindest-Rating von A- oder gleichwertig bzw. ein kurzfristiges Mindest-Rating von A-2 

oder gleichwertig verfügen. Wird ein Emittent bzw. eine Sicherheit durch Standard & 
Poors, Moody’s oder Fitch mit unterschiedlichen Ratings eingestuft, gilt das niedrigste 

der Ratings. 
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Die Fondsleitung bestimmt den erforderlichen Umfang der Besicherung auf der Grund-
lage der anwendbaren Risikoverteilungsvorschriften und unter Berücksichtigung der Art 

und Eigenschaften der Geschäfte, der Bonität der Gegenparteien und der herrschenden 
Marktbedingungen. Bei einer Effektenleihe vereinbart die Fondsleitung mit dem Borger 
bzw. Vermittler, dass dieser zugunsten der Fondsleitung Sicherheiten verpfändet oder 

zu Eigentum überträgt, deren Wert angemessen ist und jederzeit mindestens 100% des 
Verkehrswerts der ausgeliehenen Effekten beträgt.  

 
Für die Festlegung der Bewertungsabschläge kommt eine für die Fondsleitung gesamt-
haft geregelte Strategie zur Anwendung, welche die folgenden Sicherheitsmargen vor-

sieht: 
 

Art der Sicherheit Abschlag 

Barmittel in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens so-

wie in den folgenden weiteren Währungen: Euro (EUR), US-Dollar 
(USD) und Schweizerfranken (CHF) 

0% 

Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder -wert-
rechte, die durch OECD-Mitgliedstaaten oder eine öffentlich-rechtli-

che Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisati-
onen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein 
EU-Mitgliedstaat angehören, ausgegeben oder garantiert werden 

0,5%–5% 

Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder -wert-
rechte von einem Emittenten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat 

1%–8% 

Aktien, bei denen es sich um Stammaktien handelt, die an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 

Markt in der Schweiz, in einem EU-Mitgliedstaat, einem OECD-
Mitgliedstaat oder in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ge-

handelt werden und Aktien die in einem breit diversifizierten Leitindex 
vertreten sind 

5%–15% 

Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten 
die Pflichten und Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesondere ach-
tet die Fondsleitung auf eine angemessene Diversifikation der Sicherheiten nach Län-

dern, Märkten und Emittenten. Die Konzentrationsrisiken bei Emittenten gelten als an-
gemessen diversifiziert, wenn die von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicher-

heiten nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts entsprechen. Vorbehalten bleiben 
Ausnahmen für öffentlich garantierte oder begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. 
 

Sicherheiten dürfen nicht wieder angelegt werden und Sicherheiten dürfen ihrerseits 
nicht ausgeliehen, weiter verpfändet, verkauft, neu angelegt oder zur Deckung von de-

rivativen Finanzinstrumenten verwendet werden. 
 
1.10.7. Der Einsatz von Derivaten 

 
Die Fondsleitung darf für die Teilvermögen Derivate einsetzen. Der Einsatz von Deriva-

ten darf jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abwei-
chung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharak-
ters der Teilvermögen führen. Bei der Risikomessung gelangt der Commitment-Ansatz I 

zur Anwendung. 
 

Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von 
Anlagepositionen eingesetzt. 
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Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen dürfen Derivate nur zum Zwecke der 
Währungsabsicherung eingesetzt werden. Vorbehalten bleibt die Absicherung von 

Markt-, Zins- und Kreditrisiken bei kollektiven Kapitalanlagen, sofern die Risiken ein-
deutig bestimmbar und messbar sind. 
 

Es dürfen nur Derivat-Grundformen verwendet werden, d.h. Call- oder Put-Optionen, 
Credit Default Swaps (CDS), Swaps und Termingeschäfte (Futures und Forwards), wie 

sie im Fondsvertrag näher beschrieben sind (vgl. § 12 des Fondsvertrags), sofern deren 
Basiswerte gemäss Anlagepolitik als Anlage zulässig sind. Die Derivate können an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehan-

delt oder OTC (over-the-counter) abgeschlossen sein. Derivate unterliegen neben dem 
Markt- auch dem Gegenparteirisiko, d.h. dem Risiko, dass die Vertragspartei ihren Ver-

pflichtungen nicht nachkommen kann und dadurch einen finanziellen Schaden verur-
sacht. 

 
Mit einem CDS wird das Ausfallrisiko einer Kreditposition vom Risikoverkäufer auf den 
Risikokäufer übertragen. Dieser wird dafür mit einer Prämie entschädigt. Die Höhe die-

ser Prämie hängt u.a. von der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts und der maxi-
malen Höhe des Schadens ab; beide Faktoren sind in der Regel schwer zu bewerten, 

was das mit CDS verbundene Risiko erhöht. Die Fondsleitung kann für die Teilvermögen 
sowohl als Risikoverkäufer wie auch als Risikokäufer auftreten. 
 

Der Einsatz dieser Instrumente darf auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen 
weder eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das Vermögen eines Teilvermögens aus-

üben noch einem Leerverkauf entsprechen. 
 
1.11. Nettoinventarwert 

 
Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Anteilsklasse eines Teilvermögens ergibt sich 

aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens des Teilvermö-
gens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilver-
mögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der 

im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf die 
kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet. 
 

1.12. Vergütungen und Nebenkosten 
 

1.12.1. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teil-
vermögen (Auszug aus § 19 des Fondsvertrags) 

 
Detaillierte Angaben zu den Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der 
Teilvermögen sind der Tabelle am Ende des Prospekts zu entnehmen. 

Management Fee: 

Die Management Fee zugunsten der Fondsleitung wird verwendet für die Vermögens-

verwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen.  

Bei den Anteilsklassen AE und BE werden aus der Management Fee zusätzlich Kompen-
sationszahlungen zum Ausgleich des CO2-Ausstosses der Unternehmen, deren Titel im 

Vermögen des betreffenden Teilvermögens gehalten werden, geleistet. Die geleisteten 
Kompensationszahlungen werden im Jahresbericht offengelegt. 
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Bei den Anteilsklassen C und CH CHF wird keine Management Fee im Sinne von § 19 
Ziff. 1 des Fondsvertrags zulasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung 

der Fondsleitung für die Vermögensverwaltung und, sofern entschädigt, die Vertrieb-
stätigkeit wird im Rahmen des Dienstleistungsvertrages gemäss § 6 Ziff. 4 des Fonds-
vertrags erhoben. 

Service Fee:  

Die Service Fee zugunsten der Fondsleitung wird verwendet für die Leitung der Teilver-

mögen sowie die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank.  

Die Entschädigung der Depotbank obliegt der Fondsleitung und erfolgt aus der Service 
Fee. 

Gebühren an Dritte für die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Fondsleitungstätigkeit (siehe nachstehend Ziff. 2.5. und 2.6.), werden aus der Service 

Fee entschädigt. 

Zusätzlich können den Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführ-

ten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden. 

Die effektiv angewandten Sätze der Management Fee und der Service Fee sind jeweils 
aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. 

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die die Teilvermögen investieren, darf un-
ter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betra-

gen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der Zielfonds, 
in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabat-
ten anzugeben. 

 
1.12.2. Total Expense Ratio 

 
Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Vermögen der Teilvermögen belasteten Kos-

ten (Total Expense Ratio, TER) ist aus der Tabelle am Ende des Prospekts ersichtlich. 

 

1.12.3. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten 
 
Die Fondsleitung und deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der 

Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. 
Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten 

werden: 

- Zurverfügungstellung und Abgabe von Marketing Material und rechtlichen Doku-
menten; 

- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und ande-
ren Publikationen; 

- Organisation von Road Shows; 
- Teilnahme an Veranstaltungen und Messen; 
- Herstellung von Werbematerial; 

- Schulung von Vertriebsmitarbeitern; 
- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplatt-

form für Drittanbieter; 
- Erstellen von Fondsresearch-Material; 
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- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertreibern. 
 

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich 
an die Anleger weitergeleitet werden. 

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und 

informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigung, die 
sie für die Vertriebstätigkeit erhalten können. 

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv gehaltenen Beträge, 
welche sie für die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die kollektiven Kapitalanlagen dieser 
Anleger erhalten, offen. 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im Zusammenhang mit der Vertrieb-
stätigkeit in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an 

Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden 
Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie 

- aus Gebühren der Fondsleitung bezahlt werden und somit das Fondsvermögen 
nicht zusätzlich belasten, 

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden, 

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlan-
gen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt wer-

den. 
 
Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Fondsleitung sind: 

 
- das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolu-

men in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktepalette 
der Swiss Rock Asset Management AG; 

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren; 

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer); 
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase von neuen 

Anteilsklassen oder Teilvermögen; 
- der Umfang des Beratungs- und Betreuungsaufwandes für einen Anleger; 
- die strategische Bedeutung der Gesamtkundenbeziehung mit der Swiss Rock Asset 

Management AG (insbesondere Umfang der Inanspruchnahme weiterer Dienstleis-
tungen, welche von der Swiss Rock Asset Management AG erbracht werden). 

 
Auf Anfrage des Anlegers legt die Fondsleitung die entsprechende Höhe der Rabatte 
kostenlos offen. 

 
1.12.4. Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug 

aus § 18 des Fondsvertrags)  
 
Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten 

der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Ausland von zu-
sammen höchstens 3% des Nettoinventarwerts belastet werden.  

 
Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rücknahmekommission zu-
gunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Ausland 

von zusammen höchstens 2% des Nettoinventarwerts belastet werden.  
 



23 
 

Ausschliesslich in Bezug auf die Teilvermögen Swiss Rock Obligationen Global 
Nachhaltig und Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig erhebt die Fondsleitung 

bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen zudem zugunsten des Vermögens des 
Teilvermögens die Nebenkosten, die dem Teilvermögen im Durchschnitt aus der Anlage 
des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil ent-

sprechenden Teils der Anlagen erwachsen (vgl. § 17 Ziff. 2 des Fondsvertrags).  
 

Detaillierte Angaben zu den Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger sind 
der Tabelle am Ende des Prospekts zu entnehmen. 
 

1.12.5. Gebührenteilungsvereinbarungen („commission sharing agree-
ments“) und geldwerte Vorteile (“soft commissions“) 

 
Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen („commission sharing ag-

reements“) geschlossen. 
 
Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten “soft commissions“ 

geschlossen. 
 

1.12.6. Anlagen in verbundene kollektive Kapitalanlagen  
 
Bei Anlagen in kollektive Kapitalanlagen, welche die Fondsleitung unmittelbar oder mit-

telbar selbst verwaltet, oder die von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die 
Fondsleitung durch eine gemeinsame Verwaltung, Beherrschung oder durch eine we-

sentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine Ausgabe- und 
Rücknahmekommission belastet. 
 

1.13. Einsicht der Berichte 
 

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- 
bzw. Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertrei-
bern kostenlos bezogen werden. 

 
1.14. Rechtsform des Umbrella-Fonds 

 
Der Swiss Rock (CH) ist ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige 
Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanla-

gen vom 23. Juni 2006 (KAG). 
 

Die Teilvermögen basieren auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem 
sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen 
Fondsanteile am entsprechenden Teilvermögen zu beteiligen und dieses gemäss den 

Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und im eigenen Namen zu 
verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag 

übertragenen Aufgaben am Fondsvertrag teil. 
 
Der Anleger ist nur am Vermögen und Ertrag desjenigen Teilvermögens berechtigt, an 

dem er beteiligt ist. Für die auf ein einzelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkei-
ten haftet nur das betreffende Teilvermögen. 
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1.15. Die wesentlichen Risiken  
 

Der Wert der Anlagen richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert. Je nach dem gene-

rellen Börsentrend und der Entwicklungen der in einem Teilvermögen gehaltenen Titel 

kann der Inventarwert erheblich schwanken. Es besteht keine Gewähr dafür, dass das 

jeweilige Anlageziel der Teilvermögen erreicht wird oder dass der Anleger das gesamte 

von ihm investierte Kapital zurückerhält, einen bestimmten Ertrag erzielt oder die An-

teile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. 

 

Die Teilvermögen können insbesondere den nachfolgend genannten, nicht abschlies-

send aufgezählten Risiken ausgesetzt sein:  

Marktrisiko: Die Teilvermögen können je nach Anlagepolitik in die weltweiten Märkte 

für Effekten und andere Finanzinstrumente investieren. Politische Unsicherheit, Wäh-

rungsexportbeschränkungen, Änderungen von Gesetzen und der fiskalischen Rahmen-

bedingungen können die individuellen Anlagen und die Rendite negativ beeinflussen. 

Die Fondsleitung strebt insofern eine Begrenzung der Marktrisiken an, als sie die Anla-

gen vorab in den weltweit führenden Märkten tätigt. 

Emittentenrisiko: Unter dem Emittentenrisiko versteht man das Risiko, dass ein Emit-

tent von Wertpapieren zahlungsunfähig wird und die Inhaber der Wertpapiere ihr ein-

gesetztes Kapital verlieren. Eine wichtige Rolle spielt das Emittentenrisiko bei Forde-

rungswertpapieren und -wertrechten, aber auch bei Derivaten wie Optionsscheinen oder 

Zertifikaten. Das Emittentenrisiko hängt immer von der finanziellen und wirtschaftlichen 

Situation und Zukunft des Emittenten ab. 

Gegenparteirisiko: Das Gegenparteirisiko kennzeichnet die Wahrscheinlichkeit einer 

Zahlungsunfähigkeit des Schuldners, einer Gegenpartei einer hängigen Transaktion 

oder des Emittenten oder Garanten einer Effekte oder eines Derivats. Der Eintritt der 

Zahlungsunfähigkeit einer solchen Partei hat zur Folge, dass der Betrag der mit dem 

Risiko dieser Partei behafteten Anlage teilweise oder gänzlich verloren geht. Dieses Ri-

siko muss bei der Wahl eines Schuldners, einer Gegenpartei, eines Emittenten oder 

Garanten beachtet werden. Gradmesser für die Bonität eines Emittenten bildet u.a. 

dessen Einstufung (Rating) durch Ratingagenturen.  

Währungsrisiko: Die Teilvermögen investieren je nach Anlagepolitik weltweit in Anla-

gen, die auf verschiedene Währungen lauten. Jede Anlage in einer Währung, welche 

nicht der Rechnungseinheit des Teilvermögens entspricht, ist mit einem Währungsrisiko 

verbunden. Die Fondsleitung kann Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit lauten, 

gegen diese absichern, ist aber nicht verpflichtet, eine systematische Währungsabsi-

cherung vorzunehmen. 

Liquiditätsrisiko: Einzelne Anlagen der Teilvermögen können Liquiditätsrisiken unter-

liegen. Dies bedeutet, dass bei schwierigen Marktbedingungen die gehandelten Volu-

men (Liquidität) tiefer sind als normal. Dies kann dazu führen, dass einzelne Anlagen 

nicht zu dem Preis verkauft werden können, der als der angemessenste erachtet wird.  

Konzentration der Anlagen/Risikostreuung: Die Fondsleitung ist bestrebt, durch 

Anlage in Instrumente einer Vielzahl von Emittenten ein diversifiziertes Fondsporte-

feuille zu gestalten. Indes können die Anlagen jeweils in einzelne Wirtschaftssektoren 

investiert werden. Auch können sich die Anlagen jeweils auf einzelne Bereiche dieses 

Sektors und einzelne Regionen konzentrieren. Dieses Anlageverhalten kann das Ver-

lustrisiko erhöhen, wenn die jeweils gewählte Anlagestrategie nicht die Erwartungen 

erfüllt. 
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Kleine und mittelgrosse Unternehmen: Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer 
Marktkapitalisierung und kleinere Unternehmen tendieren zu einer höheren Volatilität 

und geringerer Liquidität als Wertpapiere grosser Unternehmen. Da die Wertpapiere von 
Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung und kleinere Unternehmen einer höhe-
ren Kursvolatilität unterliegen können als Wertpapiere grösserer Unternehmen, kann 

der Nettoinventarwert von Teilvermögen, die in Unternehmen mit mittlerer Marktkapi-
talisierung und kleinere Unternehmen investieren, diese Volatilität widerspiegeln. Un-

ternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung und kleinere Unternehmen können im 
Vergleich zu grösseren Unternehmen eine kürzere Unternehmenshistorie, weniger Mög-
lichkeiten für zusätzliche Kapitalaufnahmen und eine weniger diversifizierte Produktlinie 

haben, sodass sie dem Druck des Marktes stärker ausgesetzt sind, und unter Umstän-
den einen kleineren öffentlichen Markt für ihre Wertpapiere haben.  

Schwellenländer (Emerging Markets): Die Fondsleitung kann für einzelne Teilver-
mögen in Beteiligungswertpapiere/-wertrechte sowie in Forderungswertpapiere/-wert-

rechte von Unternehmen aus Emerging Markets investieren. Emerging Markets sind 
Länder, die eine Phase der wirtschaftlichen Entwicklung durchlaufen, jedoch noch nicht 
das Stadium eines entwickelten Landes wie die Staaten von Mittel- und Nordeuropa, 

Nordamerika oder Japan erreicht haben. Die politische, rechtliche und wirtschaftliche 
Lage von Emerging Markets ist generell instabiler als die von Industriestaaten und kann 

schnellen und unvorhergesehenen Änderungen unterliegen. Verschiedene Entwicklun-
gen können die Lage von ausländischen Investoren wie den Teilvermögen nachteilig 
beeinflussen, namentlich Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen, die Ein-

führung von Quellensteuern auf der Ausschüttung von Zins- oder Dividendenerträgen, 
die Einführung von Kapitaltransferbeschränkungen und Währungs-abwertungen. Die 

Preise von Emerging Markets Anlagen sind in der Regel verstärkt von der Einschätzung 
der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens und von der allgemeinen wirtschaftlichen 
und politischen Entwicklung des entsprechenden Emerging Markets abhängig. Für Ak-

tien, welche an einer anerkannten Börse eines Emerging Markets notiert sind oder an 
einem anderen geregelten Markt eines solchen Landes gehandelt werden, gilt, dass sol-

che Börsen oder Märkte nicht den Grad von Organisation, Transparenz und Liquidität 

aufweisen, der bei Börsen und Märkten in den meisten entwickelten Staaten üblich ist. 

Zinsänderungsrisiko: Der Wert der von den Teilvermögen gehaltenen festverzinsli-
chen Wertpapiere wird sich in Abhängigkeit von Zinsänderungen ändern, und solche 

Schwankungen können sich entsprechend auf die Anteilspreise auswirken. Der Wert von 
festverzinslichen Wertpapieren steigt im Allgemeinen bei fallenden Zinsen und fällt bei 
steigenden Zinsen. Festverzinsliche Wertpapiere mit einer höheren Zinssensitivität und 

längeren Laufzeiten unterliegen infolge von Zinsänderungen in der Regel höheren Wert-

schwankungen. 

Kreditrisiko: Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen dem Risiko der Unfähigkeit des 
Emittenten oder eines Garantiegebers, Kapital- und Zinszahlungen für seine Verpflich-

tungen zu leisten. Emittenten oder Garanten, die ein höheres Kreditrisiko aufweisen, 
bieten in der Regel höhere Erträge für dieses zusätzliche Risiko. Veränderungen der 

Finanzlage eines Emittenten oder Garanten, Veränderungen der wirtschaftlichen und 
politischen Umstände im Allgemeinen oder Veränderungen der wirtschaftlichen und po-
litischen Umstände, die sich auf einen bestimmten Emittenten oder Garanten auswir-

ken, sind Faktoren, die negative Auswirkungen auf die Bonität und Sicherheitswerte 

eines Emittenten oder Garanten haben können. 

Hochverzinsliche resp. niedriger als Investment Grade eingestufte Forde-
rungswertpapiere und –wertrechte: Hochverzinsliche Wertpapiere (High Yield) bzw. 

niedriger als Investment Grade eingestufte Wertpapiere (Non-Investment Grade) sind 
in der Regel mit einem höheren Kredit- oder Ausfallrisiko verbunden als Wertpapiere 

besserer Qualität. Je geringer die Bonität, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
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ein Emittent seinen Tilgungs- und/oder Zinszahlungen nicht nachkommen kann. Solche 
Wertpapiere sind in der Regel volatiler als Wertpapiere besserer Qualität, so dass sich 

negative wirtschaftliche Ereignisse in stärkerem Masse auf die Kurse von solchen Wert-
papieren auswirken können. Der Markt für solche Wertpapiere weist im Allgemeinen 
eine geringere Liquidität und Aktivität auf als der Markt für Wertpapiere besserer Qua-

lität, und die Fähigkeit eines Teilvermögens, seine Bestände aufgrund von Änderungen 
der wirtschaftlichen Situation oder an den Finanzmärkten zu veräussern, kann durch 

solche Faktoren stärker eingeschränkt sein.  
 
Nachhaltigkeitsrisiken: Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse und Bedingungen mit 

Bezug zu ökologischen, sozialen oder die Unternehmensführung betreffenden Themen, 
die bei ihrem Eintreten tatsächlich oder potenziell einen wesentlichen negativen Einfluss 

auf den Wert der Anlagen der Teilvermögen haben können. Verbunden sind diese Risi-
ken hauptsächlich mit aus dem Klimawandel resultierenden Ereignissen (sog. physi-

sches Klimarisiko) und mit Reaktionen der Gesellschaft auf den Klimawandel (sog. Kli-
mawandelrisiko). Gesellschaftliche Ereignisse (z.B. Ungleichheit, Inklusion, Arbeitsver-
hältnisse, Investitionen in Humankapital, Unfallverhütung, verändertes Kundenverhal-

ten usw.) oder Mängel in der Unternehmensführung (z.B. wiederholte erhebliche 
Verstösse gegen internationale Vereinbarungen, Bestechung, Produktqualität und -si-

cherheit, Verkaufspraktiken usw.) können ebenfalls Nachhaltigkeitsrisiken schaffen. 
Nachhaltigkeitsrisiken werden in dem Masse in die Anlageentscheidungen und die Risi-
koüberwachung einbezogen, als sie tatsächlich oder potenziell wesentliche Risiken 

und/oder Opportunitäten für die angestrebte Erwirtschaftung langfristig risikoadjustier-
ter Renditen darstellen. Die Auswirkungen des Eintritts eines Nachhaltigkeitsrisikos kön-

nen vielfältig sein und variieren je nach spezifischem Nachhaltigkeitsrisiko sowie be-
troffener Region und Anlageklasse. In der Regel wird der Eintritt eines Nachhaltigkeits-
risikos in Bezug auf eine Vermögensanlage eine negative Auswirkung auf deren Wert, 

unter Umständen auch einen vollständigen Wertverlust, zur Folge haben. Eine Beurtei-
lung möglicher Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken kann daher nur mit Bezug auf 

ein bestimmtes Portfolio erfolgen. 
 
Besondere Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung von Nachhaltig-

keitsansätzen: Das Fehlen etablierter Standards und harmonisierter Definitionen im 
Bereich des nachhaltigen Investierens kann zu unterschiedlichen Interpretationen und 

Ansätzen in der Festlegung und Umsetzung nachhaltiger Anlageziele führen, was die 
Vergleichbarkeit verschiedener nachhaltiger Finanzprodukte erschweren kann. Die feh-
lende Taxonomie lässt ein gewisses subjektives Ermessen bei der Ausgestaltung und 

Anwendung von Nachhaltigkeitsansätzen im Anlageprozess, dessen Ausübung nur ein-
geschränkt nachvollziehbar ist. Die Fondsleitung basiert ihren Analyseprozess sodann 

auf von den betreffenden Unternehmen selbst oder von Drittanbietern bezogenen Da-
ten, deren Richtigkeit und Vollständigkeit nur eingeschränkt überprüfbar sind. Die An-
wendung von Nachhaltigkeitsansätzen im Anlageprozess kann die Wertentwicklung des 

Vermögens eines ESG-Teilvermögens beeinflussen. Entsprechend kann sich das Vermö-
gen eines ESG-Teilvermögens im Vergleich zu einem ähnlichen Anlagefonds, bei dem 

Anlagen ohne Berücksichtigung von ESG-Faktoren getätigt werden, anders entwickeln 
und unter Umständen auch eine geringere Diversifikation aufweisen. Die Anwendung 
von Ausschlüssen im Anlageprozess eines ESG-Teilvermögens kann ferner dazu führen, 

dass ein ESG-Teilvermögen vorteilhafte Anlagen nicht tätigt oder veräussert und ganze 
Wirtschaftssektoren mit positiven Renditeaussichten nicht berücksichtigt, was sich 

nachteilig auf die Wertentwicklung des ESG-Teilvermögens auswirken kann. Diese be-
sonderen Risiken im Zusammenhang mit der Anwendung von Nachhaltigkeitsansätzen 

gelten gleichermassen für alle ESG-Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds. 
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1.16. Liquiditätsrisikomanagement 
 

Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement sicher. Die Fondslei-
tung überwacht mittels geeigneten Verfahren die Liquidität der Teilvermögen und stellt 
damit sicher, dass diese angemessen liquide sind, um Rücknahmeanträgen nachkom-

men zu können. Sie berücksichtigt dabei die Anlagestrategie, die Handelsfrequenz, die 
Liquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte und deren Bewertung sowie die Zu-

sammensetzung des Anlegerkreises. Zudem werden die Teilvermögen unter Berück-
sichtigung von verschiedenen Stressszenarien auf Liquiditätsrisiken hin überprüft. 
 

Die Fondsleitung beurteilt die Liquidität der Teilvermögen im Rahmen der Strukturie-
rung und Auflegung, und danach grundsätzlich monatlich. Die Verfahren sowie die Ab-

läufe und die Organisation des Liquiditätsmanagements werden jährlich überprüft. 
 

Die Liquiditätsrisiken werden in Ziff. 1.15. «Die wesentlichen Risiken» näher beschrie-
ben. 
 

 

2. Informationen über die Fondsleitung 
 
2.1. Allgemeine Angaben zur Fondsleitung 

 
Die Fondsleitung ist die Swiss Rock Asset Management AG. Sie wurde im Jahre 2007 

als Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich gegründet und ist seit der Bewilligung der Eid-
genössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 27. März 2008 im Fondsgeschäft tätig. 
 

2.2. Weitere Angaben zur Fondsleitung 
 

Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz insgesamt zehn Anlagefonds (inkl. Teilver-
mögen) nach schweizerischem Recht, wobei sich die Summe der verwalteten Vermögen 
am Stichtag 31. Dezember 2023 auf rund CHF 2.1 Mrd. belief. 

 
Weiter erbringt die Fondsleitung per 31. Dezember 2023 insbesondere die folgenden 

Dienstleistungen: 

• Individuelle Vermögensverwaltung einzelner Portfolios; 

• Anlageberatung;   
• Administrationsleistungen für Schweizer Anlagefonds; 

• Vermögensverwaltung für ausländische kollektive Kapitalanlagen;  
• Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen in der Schweiz; sowie 
• Führung von Fondsanteilskonten. 

Die Fondsleitung hat ihren Sitz an der Rigistrasse 60, 8006 Zürich. Die Internet-Adresse 
der Fondsleitung lautet: www.swiss-rock.ch. 

 
2.3. Verwaltungs- und Leitorgane 
 

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung setzt sich wie folgt zusammen:  
• Prof. Dr. Franco Taisch, Präsident, Unternehmer und unabhängiger Berater (Rechts-

anwalt/Unternehmensberater), Titularprofessor Universität Luzern  
• Dr. Roman von Ah, Delegierter, CEO Swiss Rock Asset Management AG  
• Martin Vogl, Mitglied, Verwaltungsratspräsident Swiss Insurevolution Partners AG 

• Nicla Häfliger, Mitglied, Rechtsanwältin 
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Die Geschäftsführung obliegt den folgenden Personen: 

• Dr. Roman von Ah, CEO 
• Bruno Heusser, Leiter Obligationen 
• Dr. Martin Schlatter, Leiter Aktien 

• Dr. Christian Gast, Leiter Kunden 
• Marco Rellstab, Leiter Logistik COO 

 
2.4. Gezeichnetes und einbezahltes Kapital 
 

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt am 31. Dezember 
2023 CHF 1.2 Mio. Das Aktienkapital ist in 1'200'000 Namenaktien eingeteilt und voll 

einbezahlt. 
 
Einzige Aktionärin der Swiss Rock Asset Management AG ist die Swiss Wealth and Asset 

Partners AG, Zürich (Holdinggesellschaft). 
 

2.5. Übertragung weiterer Teilaufgaben 
 
Die Weitschriftenbuchhaltung, welche auch die Berechnung der Nettoinventarwerte um-

fasst, die Publikation der Ausgabe- und Rücknahmepreise, die Lieferung der Daten zur 
Erstellung der Pflichtpublikationen, den Betrieb der dazugehörigen IT-Systeme, die Auf-

bewahrung der diesbezüglichen Geschäftsunterlagen sowie weitere administrative Auf-
gaben sind an die CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweignieder-
lassung Zürich, Bleicherweg 7, Postfach, 8027 Zürich übertragen. Die CACEIS Investor 

Services Bank S.A. zeichnet sich aus durch ihre langjährige Erfahrung im Bereich der 
Wertschriftenbuchhaltung. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen 

der Swiss Rock Asset Management AG und der CACEIS Investor Services Bank S.A., 
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, abgeschlossener Vertrag. 

 
2.6. Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten 
 

Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen der verwalteten Teilvermögen verbundenen 
Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte unabhängig und ausschliesslich im Interesse der 

Anleger aus. Die Anleger erhalten auf Wunsch bei der Fondsleitung Auskunft über die 
Ausübung der Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte. 
 

Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der Fondsleitung freigestellt, die Mitglied-
schafts- und Gläubigerrechte selber auszuüben oder die Ausübung an die Depotbank 

oder Dritte zu übertragen, sowie auf die Ausübung der Mitgliedschafts- und Gläubiger-
rechte zu verzichten. 
 

Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der Anleger nachhaltig tangieren 
könnten, wie namentlich bei der Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten, 

welche der Fondsleitung als Aktionärin oder Gläubigerin der Depotbank oder sonstiger 
ihr nahestehender juristischer Personen zustehen, übt die Fondsleitung das Stimmrecht 
selber aus oder erteilt ausdrückliche Weisungen. Sie darf sich dabei auf Informationen 

abstützen, die sie von der Depotbank, dem Vermögensverwalter, der Gesellschaft oder 
von Stimmrechtsberatern und weiteren Dritten erhält oder aus der Presse erfährt. 
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3. Informationen über die Depotbank 
 
3.1. Allgemeine Angaben zur Depotbank 
 

Depotbank ist die CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweignieder-
lassung Zürich. CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlas-

sung Zürich, ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligte 
schweizerische Zweigniederlassung einer ausländischen Bank, Depotbank im Sinne des 
Kollektivanlagengesetzes sowie Vertreterin von ausländischen kollektiven Kapitalanla-

gen mit Sitz in Zürich, Schweiz. CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, 
Zweigniederlassung Zürich, ist eine Zweigniederlassung der CACEIS Investor Services 

Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Luxemburg. 

 

CACEIS Investor Services Bank S.A. ist beim Handels- und Gesellschaftsregister Lu-
xemburg (RCS) unter der Nummer B-47192 registriert und wurde 1994 unter dem Na-

men "First European Transfer Agent" errichtet. CACEIS Investor Services Bank S.A. hält 
eine Banklizenz nach dem Luxemburgischen Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanz-
sektor, und ist auf Depotbank-, Fondverwaltungs- und damit verbundene Dienstleistun-

gen spezialisiert.  
 

3.2. Weitere Angaben zur Depotbank 
 
CACEIS Investor Services Bank S.A., bietet Verwaltungsgesellschaften von kollektiven 

Kapitalanlagen, Asset Managern, Pensionskassen oder anderen institutionellen Finan-
zinvestoren eine Vielzahl von Dienstleistungen an, einschliesslich der globalen Verwah-

rung von Vermögenswerten, Administration von kollektiven Kapitalanlagen, Führung 
des Investorenregisters sowie weitere Dienstleistungen im Bereich kollektiver Kapital-
anlagen. 

 
Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- und Ausland mit der Aufbewah-

rung des Fondsvermögens beauftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten 
Verwahrung liegt. Für Finanzinstrumente darf die Übertragung nur an beaufsichtigte 
Dritt- oder Zentralverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwah-

rung an einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Zentralver-
wahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender Rechtsvorschriften 

oder der Modalitäten des Anlageproduktes. Mit der Übertragung der Aufbewahrung des 
Fondsvermögens auf Dritt- und Zentralverwahrer im In- oder Ausland gehen folgende 
Risiken einher: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Aus-

land ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz oder Sorgfaltspflichtverletzungen 
des Verwahrers beziehungsweise höherer Gewalt resultieren kann. Die Dritt- und Zent-

ralverwahrung bringt es mit sich, dass die Fondsleitung an den hinterlegten Wertpapie-
ren nicht mehr das Allein-, sondern nur noch das Miteigentum hat. Sind die Dritt- und 

Zentralverwahrer überdies nicht beaufsichtigt, so dürften sie organisatorisch nicht den 
Anforderungen genügen, welche an Schweizer Banken gestellt werden. 
 

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten Schaden, sofern sie 
nicht nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die 

nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat.  
 
Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als Participating Foreign Financial Insti-

tution im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign 
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Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, „FATCA“) ange-
meldet. 

 
 

4. Informationen über Dritte 
 

4.1. Zahlstellen 
 
Zahlstelle ist die CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweignieder-

lassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich. 
 

4.2. Vertreiber 
 
Mit der Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen ist das folgende Institut beauf-

tragt worden: Swiss Rock Asset Management AG, Zürich, bzw. weitere durch diese ein-
gesetzten Vertreiber.  

 
 

5. Weitere Informationen 
 

5.1. Nützliche Hinweise 
 

Valoren Nummer vgl. Tabelle am Ende des Prospekts 

ISIN Nummer vgl. Tabelle am Ende des Prospekts 

Rechnungseinheit der 
Teilvermögen 

vgl. Tabelle am Ende des Prospekts 

 
5.2. Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen 

 
Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen sind im letzten 
Jahres- bzw. Halbjahresbericht enthalten. Zudem können aktuellste Informationen im 

Internet unter www.swiss-rock.ch abgerufen werden. 
 

Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank 
sowie der Auflösung von Teilvermögen erfolgt die Veröffentlichung durch die Fondslei-
tung auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). 

 
Preisveröffentlichungen erfolgen für alle Anteilsklassen täglich auf der elektronischen 

Plattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).  
 
5.3. Verkaufsrestriktionen 

 
Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Teilvermögen im Ausland kommen 

die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung. 
 

Für folgende Länder liegt eine Bewilligung für die Vertriebstätigkeit vor:  
- Schweiz 

 

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA und ihren Territorien weder ange-
boten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile der Teilvermögen dürfen Bürgern der 

USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen 
wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der 
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Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen sowie Personen, die gemäss Bestim-
mung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in 

der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch 
ausgeliefert werden. 
 

Die Verteilung dieses Prospektes und dem Angebot und Verkauf von Anteilen der Teil-
vermögen können in einzelnen Rechtsordnungen Schranken gesetzt sein. Jede Person, 

die in den Besitz dieses Prospektes mit integriertem Fondsvertrag gelangt, hat sich 
selbst über die massgeblichen Gesetzesbestimmungen der betroffenen Rechtsordnung 
zu informieren.  

 
Die Fondsleitung und die Depotbank können gegenüber natürlichen oder juristischen 

Personen in bestimmten Ländern und Gebieten den Verkauf, die Vermittlung oder Über-
tragung von Anteilen untersagen oder beschränken. 

 
 

6. Weitere Anlageinformationen 
 

6.1. Bisherige Ergebnisse 
 

Die Angaben zur Performance des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen werden in 

den Jahres- und Halbjahresberichten aufgeführt. 
 

6.2. Profil des typischen Anlegers 
 
6.2.1. Swiss Rock Aktien Global Defensiv 
 
Das Teilvermögen eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in 

erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstreben. Die Anleger können stär-
kere Schwankungen und einen länger andauernden Rückgang des Nettoinventarwerts 
der Fondsanteile in Kauf nehmen. Sie sind mit den wesentlichen Risiken einer Aktien-

anlage vertraut. Da das Teilvermögen auch in Obligationen anlegen darf, muss der An-
leger bereit sein, auch Schwankungen des Nettoinventarwerts hinzunehmen, die sich 

aus der Zinsentwicklung ergeben. Der Anleger darf nicht auf die Realisierung der Anlage 
auf einen bestimmten Termin angewiesen sein. 
 

6.2.2. Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 
 

Das Teilvermögen eignet sich für Anleger, mit einem langfristigen Anlagehorizont. Es 
ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der ein global diversifiziertes und 
abgerundetes Portfolio sucht, dessen Ertragserwartung über dem Kapitalmarktzinsni-

veau liegt und der den Kapitalzuwachs zu einem grossen Teil aus Aktien erreichen will. 
Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie 

Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen. Die Anleger sind mit diesen Ri-
siken vertraut. 
 

6.2.3. Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig 
 

Das Teilvermögen eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in 
erster Linie einen laufenden Ertrag suchen. Die Anleger können zeitweilige Schwankun-
gen des Nettoinventarwerts der Fondsanteile in Kauf nehmen, insbesondere auch sol-

che, die sich aus der Zinsentwicklung ergeben. Der Anleger darf nicht auf die 
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Realisierung der Anlage auf einen bestimmten Termin angewiesen sein. Anleger sind 
mit den wesentlichen Risiken einer Anlage in Forderungswertpapiere vertraut. 

 
6.2.4. Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig 
 

Das Teilvermögen eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in 
erster Linie einen laufenden Ertrag suchen. Die Anleger können zeitweilige Schwankun-

gen des Nettoinventarwerts der Fondsanteile in Kauf nehmen, insbesondere auch sol-
che, die sich aus der Zinsentwicklung ergeben. Der Anleger darf nicht auf die Realisie-
rung der Anlage auf einen bestimmten Termin angewiesen sein. Anleger sind mit den 

wesentlichen Risiken einer Anlage in Forderungswertpapiere vertraut. 
 

6.3. Vor- und Nachteile einer Dachfonds-Struktur und Selektionsprozess 
 

Das Teilvermögen Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 investiert als Dachfonds in andere 
kollektive Kapitalanlagen. Dieses Vorgehen beschränkt das Risiko auf Verluste, die bei 
einzelnen Zielfonds entstehen können. Wesentliche Vor- und Nachteile gegenüber Di-

rektanlagen sind: 
 

Vorteile: 
- tendenziell breitere Risikostreuung; 
- geringere Volatilität; 

- umfassendes Selektionsverfahren des Vermögensverwalters nach qualitativen und 
quantitativen Kriterien; 

- laufende Kontrolle und Überwachung der verschiedenen Zielfonds; 
- Kollektivanlageinstrumente ermöglichen es auch Anlegern, welche aufgrund allfälli-

ger hoher Mindesteinlagen keinen direkten Zugang zu Zielfonds haben oder ihre 

Engagements aus anderen Gründen limitieren wollen, zu investieren. 
 

Nachteile: 
- mögliche Beeinträchtigung der Performance durch die breite Risikostreuung; 
- den Zielfonds werden Kosten belastet, welche zusätzlich zu den direkten Kosten 

anfallen; 
- bestimmte Vergütungen und Nebenkosten können im Rahmen der Anlage in Ziel-

fonds auf verschiedenen Stufen anfallen (bspw. Verwaltungskommission, Depot-
bankkommission). Diese Vergütungen und Nebenkosten werden sowohl auf Ebene 
der Zielfonds als auch auf der Ebene des investierenden Dachfonds selbst in Rech-

nung gestellt. 
 

Die Auswahl der Zielfonds erfolgt nach quantitativen und qualitativen Kriterien.  
 
Qualitative Kriterien: 

– Image der Fondsleitung/Fondsgesellschaft 
– Erfahrung/Expertise des Vermögensverwalters 

– Anlagestil, Anlagestrategie und Anlageentscheidungsprozess 
- Verfügbarkeit massgeblicher Informationen und Transparenz (Verkaufsprospekte, 

Informationsmemoranden, Jahres- und Halbjahresberichte usw.) 

 
Quantitative Kriterien: 

– Prüfung der Übereinstimmung des Zielfonds mit der Anlagestrategie 
– Analyse der historischen Rendite und des Risikos 

– Volumen und Entwicklung der Zielfonds 
– Gebührenstruktur 
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Sowohl die qualitativen als auch die quantitativen Beurteilungsresultate werden einer 

regelmässigen Prüfung unterzogen. 
 
6.4. Nachhaltiges Anlegen 
 

Der rechtliche und regulatorische Rahmen für nachhaltiges Anlegen ist noch in der Ent-

wicklungsphase. Es entstehen zudem fortlaufend neue Methoden und die Verfügbarkeit 
von Daten verbessert sich ständig, was sich auf die nachfolgend beschriebene Umset-
zung und Überwachung einer ESG-Anlagestrategie auswirken kann. Als nachhaltiges 

Anlegen bezeichnet man allgemein die angemessene Berücksichtigung von Umwelt (En-
vironmental, «E»), Soziales (Social, «S») und die Unternehmensführung (Governance, 

«G») betreffenden Aspekten («ESG-Faktoren») bei Anlageentscheidungen. Obwohl 
keine abschliessende Aufzählung oder allgemein verbindliche Definitionen der Themen 

und Faktoren zur Verfügung stehen, die unter dem Konzept von «Nachhaltigkeit» oder 
auch «ESG» zusammengefasst werden können, kann darunter die Umsetzung der 
Grundsätze für eine umweltverträgliche und nachhaltige Entwicklung verstanden wer-

den. Die wesentlichen ESG-Faktoren werden durch die Fondsleitung für die verfolgte 
Anlagestrategie anhand von Resultaten externer Studien (z.B. MSCI ESG Research 

LLC.), wie auch eigener Analysen identifiziert. Hierbei handelt es sich um Konzepte zur 
Identifizierung nachhaltigkeitsbezogener Themen und Chancen, von denen angenom-
men wird, dass sie sich auf die finanzielle Lage oder das Betriebsergebnis von Unter-

nehmen innerhalb eines Industriezweiges auswirken. Themen können die Behandlung 
von Umweltfragen, Umweltwirkung und Umweltleistung, Menschenrechte, Arbeitsstan-

dards, gesellschaftliches Engagement, verantwortungsvolle Unternehmensführung, 
Ethikkodizes etc. umfassen. Die Wesentlichkeit wird durch die Eintrittswahrscheinlich-
keit, das Ausmass und den Zeithorizont des Risikos bestimmt und wird für jeden Emit-

tenten individuell gemessen aufgrund seiner Zugehörigkeit zu Sektoren und Regionen. 
Eigene Analysen können durch spezifische Wesentlichkeitsregelwerke unterstützt wer-

den, welche die für ein Unternehmen wesentlichen branchenspezifischen ESG-Faktoren 
definieren. Die wesentlichen ESG-Faktoren können sich im Laufe der Zeit ändern. 
 

Die Fondsleitung hat ein Nachhaltigkeitskonzept erlassen («Nachhaltigkeitskon-
zept»), welches ihre Bestrebungen und Handlungen im Zusammenhang mit nachhalti-

gem Anlegen regelt. Mehrere Beteiligte innerhalb der Organisation der Fondsleitung 
(insbesondere ein ESG Komitee) begleiten die Entwicklung und Umsetzung des vorge-
nannten Nachhaltigkeitskonzepts auf verschiedenen Ebenen durch die Beratung der Lei-

tungs- und Aufsichtsorgane und die Steuerung nachhaltiger Produkte (u.a. durch die 
Festlegung der Nachhaltigkeitsstrategie, die Zusammenarbeit mit spezialisierten 

Drittanbietern und die Pflege von Ausschluss- und Bewertungskriterien). Das Nachhal-
tigkeitskonzept wird auch auf die Verwaltung der Teilvermögen mit einer expliziten ESG-
Anlagestrategie («ESG-Teilvermögen») angewendet. Das Nachhaltigkeitskonzept zielt 

darauf ab, ESG-Faktoren in verschiedene Schritte des Anlageprozesses zu integrieren, 
indem es Orientierungshilfen zur Identifikation nachhaltigkeitsbezogener Opportunitä-

ten und zur Reduktion gewisser Nachhaltigkeitsrisiken (siehe Ziff. 1.15 in diesem Pros-
pekt) enthält. 
 

Nachhaltigkeitsansätze 
Im Zusammenhang mit ESG-Teilvermögen werden gemäss dem Nachhaltigkeitskonzept 

und dem jeweiligen Anlageziel die folgenden wesentlichen Nachhaltigkeitsansätze oder 
Kombinationen derselben angewendet. 
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Ausschlüsse (Negative Screening): Ausschluss von Unternehmen, die gegen definierte 
Normen oder Werte verstossen, wobei folgende Ausschlüsse systematisch vorgenom-

men werden: 
- Ausschlüsse gemäss aktueller Liste «Empfehlungen zum Ausschluss» des 

unabhängigen Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanla-

gen SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch). In dieser Liste empfiehlt der SVVK seinen Mit-
gliedern den Ausschluss von Unternehmen deren Geschäftstätigkeit aufgrund ihrer 

Produkte (z.B. kontroverse Waffen) als auch ihres Geschäftsgebarens im Widerspruch 
zur normativen Basis des SVVK stehen und bei denen auch Engagement-Massnah-
men nicht zu einer Lösung bestehender ESG-Probleme führen konnten. 

- Normenbasierte Ausschlüsse: 
- Ausschluss von Unternehmen, die systematisch gegen internationale Normen 

verstossen. Die beachteten Normen beinhalten unter anderem die Grundsätze des 
Global Compact der Vereinten Nationen (https://www.unglobalcompact.org), die 

Grundsätze der United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights  
(https://www.business-humanrights.org) sowie die Grundprinzipien der Internati-
onal Labour Organization ILO (https://www.ilo.org). Normenverstösse werden 

aufgrund eines systematischen Prozesses identifiziert und beurteilt, wobei die Ana-
lyse fallweise gestützt auf von spezialisierten Anbietern (u.a. Inrate AG, Ethos Ser-

vices SA, MSCI Inc.) bezogenen ESG-Daten erfolgt (u.a. «rote Flagge» gemäss 
MSCI ESG Controversies); und 

- Ausschluss von Emittenten aus Ländern, die auf der Schwarzen Liste der Financial 

Action Task Force (FATF) stehen. 
- Wertebasierte Ausschlüsse: 

- Ausschluss von Unternehmen, die gemäss von MSCI Inc. bzw. deren Tochterge-
sellschaften bezogenen Daten mehr als 25% ihres Gesamtumsatzes durch eine 
Geschäftstätigkeit im Bereich der Kraftwerkskohle erzielen;  

- Nur für das Teilvermögen Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig: Aus-
schluss von Unternehmen, die bei vorhandenem ESG-Rating ein ESG-Rating tiefer 

als BBB auf einer von MSCI Inc. bzw. deren Tochtergesellschaften erstellten ESG-
Rating Skala von höchstens AAA bis CCC aufweisen; und 

- Nur für das Teilvermögen Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig: Aus-

schluss von Unternehmen, die bei vorhandenem ESG-Rating ein ESG-Rating tiefer 
als B- auf einer von der Inrate AG, Zürich, erstellten ESG-Rating Skala von höchs-

tens A+ bis D- aufweisen. 
 
Ausschlusskriterien und anwendbare Umsatzschwellen können aufgrund einer weiteren 

Detaillierung im Nachhaltigkeitskonzept laufend angepasst und in einem aktualisierten 
Prospekt in der vorstehenden Beschreibung entsprechend abgebildet werden. 

 
ESG-Integration: Integration von ESG-Faktoren in verschiedene Schritte des Anlage-
prozesses durch eine Verknüpfung von Finanzinformationen mit bestimmten ESG-

bezogenen Aspekten. Es können die folgenden Instrumente und Methoden für eine In-
tegration von ESG-Faktoren angewendet werden: 

- Integriertes ESG-Research: Die Fondsleitung führt in Ergänzung des traditionellen 
Research, welches insbesondere das Geschäftsmodell, die Eigentümerstruktur, die 
Finanzkennzahlen und die Bewertung von Unternehmen umfasst, auf der Grundlage 

der identifizierten wesentlichen ESG-Faktoren für das ganze Anlageuniversum des 
ESG-Teilvermögens ein auf die jeweilige Branche des Emittenten bezogenes Research 

durch, welches insbesondere die Untersuchungsbereiche Umwelt, Menschenrechte, 
Humanressourcen, Engagement für die Gemeinschaft, Governance und Geschäfts-

verhalten umfasst. Die Fondsleitung kann sich dabei auch auf ESG-Research spezia-
lisierter externer Anbieter (z.B. MSCI ESG Research, ISS ESG) stützen.  
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- Positive Screening: Die Ergebnisse der auf integriertem ESG-Research basierten 
Analyse verwendet die Fondsleitung zur Auswahl von Titeln und der Portfoliokon-

struktion. Die Gewichtungen innerhalb des Fondsvermögens ergeben sich namentlich 
aus der Über- bzw. Untergewichtung sowie aus dem Ausschluss von Titeln aufgrund 
eines Vergleichs innerhalb einer Branche hinsichtlich der berücksichtigten ESG-

Faktoren auf einer Skala von höchstens 10 (bestes Score) bis 0 (schlechtestes Score) 
(«Best-in-Class-Ansatz»). Bei Anlagen in Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver 

Kapitalanlagen (Zielfonds) wird durch die Fondsleitung einzig ein Klassifikationsmo-
dell angewendet, welches die ESG-Charakteristiken der Zielfonds bewertet. Nur Zie-
fonds, welche einen mit den für das ESG-Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeits-

vorgaben vergleichbaren Nachhaltigkeitsansatz verfolgen, können investiert werden. 
Insbesondere Zielfonds, welche ausschliesslich «Ausschlüsse» als Nachhaltigkeitsan-

satz anwenden, sind nicht investierbar. 
Nur für das Teilvermögen Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig: Gleichzeitig 

wird das Vermögen des Teilvermögens so zusammengestellt, dass dieses gemessen 
an CO2-Kennzahlen der Inrate AG, Zürich, gegenüber der Vergleichsbenchmark (SBI® 

Total AAA-BBB) einen um mindestens 50% tieferen durchschnittlichen CO2-
Fussabdruck aufweist. Die bei Lancierung des Teilvermögens festgesetzte Ober-
grenze des CO2-Fussabdrucks des Portfolios wird jedes Jahr um weitere 7.5% ge-

senkt, erstmals per 1. Januar 2025. Der CO2-Fussabdruck ist definiert als CO2-
Ausstoss in Tonnen dividiert durch den Unternehmenswert inklusive Liquidität. Der 

CO2-Ausstoss in Tonnen wird aufgrund von der Inrate AG ermittelten und zur Verfü-
gung gestellten Emissionswerte von Unternehmen in den drei Bereichen «Scope 1» 

(direkte Freisetzung klimaschädlicher Gase im eigenen Unternehmen), «Scope 2» 
(indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase durch Energielieferanten des Unterneh-
mens) und «Scope 3» (indirekte Freisetzung klimaschädlicher Gase in der vor- und 

nachgelagerten Lieferkette) durch die Fondsleitung berechnet. Die Bestimmung des 
CO2-Fussabdrucks sowie eine allfällige Anpassung der Gewichtungen im Vermögen 

des Teilvermögens hinsichtlich der vorstehend beschriebenen prozentualen Verbes-
serung der CO2-Kennzahlen gegenüber der Vergleichsbenchmark werden in der Regel 
viermal jährlich vorgenommen. Zwischen diesen Stichtagen kann die prozentuale Ab-

weichung der CO2-Kennzahlen des Vermögens des Teilvermögens gegenüber der 
Vergleichsbenchmark die angegebenen Werte auch nicht oder nur teilweise errei-

chen. 
 

Bis maximal 20% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert 

werden, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-
Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den 

Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht ent-
sprechen. Ausschlüsse gemäss Liste «Empfehlungen zum Ausschluss» des SVVK-ASIR 
werden im gesamten Vermögen des Teilvermögens vorgenommen. 

 
Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitskonzept der Fondsleitung für ESG-

Teilvermögen sind online verfügbar unter https://www.swiss-rock.ch/unternehmen. 

 
 

7. Ausführliche Bestimmungen 
 
Alle weiteren Angaben zum Umbrella-Fonds bzw. den Teilvermögen wie zum Beispiel 

die Bewertung des Fondsvermögens, die Aufführung sämtlicher dem Anleger und den 
Teilvermögen belasteten Vergütungen und Nebenkosten sowie die Verwendung des Er-

folges gehen im Detail aus dem Fondsvertrag hervor. 

https://www.swiss-rock.ch/unternehmen


 
Swiss Rock (CH) 
Tabelle zum Prospekt – Zusammenfassung der Teilvermögen 

 
Teilvermö-

gen 

An-

teils-
klasse 

Valoren- 

Nummer 

ISIN- 

Nummer 

Mindest-

anlage-
betrag 

Verwen-

dung des 
Erfolges 

Rech-

nungsein-
heit des 

Teilvermö-

gen 

Aus-

gabe- / 
Rück-

nahme-

kommis-

sion1) 

Max. Aus-

gabe- / 
Rücknah-

mespe-

sen8) 

Max. Ma-

nagement 
Fee2) 

Max. Service 

Fee4) 

Frist für die 

täglichen 
Zeichnungen 

und Rücknah-

men von An-

teilen am 
Auftragstag 

(T) 

Bewer-

tungstag 
ab Auf-

tragstag 

(T) 

Valuta-

tage ab 
Auf-

tragstag 

(T) 

Total Expense Ratio (TER)  

31/12/19 31/12/20 31/12/21 

Swiss Rock 

Aktien Glo-

bal Defen-
siv 

A 37163430 CH0371634301 - 

thesaurie-

rend 
CHF 3% / 0% 

- 1.30% p.a. 

0.50% p.a. 15.00 T+2 T+3 

1.18%- 1.19% 1.19% 

B5) 37163432 CH0371634327 CHF 

50‘000.- 

- 1.00% p.a. n.a. n.a. n.a. 

C6) 37163434 CH0371634343 - - 0% p.a.3) 0.18%- 0.19% 0.19% 

V7) n/a n/a - - 1.30% p.a. na- n.a. n.a. 

Swiss Rock 
Vorsorge 

Fonds 50 

A 37601676 CH0376016769 - 

thesaurie-

rend 
CHF 3% / 0% 

- 1.30% p.a. 

0.50% p.a. 12.00 T+1 T+3 

1.35%- 1.46% 1.46% 

B5) 37601677 CH0376016777 CHF 
50‘000.- 

- 1.00% p.a. n.a. n.a. n.a. 

C6) 37601678 CH0376016785 - - 0% p.a.3) n.a.- n.a. n.a. 

V7) 37601681 CH0376016819 - - 1.30% p.a. n.a.- n.a. n.a. 

Swiss Rock 

Obligatio-

nen Global 
Nachhaltig 

A 46705246 CH0467052467 - 

thesaurie-
rend 

CHF 3% / 0% 0.3%/0.3% 

1.30% p.a. 

0.50% p.a. 15.00 T+1 T+3 

0.92%- 1.0% 1.0% 

B5) 46705247 CH0467052475 CHF 

50‘000.- 

1.00% p.a. 0.53%- 0.62% 0.62% 

C6) 46705248 CH0467052483 - 0% p.a.3) 0.12% 0.12% 0.12% 

V7) 46750864 CH0467508641 - 1.30% p.a. na- n.a. n.a. 

AH CHF 46705249 CH0467052491 - 1.30% p.a. 0.92% 1.0% 1.0% 

BH 
CHF5) 

46705250 CH0467052509 CHF 
50‘000.- 

1.00% p.a. 0.52%- 0.62% 0.62% 

CH 

CHF6) 

46705251 CH 0467052517 - 0% p.a.3) n.a. n.a. n.a. 

VH 

CHF7) 

46750946 CH0467509466 - 1.30% p.a. n.a. n.a. n.a. 

Swiss Rock 
Obligatio-

nen CHF 

Nachhaltig 

A […] […] - 

thesaurie-

rend 
CHF 3% / 0% 0.3%/0.3% 

1.00% p.a. 0.40% p.a. 

15.00 T+1 T+3 

n.a. n.a. n.a. 

B5) […] […] CHF 
50‘000.- 

0.80% p.a. 0.40% p.a. n.a. n.a. n.a. 

C6) […] […] - 0% p.a.3) 0.50% p.a. n.a. n.a. n.a. 

V7) […] […] - 1.00% p.a. 0.40% p.a. n.a. n.a. n.a. 

AE […] […] - 1.40% p.a. 0.40% p.a. n.a. n.a. n.a. 

BE […] […] CHF 

50‘000.- 

1.20% p.a. 0.40% p.a. n.a. n.a. n.a. 

 

1) Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrages): Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von 
Vertreibern im In- und Ausland von zusammen höchstens 3% des Nettoinventarwerts belastet werden. Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank 

und/oder von Vertreibern im In- und Ausland von zusammen höchstens 2% des Nettoinventarwerts belastet werden. In Übereinstimmung mit § 18 Ziff. 1 und 2 des Fondsvertrages wird in der Tabelle der derzeit massgebliche 

Höchstsatz der Ausgabe- und Rücknahmekommission aufgeführt. 

2) Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages): Für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen stellt die Fondsleitung zulasten 
jedes Teilvermögens die aufgeführte maximale Kommission des Nettofondsvermögens der Teilvermögen pro Anteilsklasse in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts dem Vermögen des 

entsprechenden Teilvermögens belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Vermögensverwaltung und Vertriebskommission, kurz „Management Fee“). Die Kommission kann bei einzelnen Anteilsklassen zu unterschiedlichen 

Sätzen erhoben werden. 

3) Bei den Anteilsklassen C und CH CHF wird gemäss § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages keine Management Fee zulasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung der Fondsleitung für Vermögensverwaltung und, sofern entschä-
digt, die Vertriebstätigkeit wird im Rahmen des in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages aufgeführten Dienstleistungsvertrages erhoben. 

4) Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages): Für die Leitung der Teilvermögen sowie die in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depotbank stellt die Fondsleitung 

zulasten jedes Teilvermögens die aufgeführte maximale Kommission des Nettofondsvermögens der Teilvermögen pro Anteilsklasse in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts dem Vermögen 

des entsprechenden Teilvermögens belastet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Fondsleitungs- und Depotbankkommission, kurz „Service Fee“). Die Entschädigung der Depotbank in Höhe von höchstens 0.15% p.a. für 
deren in § 4 des Fondsvertrags aufgeführte Leistungen obliegt der Fondsleitung und erfolgt aus der Service Fee.  

5) Anteile der Anteilsklassen B und BH CHF können von allen Anlegern gezeichnet werden, welche den in der Tabelle aufgeführten Mindestanlagebetrag investieren. 

6) Anteile der Anteilsklassen C und CH CHF sind nur zugänglich für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG, die einen Dienstleistungsvertrag gemäss § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages abgeschlossen haben. Bei 

qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG gilt als Dienstleistungsvertrag ein schriftlicher Vermögensverwaltungsvertrag oder ein schriftlicher Beratungsvertrag mit der Fondsleitung oder einem beaufsichtigten Finanzin-

termediär. Bei qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG gilt als Dienstleistungsvertrag ein schriftlicher Vermögensverwaltungsvertrag, ein schriftlicher Beratungsvertrag, ein schriftlicher Investitionsvertrag oder ein anderer 
schriftlicher Vertrag mit der Fondsleitung oder einem beaufsichtigten Finanzintermediär. Die Anteile der Anteilsklassen C und CH CHF dürfen nur von beaufsichtigten Finanzintermediären angeboten resp. eingesetzt werden, sofern 

diese eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Fondsleitung abgeschlossen haben. 

7) Für Anteile der Anteilsklassen V und VH CHF gilt eine Beschränkung des Anlegerkreises gemäss § 6 Ziff. 4. Der Anlegerkreis dieser Anteilsklassen ist beschränkt auf steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, 

der gebundenen Vorsorge, Freizügigkeitseinrichtungen oder Sozialversicherungs- oder Ausgleichskassen sowie der Aufsicht des Bundes unterstellte Lebensversicherer oder inländische öffentlich-rechtliche Lebensversicherer.  
8) Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrages): Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Teilvermögens Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig erhebt die Fondsleitung 

zugunsten des Vermögens des Teilvermögens die Nebenkosten, die dem Teilvermögen im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen 

erwachsen (vgl. § 17 Ziff. 2 i.V.m. § 18 Ziff. 3 des Fondsvertrages). Der jeweils angewandte Satz ist aus der Tabelle ersichtlich. 



Teil 2: Fondsvertrag 
 
I Grundlagen 
 

§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermö-
gensverwalter 

1. Unter der Bezeichnung Swiss Rock (CH) besteht ein vertraglicher Umbrella-Fonds 
der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ (der „Umbrella-Fonds“) im Sinne 
von Art. 25 ff. i.V.m. Art. 68 ff. und i.V.m. Art. 92 ff. des Bundesgesetzes über 

die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), der zurzeit aus folgen-
den Teilvermögen besteht: 

 
a) Swiss Rock Aktien Global Defensiv 
b) Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 

c) Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig 
d) Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig 

 
2. Fondsleitung und Vermögensverwalter ist die Swiss Rock Asset Management AG, 

Zürich. 
 
3. Depotbank ist die CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweig-

niederlassung Zürich, Zürich. 
 

4. In Anwendung von Art. 78 Abs. 4 KAG hat die FINMA auf Gesuch der Fondsleitung 
und der Depotbank den Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen von der Pflicht 
zur Ein- und Auszahlung in bar befreit. 

 
 

II Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
 
§ 2 Der Fondsvertrag 

Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern einerseits und Fondsleitung sowie Depot-
bank andererseits werden durch den vorliegenden Fondsvertrag und die einschlägigen 

Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung geordnet. 
 
§ 3 Die Fondsleitung 

1. Die Fondsleitung verwaltet die Teilvermögen für Rechnung der Anleger selbstän-
dig und in eigenem Namen. Sie entscheidet insbesondere über die Ausgabe von 

Anteilen, die Anlagen und deren Bewertung. Sie berechnet die Nettoinventar-
werte der Teilvermögen und setzt Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Gewinn-
ausschüttungen fest. Sie macht alle zum Umbrella-Fonds bzw. zu den Teilvermö-

gen gehörenden Rechte geltend. 
 

2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und 
Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die In-
teressen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine 

einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab über 
die von ihnen verwalteten kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämt-

liche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie 
über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, Ra-
batte oder sonstige vermögenswerte Vorteile.  
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3. Die Fondsleitung darf für alle oder einzelne Teilvermögen die Anlageentscheide 

sowie Teilaufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Interesse einer sachge-
rechten Verwaltung liegt. Sie beauftragt ausschliesslich Personen, die über die 
für diese Tätigkeit notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und 

über die erforderlichen Bewilligungen verfügen. Sie instruiert und überwacht die 
beigezogenen Dritten sorgfältig.  

Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermögensverwalter übertragen werden, die 
über die erforderliche Bewilligung verfügen.  

 Die Anlageentscheide dürfen weder an die Depotbank noch an andere Unterneh-

men übertragen werden, deren Interessen mit denen der Fondsleitung oder der 
Anleger kollidieren können. 

  Die Fondsleitung bleibt für die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Pflichten ver-
antwortlich und wahrt bei der Übertragung von Aufgaben die Interessen der An-

leger. Für Handlungen der Personen, denen die Fondsleitung Aufgaben übertra-
gen hat, haftet sie wie für eigenes Handeln. 

 

4. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine Änderung dieses 
Fondsvertrags bei der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung einreichen (siehe § 26) 

sowie mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde weitere Teilvermögen eröffnen. 
 
5. Die Fondsleitung kann einzelne Teilvermögen mit anderen Teilvermögen oder mit 

anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von § 24 vereinigen oder den 
Umbrella-Fonds bzw. einzelne Teilvermögen gemäss den Bestimmungen von 

§ 25 auflösen. 
 
6. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorgesehenen Vergü-

tungen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung 
ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie zur 

Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. 
 

§ 4  Die Depotbank 

1. Die Depotbank bewahrt das Vermögen der Teilvermögen auf. Sie besorgt die 
Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile sowie den Zahlungsverkehr für die 

Teilvermögen. 
 

2. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und In-
formationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Inte-
ressen der Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine 

einwandfreie Geschäftsführung erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab über 
die von ihnen aufbewahrten kollektiven Kapitalanlagen und informieren über 

sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten so-
wie über von Dritten zugeflossene Entschädigungen, insbesondere Provisionen, 
Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile. 

 
3. Die Depotbank ist für die Konto- und Depotführung der Teilvermögen verantwort-

lich, kann aber nicht selbständig über deren Vermögen verfügen. 
 

4. Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, die sich auf das Vermögen 

der Teilvermögen beziehen, der Gegenwert innert der üblichen Fristen übertra-
gen wird. Sie benachrichtigt die Fondsleitung, falls der Gegenwert nicht innert 
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der üblichen Frist erstattet wird, und fordert von der Gegenpartei Ersatz für den 
betroffenen Vermögenswert, sofern dies möglich ist. 

 
5. Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten so, dass sie 

jederzeit die verwahrten Vermögensgegenstände der einzelnen Teilvermögen 

voneinander unterscheiden kann. 
 

 Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die nicht in Verwahrung ge-
nommen werden können, das Eigentum der Fondsleitung und führt darüber Auf-
zeichnungen. 

 
6. Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- oder Ausland mit der 

Aufbewahrung des Vermögens der Teilvermögen beauftragen, soweit dies im In-
teresse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Sie prüft und überwacht, ob der 

von ihr beauftragte Dritt- oder Zentralverwahrer:  
 
a) über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Garantien und die 

fachlichen Qualifikationen verfügt, die für die Art und die Komplexität der 
Vermögensgegenstände, die ihm anvertraut wurden, erforderlich sind; 

b) einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und damit sichergestellt 
wird, dass sich die Finanzinstrumente in seinem Besitz befinden; 

c) die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegenstände so verwahrt, dass 
sie von der Depotbank durch regelmässige Bestandesabgleiche zu jeder Zeit 
eindeutig als zum Vermögen des entsprechenden Teilvermögens gehörend 
identifiziert werden können; 

d) die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der Wahrnehmung 
ihrer delegierten Aufgaben und der Vermeidung von Interessenkollisionen 
einhält. 

 Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten Schaden, so-

fern sie nicht nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Über-
wachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der Pros-

pekt enthält Ausführungen zu den mit der Übertragung der Aufbewahrung auf 
Dritt- und Zentralverwahrer verbundenen Risiken. 

 

 Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des vorstehenden Absatzes 
nur an beaufsichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer erfolgen. Davon ausgenom-

men ist die zwingende Verwahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an 
beaufsichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere 
aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlagepro-

dukts. Die Anleger sind im Prospekt über die Aufbewahrung durch nicht beauf-
sichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer zu informieren. 

  
7. Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung das Gesetz und den Fondsver-

trag beachtet. Sie prüft, ob die Berechnung der Nettoinventarwerte und der Aus-

gabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie die Anlageentscheide Gesetz und 
Fondsvertrag entsprechen und ob der Erfolg nach Massgabe des Fondsvertrags 

verwendet wird. Für die Auswahl der Anlagen, welche die Fondsleitung im Rah-
men der Anlagevorschriften trifft, ist die Depotbank nicht verantwortlich. 

 

8. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorgesehenen Vergü-
tungen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung 

ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie zur 
Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. 
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9. Die Depotbank ist für die Aufbewahrung der Vermögen der Zielfonds, in welche 
die Teilvermögen investieren, nicht verantwortlich, es sei denn, ihr wurde diese 

Aufgabe übertragen. 
 
§ 5 Die Anleger 

 
1. Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt.  

 Für einzelne Anteilsklassen sind Beschränkungen gemäss § 6 Ziff. 4 möglich.  
 
2. Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der Einzahlung in bar eine For-

derung gegen die Fondsleitung auf Beteiligung am Vermögen und am Ertrag eines 
Teilvermögens des Umbrella-Fonds. Anstelle der Einzahlung in bar kann auf An-

trag des Anlegers und mit Zustimmung der Fondsleitung eine Sacheinlage ge-
mäss den Bestimmungen von § 17 Ziff. 7 vorgenommen werden. Die Forderung 

der Anleger ist in Anteilen begründet. 
 
3. Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten Anteils in das 

entsprechende Teilvermögen verpflichtet. Ihre persönliche Haftung für Verbind-
lichkeiten des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen ist ausgeschlossen. 

 
4. Die Anleger sind nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teilvermögens be-

rechtigt, an dem sie beteiligt sind. Für die auf ein einzelnes Teilvermögen entfal-

lenden Verbindlichkeiten haftet nur das betreffende Teilvermögen. 
 

5. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Auskunft über die Grundlagen 
für die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil. Machen die Anleger ein 
Interesse an näheren Angaben über einzelne Geschäfte der Fondsleitung wie die 

Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten oder über das Risikoma-
nagement oder über Sacheinlagen bzw. –auslagen geltend, so erteilt ihnen die 

Fondsleitung auch darüber jederzeit Auskunft. Die Anleger können beim Gericht 
am Sitz der Fondsleitung verlangen, dass die Prüfgesellschaft oder eine andere 
sachverständige Person den abklärungsbedürftigen Sachverhalt untersucht und 

ihnen darüber Bericht erstattet. 
 

6. Die Anleger können den Fondsvertrag täglich kündigen und die Auszahlung ihres 
Anteils am entsprechenden Teilvermögen in bar verlangen. Anstelle der Auszah-
lung in bar kann auf Antrag des Anlegers und mit Zustimmung der Fondsleitung 

eine Sachauslage gemäss den Bestimmungen von § 17 Ziff. 7 vorgenommen 
werden. 

 
7. Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung und/oder der Depotbank und ihren 

Beauftragten gegenüber auf Verlangen nachzuweisen, dass sie die gesetzlichen 

oder fondsvertraglichen Voraussetzungen für die Beteiligung an einem Teilver-
mögen oder einer Anteilsklasse erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen. Überdies sind 

sie verpflichtet, die Depotbank, die Fondsleitung und deren Beauftragte umge-
hend zu informieren, sobald sie diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. 

 

8. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit 

der Depotbank zum jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenommen 
werden, wenn: 

 
a) dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes, namentlich zur Bekämpfung 

der Geldwäscherei, erforderlich ist; 
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b) der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Voraussetzungen zur Teil-
nahme an einem Teilvermögen nicht mehr erfüllt. 
 

9. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fondsleitung in Zusam-
menarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zu-
rückgenommen werden, wenn: 

 
a) die Beteiligung des Anlegers an einem Teilvermögen oder an der betreffenden 

Anteilsklasse geeignet ist, die wirtschaftlichen Interessen der übrigen Anleger 
massgeblich zu beeinträchtigen, insbesondere wenn die Beteiligung steuerli-
che Nachteile für den Umbrella-Fonds bzw. ein Teilvermögen im In- oder Aus-

land zeitigen kann; 

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines auf sie anwend-

baren in- oder ausländischen Gesetzes, dieses Fondsvertrags oder des Pros-
pekts erworben haben oder halten;  

c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt werden, insbeson-

dere in Fällen, wo einzelne Anleger durch systematische Zeichnungen und 
unmittelbar darauf folgende Rücknahmen Vermögensvorteile zu erzielen ver-

suchen, indem sie Zeitunterschiede zwischen der Festlegung der Schluss-
kurse und der Bewertung des Vermögens der Teilvermögen ausnutzen (Mar-
ket Timing). 

 
§ 6 Anteile und Anteilsklassen 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde für jedes Teilvermögen jederzeit verschiedene Anteilsklassen 
schaffen, aufheben oder vereinigen. Alle Anteilsklassen berechtigen zur Beteili-

gung am ungeteilten Vermögen des entsprechenden Teilvermögens, welches sei-
nerseits nicht segmentiert ist. Diese Beteiligung kann aufgrund klassenspezifi-

scher Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund klassenspezifischer 
Erträge unterschiedlich ausfallen und die verschiedenen Anteilsklassen eines Teil-

vermögens können deshalb einen unterschiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil 
aufweisen. Für klassenspezifische Kostenbelastungen haftet das Vermögen des 
Teilvermögens als Ganzes. 

 
2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen wird im Publika-

tionsorgan bekannt gemacht. Nur die Vereinigung von Anteilsklassen gilt als Än-
derung des Fondsvertrags im Sinne von § 26. 

 

3. Die verschiedenen Anteilsklassen der Teilvermögen können sich namentlich hin-
sichtlich Kostenstruktur, Referenzwährung, Währungsabsicherung, Ausschüttung 

oder Thesaurierung der Erträge, Mindestanlage sowie Anlegerkreis unterschei-
den. 

 

 Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilsklasse belastet, der eine 
bestimmte Leistung zukommt. Vergütungen und Kosten, die nicht eindeutig einer 

Anteilsklasse zugeordnet werden können, werden den einzelnen Anteilsklassen 
im Verhältnis zum Vermögen des Teilvermögens belastet.  

 

4. Zurzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen:  
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- Anteile der Anteilsklasse A sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf 
die Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse A 
können von allen Anlegern gezeichnet werden.  

- Anteile der Anteilsklasse B sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf 
die Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse B 

können von allen Anlegern gezeichnet werden, welche den im Prospekt aufge-
führten Mindestanlagebetrag investieren. 

- Anteile der Anteilsklasse C sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf 
die Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse C 

sind nur zugänglich für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 
Abs. 3ter KAG, die einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen haben. Bei 
qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG gilt als Dienstleistungs-

vertrag ein schriftlicher Vermögensverwaltungsvertrag oder ein schriftlicher 
Beratungsvertrag mit der Fondsleitung oder einem beaufsichtigten Finanzin-

termediär. Bei qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG gilt als 
Dienstleistungsvertrag ein schriftlicher Vermögensverwaltungsvertrag, ein 
schriftlicher Beratungsvertrag, ein schriftlicher Investitionsvertrag oder ein an-

derer schriftlicher Vertrag mit der Fondsleitung oder einem beaufsichtigten Fi-
nanzintermediär. Die Anteile der Anteilsklasse C dürfen nur von beaufsichtig-

ten Finanzintermediären angeboten resp. eingesetzt werden, sofern diese eine 
entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Fondsleitung abgeschlossen 
haben. Bei der Anteilsklasse C wird keine Management Fee im Sinne von § 19 

Ziff. 1 zulasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung der Fonds-
leitung für die Vermögensverwaltung und, sofern entschädigt, die Vertriebstä-

tigkeit wird im Rahmen des Dienstleistungsvertrages erhoben. 
Anteile der Anteilsklasse V sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf 
die Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Der Anlegerkreis dieser An-

teilsklasse ist beschränkt auf steuerbefreite inländische Einrichtungen der be-
ruflichen Vorsorge, der gebundenen Vorsorge, Freizügigkeitseinrichtungen 

oder Sozialversicherungs- oder Ausgleichskassen sowie der Aufsicht des Bun-
des unterstellte Lebensversicherer oder inländische öffentlich-rechtliche Le-

bensversicherer. 

 

 Zusätzlich für das Teilvermögen Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig: 

- Anteile der Anteilsklasse AH CHF sind thesaurierende Anteile, welche jeweils 
in der Referenzwährung Schweizerfranken (CHF) ausgegeben und zurückge-

nommen werden. Anteile der Anteilsklasse AH CHF können von allen Anlegern 
gezeichnet werden. Anteile der Anteilsklasse AH CHF sind währungsgesichert, 
d.h. die Risikoaussetzung bezüglich Anlagewährungen ist bestmöglich gegen 

Schweizerfranken (CHF) abgesichert. 

- Anteile der Anteilsklasse BH CHF sind thesaurierende Anteile, welche jeweils 
in der Referenzwährung Schweizerfranken (CHF) ausgegeben und zurückge-

nommen werden. Anteile der Anteilsklasse BH CHF können von allen Anlegern 
gezeichnet werden, welche den im Prospekt aufgeführten Mindestanlagebetrag 

investieren. Anteile der Anteilsklasse BH CHF sind währungsgesichert, d.h. die 
Risikoaussetzung bezüglich Anlagewährungen ist bestmöglich gegen Schwei-
zerfranken (CHF) abgesichert. 

- Anteile der Anteilsklasse CH CHF sind thesaurierende Anteile, welche jeweils 
in der Referenzwährung Schweizerfranken (CHF) ausgegeben und zurückge-
nommen werden. Anteile der Anteilsklasse CH CHF sind nur zugänglich für 
qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG, die einen 

Dienstleistungsvertrag abgeschlossen haben. Bei qualifizierten Anlegern 
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gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG gilt als Dienstleistungsvertrag ein schriftlicher 
Vermögensverwaltungsvertrag oder ein schriftlicher Beratungsvertrag mit der 

Fondsleitung oder einem beaufsichtigten Finanzintermediär. Bei qualifizierten 
Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG gilt als Dienstleistungsvertrag ein schrift-
licher Vermögensverwaltungsvertrag, ein schriftlicher Beratungsvertrag, ein 

schriftlicher Investitionsvertrag oder ein anderer schriftlicher Vertrag mit der 
Fondsleitung oder einem beaufsichtigten Finanzintermediär. Die Anteile der 

Anteilsklasse CH CHF dürfen nur von beaufsichtigten Finanzintermediären an-
geboten resp. eingesetzt werden, sofern diese eine entsprechende Kooperati-
onsvereinbarung mit der Fondsleitung abgeschlossen haben. Anteile der An-

teilsklasse CH CHF sind währungsgesichert, d.h. die Risikoaussetzung bezüg-
lich Anlagewährungen ist bestmöglich gegen Schweizerfranken (CHF) abgesi-

chert. Bei der Anteilsklasse CH CHF wird keine Management Fee im Sinne von 
§ 19 Ziff. 1 zulasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung der 

Fondsleitung für die Vermögensverwaltung und, sofern entschädigt, die Ver-
triebstätigkeit wird im Rahmen des Dienstleistungsvertrages erhoben. 

- Anteile der Anteilsklasse VH CHF sind thesaurierende Anteile, welche jeweils 
in der Referenzwährung Schweizerfranken (CHF) ausgegeben und zurückge-

nommen werden. Der Anlegerkreis dieser Anteilsklasse ist beschränkt auf 
steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, der gebun-
denen Vorsorge, Freizügigkeitseinrichtungen oder Sozialversicherungs- oder 

Ausgleichskassen sowie der Aufsicht des Bundes unterstellte Lebensversiche-
rer oder inländische öffentlich-rechtliche Lebensversicherer. Anteile der An-

teilsklasse VH CHF sind währungsgesichert, d.h. die Risikoaussetzung bezüg-
lich Anlagewährungen ist bestmöglich gegen Schweizerfranken (CHF) abgesi-

chert. 

  
 Zusätzlich für das Teilvermögen Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig: 

- Anteile der Anteilsklasse AE sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf 
die Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse AE 
können von allen Anlegern gezeichnet werden. In dieser Anteilsklasse erfolgt 
eine Klimakompensation. Der CO2-Fussabdruck von Unternehmen, unter Aus-

schluss von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, deren Titel im Vermögen des 
Teilvermögens gehalten werden, gemessen an CO2-Kennzahlen der Inrate AG, 

Zürich, wird durch Kompensationszahlungen an auf CO2-
Kompensationsmassnahmen spezialisierte Anbieter ausgeglichen. Der CO2-

Fussabdruck ist definiert als CO2-Ausstoss in Tonnen dividiert durch den Un-
ternehmenswert inklusive Liquidität. Er wird aufgrund von der Inrate AG er-
mittelten und zur Verfügung gestellten Emissionswerte von Unternehmen in 

den drei Bereichen «Scope 1» (direkte Freisetzung klimaschädlicher Gase im 
eigenen Unternehmen), «Scope 2» (indirekte Freisetzung klimaschädlicher 

Gase durch Energielieferanten des Unternehmens) und «Scope 3» (indirekte 
Freisetzung klimaschädlicher Gase in der vor- und nachgelagerten Lieferkette) 
durch die Fondsleitung berechnet. Mit den Kompensationszahlungen soll ein 

Ausgleich des CO2-Ausstosses der Unternehmen, deren Titel im Vermögen des 
Teilvermögens gehalten werden, erfolgen. Die Kompensationszahlungen wer-

den in der Regel quartalsweise in der Höhe des ermittelten CO2-Fussabdrucks 
aller Unternehmen, deren Titel im Vermögen des Teilvermögens gehalten wer-
den, an spezialisierte Anbieter zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten ge-

leistet. Die geleisteten Kompensationszahlungen werden im Jahresbericht of-

fengelegt. 
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- Anteile der Anteilsklasse BE sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf 
die Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse BE 
können von allen Anlegern gezeichnet werden, welche den im Prospekt aufge-
führten Mindestanlagebetrag investieren. In dieser Anteilsklasse erfolgt eine 

Klimakompensation. Der CO2-Fussabdruck von Unternehmen, unter Aus-
schluss von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, deren Titel im Vermögen des 

Teilvermögens gehalten werden, gemessen an CO2-Kennzahlen der Inrate AG, 
Zürich, wird durch Kompensationszahlungen an auf CO2-
Kompensationsmassnahmen spezialisierte Anbieter ausgeglichen. Der CO2-

Fussabdruck ist definiert als CO2-Ausstoss in Tonnen dividiert durch den Un-
ternehmenswert inklusive Liquidität. Er wird aufgrund von der Inrate AG er-

mittelten und zur Verfügung gestellten Emissionswerte von Unternehmen in 
den drei Bereichen «Scope 1» (direkte Freisetzung klimaschädlicher Gase im 
eigenen Unternehmen), «Scope 2» (indirekte Freisetzung klimaschädlicher 

Gase durch Energielieferanten des Unternehmens) und «Scope 3» (indirekte 
Freisetzung klimaschädlicher Gase in der vor- und nachgelagerten Lieferkette) 

durch die Fondsleitung berechnet. Mit den Kompensationszahlungen soll ein 
Ausgleich des CO2-Ausstosses der Unternehmen, deren Titel im Vermögen des 

Teilvermögens gehalten werden, erfolgen. Die Kompensationszahlungen wer-
den in der Regel quartalsweise in der Höhe des ermittelten CO2-Fussabdrucks 
aller Unternehmen, deren Titel im Vermögen des Teilvermögens gehalten wer-

den, an spezialisierte Anbieter zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten ge-
leistet. Die geleisteten Kompensationszahlungen werden im Jahresbericht of-

fengelegt. 

 

Detaillierte Angaben zu den Zeichnungs- und Rücknahmemodalitäten der einzel-
nen Anteilsklassen sowie die entstehenden Kommissionen und Vergütungen wer-

den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführt. 
 

5. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist 
nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf den Namen oder auf den Inhaber 
lautenden Anteilscheines zu verlangen.  

 

6. Die Depotbank und die Fondsleitung sind verpflichtet, Anleger, welche die Vo-

raussetzungen zum Halten einer Anteilsklasse nicht mehr erfüllen, aufzufordern, 
ihre Anteile innert 30 Kalendertagen im Sinne von § 17 zurückzugeben, an eine 
Person zu übertragen, die die genannten Voraussetzungen erfüllt oder in Anteile 

einer anderen Anteilsklasse desselben Teilvermögens umzutauschen, deren Be-
dingungen sie erfüllen. Leistet der Anleger dieser Aufforderung nicht Folge, muss 

die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der Depotbank entweder einen zwangs-
weisen Umtausch in eine andere Anteilsklasse desselben Teilvermögens oder, 
sofern dies nicht möglich ist, eine zwangsweise Rücknahme im Sinne von § 5 

Ziff. 8 der betreffenden Anteile vornehmen.  
 

III Richtlinien der Anlagepolitik 
 

A Anlagegrundsätze 
 

§ 7 Einhaltung der Anlagevorschriften 

1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen jedes Teilvermögens beachtet die Fonds-

leitung im Sinne einer ausgewogenen Risikoverteilung die nachfolgend aufgeführ-
ten prozentualen Beschränkungen. Diese beziehen sich auf das Vermögen der 
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einzelnen Teilvermögen zu Verkehrswerten und sind ständig einzuhalten. Die ein-
zelnen Teilvermögen müssen die Anlagebeschränkungen sechs Monate nach Ab-

lauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) erfüllen. 
 
2. Werden die Beschränkungen durch Marktveränderungen überschritten, so müs-

sen die Anlagen unter Wahrung der Interessen der Anleger innerhalb einer an-
gemessenen Frist auf das zulässige Mass zurückgeführt werden. Werden Be-

schränkungen in Verbindung mit Derivaten gemäss § 12 nachstehend durch eine 
Veränderung des Deltas verletzt, so ist der ordnungsgemässe Zustand unter 
Wahrung der Interessen der Anleger spätestens innerhalb von drei Bankwerkta-

gen wiederherzustellen. 
 

3. Neben den für das Teilvermögen Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 als übriger Fonds 
für traditionelle Anlagen geltenden Anlagevorschriften der Kollektivanlagenge-

setzgebung beachtet die Fondsleitung für dieses Teilvermögen auch die Anlage-
beschränkungen für Finanzanlagen der Institutionen der beruflichen Vorsorge ge-
mäss Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-

sorge vom 18. April 1984 (BVV 2) (vgl. Art. 53 ff.). Vorbehalten bleiben die zwin-
genden Bestimmungen des Kollektivanlagenrechts und die Bestimmungen des 

Fondsvertrages, die weniger einschränkenden Bestimmungen der BVV 2 stets 
vorgehen. 

 

§ 8 Anlagepolitik 

1. Die Fondsleitung kann im Rahmen der spezifischen Anlagepolitik jedes Teilver-

mögens gemäss Ziff. 2 dessen Vermögen in die nachfolgenden Anlagen investie-
ren. Die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Prospekt offen zu legen. 

 

a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verur-

kundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder 
an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehan-
delt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht 

verkörpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Aus-

tausch zu erwerben, wie namentlich Warrants; 

 Anlagen in Effekten aus Neuemissionen sind nur zulässig, wenn deren Zulas-
sung an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen 

stehenden Markt in den Emissionsbedingungen vorgesehen ist. Sind sie ein 
Jahr nach dem Erwerb noch nicht an der Börse oder an einem anderen dem 

Publikum offen stehenden Markt zugelassen, so sind die Titel innerhalb eines 
Monats zu verkaufen oder in die Beschränkungsregel von Ziff. 1 Bst. g einzu-

beziehen. 

 
b) Derivate, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a, Derivate ge-

mäss Bst. b, Anteile bzw. Aktien an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bst. 
d, Geldmarktinstrumente gemäss Bst. e, Finanzindizes, Volatilitätsindizes mit 

Bezug auf Aktienmärkte, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen 
zugrunde liegen, und (ii) die zugrunde liegenden Basiswerte gemäss Fonds-
vertrag als Anlagen zulässig sind. Derivate sind entweder an einer Börse oder 

an einem andern geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC 
gehandelt; 

 OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtig-
ter, auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-
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Derivate täglich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jeder-
zeit möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar. 

Derivate können gemäss § 12 eingesetzt werden. 
 

c) Strukturierte Produkte, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. 

a, Derivate gemäss Bst. b, strukturierte Produkte gemäss Bst. c, Anteile bzw. 
Aktien an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bst. d, Geldmarktinstrumente 

gemäss Bst. e, Finanzindizes, Volatilitätsindizes mit Bezug auf Aktienmärkte, 
Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen zugrunde liegen und (ii) 
die zugrunde liegenden Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig 

sind. Strukturierte Produkte sind entweder an einer Börse oder an einem an-
deren geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC gehandelt. 

OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtig-
ter, auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-

Produkte täglich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten je-
derzeit möglich ist. Zudem sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewert-
bar. 

 
d) Für die Teilvermögen Swiss Rock Aktien Global Defensiv, Swiss Rock 

Obligationen Global Nachhaltig und Swiss Rock Obligationen CHF 
Nachhaltig: Anteile bzw. Aktien an anderen in- oder ausländischen kol-
lektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), wenn (i) deren Dokumente die Anlagen 

in andere Zielfonds ihrerseits insgesamt auf 10% begrenzen; (ii) für diese 
Zielfonds in Bezug auf Zweck, Organisation, Anlagepolitik, Anlegerschutz, Ri-

sikoverteilung, getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, Kreditauf-
nahme, Kreditgewährung, Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktin-
strumenten, Ausgabe und Rücknahme der Anteile und Inhalt der Halbjahres- 

und Jahresberichte gleichwertige Bestimmungen gelten wie für Anlagefonds 
der Art „Effektenfonds“ oder „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ und (iii) 

diese Zielfonds im Sitzstaat als kollektive Kapitalanlagen zugelassen sind und 
dort einer dem Anlegerschutz dienenden, der schweizerischen gleichwertigen 
Aufsicht unterstehen, und die internationale Amtshilfe gewährleistet ist. 

 Für das Teilvermögen Swiss Rock Vorsorge Fonds 50: Anteile bzw. Aktien 
an anderen in- oder ausländischen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), 

wenn (i) deren Dokumente die Anlagen in andere Zielfonds ihrerseits insge-
samt auf 49% begrenzen; (ii) für diese Zielfonds in Bezug auf Zweck, Orga-
nisation, Anlagepolitik, Anlegerschutz, Risikoverteilung, getrennte Verwah-

rung des Fondsvermögens, Kreditaufnahme, Kreditgewährung, Leerverkäufe 
von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, Ausgabe und Rücknahme der 

Anteile und Inhalt der Halbjahres- und Jahresberichte gleichwertige Bestim-
mungen gelten wie für Anlagefonds der Art „Effektenfonds“ oder „Übrige 
Fonds für traditionelle Anlagen“ und (iii) diese Zielfonds im Sitzstaat als kol-

lektive Kapitalanlagen zugelassen sind und dort einer dem Anlegerschutz die-
nenden, der schweizerischen gleichwertigen Aufsicht unterstehen, und die in-

ternationale Amtshilfe gewährleistet ist. 
 

Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 19 Anteile bzw. Aktien von Ziel-

fonds erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer 
Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung 

oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Betei-
ligung verbunden ist. 
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e) Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar sind sowie an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 

Markt gehandelt werden; Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt ge-
handelt werden, dürfen nur erworben werden, wenn die Emission oder der 

Emittent Vorschriften über den Gläubiger- und den Anlegerschutz unterliegt 
und wenn die Geldmarktinstrumente von Emittenten gemäss Art. 74 Abs. 2 

KKV begeben oder garantiert sind. 

 

f) Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten bei Ban-
ken, die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union haben oder in einem anderen Staat, wenn die Bank dort einer 
Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist. 

 

g) Andere als die vorstehend in Bst. a bis f genannte Anlagen insgesamt bis 
höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens; nicht zulässig sind (i) 

Anlagen in Edelmetallen, Edelmetallzertifikate, Waren und Warenpapieren so-
wie (ii) echte Leerverkäufe von Anlagen aller Art. 

 

2. Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen: 
 

2.1 Swiss Rock Aktien Global Defensiv 
 
a) Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemes-

senen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investiti-
onen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die 

Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität 
des Fondsvermögens zu berücksichtigen.  

 
b) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. d mindestens zwei Drittel 

des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens in: 

 
ba) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-

senschaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), 
American Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen welt-
weit; 

bb) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer An-
lagepolitik hauptsächlich in Anlagen gemäss Bst. ba investieren; 

bc) Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit 
auf die oben erwähnten Anlagen; 

bd) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen sowie 

auf Aktienindizes und Volatilitätsindizes mit Bezug auf Aktienmärkte.   
 

c) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. d höchstens ein Drittel 
des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens investieren in: 
 

ca) Obligationen (inkl. Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), 
Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere 

und –wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-
rechtlichen Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währun-
gen; 

cb) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen frei konvertier-
baren Währungen; 
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cc) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer An-
lagepolitik hauptsächlich in die oben erwähnten Anlagen investieren; 

cd) Derivate auf die oben erwähnten Anlagen; 
ce) Guthaben auf Sicht und auf Zeit.  
 

d) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die 
sich auf das Gesamtvermögen des Teilvermögens beziehen, einzuhalten: 

 
da) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen insgesamt höchstens 

30%; 

db) strukturierte Produkte insgesamt höchstens 30%. 
 

e) In Rahmen der Anlagen gemäss Bst. b sind auch Anlagen in Beteiligungswertpa-
piere und –wertrechte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapita-

lisierung möglich. Im Prospekt wird auf die damit zusammenhängenden Risiken 
hingewiesen. 
 

f) Die Anlagen für dieses Teilvermögen können weltweit, insbesondere auch in 
Schwellenländern (Emerging Markets), vorgenommen werden. Anlagen in 

Emerging Markets können mit den im Prospekt aufgeführten Risiken verbunden 
sein. 
 

g) Es wird angestrebt (aber nicht garantiert), mit dem Einsatz von Absicherungs-
strategien über eine Betrachtungsperiode grosse negative Renditen, welche 20% 

des Vermögens des Teilvermögens überschreiten, zu vermeiden. Eine Betrach-
tungsperiode beginnt jeweils zum Zeitpunkt des Derivateverfalls im dritten Monat 
des vierten Quartals und endet am Derivateverfall im dritten Monat des vierten 

Quartals des Folgejahres. Der Derivateverfall der weltweit wichtigsten Derivate-
börsen findet gewöhnlich am dritten Freitag des Monats statt. Die Betrachtungs-

periode sowie das Rechnungsjahr des Teilvermögens (vgl. § 20 Ziff. 2) stimmen 
daher nicht überein. 
 

h) Die Fondsleitung kann das Währungsrisiko von Anlagen, welche nicht auf die 
Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten, gegen die Rechnungseinheit des 

Teilvermögens absichern. 
 
2.2 Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 

 
a) Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, mittels einer ausgewogenen Ri-

sikostrategie durch die Anlage in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) 
eine optimale Gesamtrendite in der Rechnungseinheit des Teilvermögens zu er-
reichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapi-

tals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen.  
 

b) Beim Teilvermögen handelt es sich um einen Dachfonds (Fund of Funds). Die 
Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens ausschliesslich in: 
 

ba) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), die 
überwiegend in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genuss-

scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) in-
vestieren; 

bb)  Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), die 
überwiegend in Forderungswertpapiere und –wertechte (Obligationen, 
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Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Notes und ähnliches) 
investieren; 

bc) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), die 
in Geldmarktinstrumente investieren. 

 

c) Die Fondsleitung muss das Vermögen des Teilvermögens in mindestens fünf ver-
schiedene Zielfonds anlegen. 

 
d) Die Rücknahmefrequenz der Zielfonds hat grundsätzlich derjenigen des Teilver-

mögens zu entsprechen. 

 
e) Für dieses Teilvermögen tätigt die Fondsleitung grundsätzlich keine Direktanla-

gen. Zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken kann die Fondsleitung jedoch 
Derivate einsetzen. 

 
f) Die Fondsleitung hat auf konsolidierter Basis die nachstehenden Anlagebeschrän-

kungen, die sich auf das Gesamtvermögen des Teilvermögens beziehen, einzu-

halten: 
 

fa) Anlagen in Aktien sowie andere Beteiligungswertpapiere und –wertrechte 
insgesamt höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens; 

fb) Anlagen in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung insgesamt höchs-

tens 30% des Gesamtvermögens des Teilvermögens. 
 

g) Die Anlagen für dieses Teilvermögen können weltweit, insbesondere auch in 
Schwellenländern (Emerging Markets), vorgenommen werden. Anlagen in 
Emerging Markets können mit den im Prospekt aufgeführten Risiken verbunden 

sein. 
 

2.3 Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig 
 
a) Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemes-

senen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investiti-
onen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die 

Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität 
des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Die Fondsleitung berücksichtigt bei der 
Auswahl von Anlagen neben traditionellen Finanzanalysekriterien und quantitati-

ven renditebestimmenden Faktoren zusätzlich gewisse Aspekte der Umwelt, so-
zialen Verantwortung und Corporate Governance (sog. Nachhaltigkeitskriterien 

oder Environment Social Governance (ESG)-Kriterien). Durch Anwendung der im 
Prospekt beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» (normenba-
sierte Ausschlüsse, wertebasierte Ausschlüsse und Liste «Empfehlungen 

zum Ausschluss» des SVVK-ASIR) und «ESG-Integration» (integriertes 
ESG-Research, Positive Screening und Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teil-

vermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 
20% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert wer-
den, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-

Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätig-
keit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsan-

sätzen nicht entsprechen. Ausschlüsse gemäss Liste «Empfehlungen zum Aus-
schluss» des SVVK-ASIR werden im gesamten Vermögen des Teilvermögens vor-

genommen. Wertebasierte Ausschlüsse erfolgen von Unternehmen, die mehr als 
25% ihres Gesamtumsatzes durch eine Geschäftstätigkeit im Bereich der 
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Kraftwerkskohle erzielen oder die ein ESG-Rating tiefer als BBB aufweisen. Bei 
Direktanlagen werden zur «ESG-Integration» einzelne Emittenten unter Verwen-

dung von integriertem Research evaluiert. Die Ergebnisse dieser Analyse verwen-
det die Fondsleitung zur Auswahl von Forderungswertpapieren und -wertrechten 
und der Portfoliokonstruktion. Die Gewichtungen innerhalb des Fondsvermögens 

ergeben sich namentlich aus der Über- bzw. Untergewichtung sowie aus dem 
Ausschluss von Titeln aufgrund eines Vergleichs innerhalb einer Branche hinsicht-

lich der berücksichtigten ESG-Faktoren auf einer Skala von höchstens 10 (bestes 
Score) bis 0 (schlechtestes Score). Bei Anlagen in Anteile bzw. Aktien anderer 
kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) wird durch die Fondsleitung einzig ein Klas-

sifikationsmodell angewendet, welches die ESG-Charakteristiken der Zielfonds 
bewertet. Nur Zielfonds, welche einen mit den für das Teilvermögen geltenden 

Nachhaltigkeitsvorgaben vergleichbaren Nachhaltigkeitsansatz verfolgen, kön-
nen investiert werden. Insbesondere Zielfonds, welche ausschliesslich «Aus-

schlüsse» als Nachhaltigkeitsansatz anwenden, sind nicht investierbar. Weitere 
Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen. 

 

b) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. d mindestens zwei Drittel 
des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens in: 

 
ba) Obligationen (inkl. Anleihen ohne Endfälligkeit (Perpetuals), nachrangige 

Anleihen, Wandelobligationen (inkl. CoCo-Anleihen), Wandelnotes und Op-

tionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forde-
rungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Asset Backed Securities (ABS)) von 

privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten 
weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen; 

bb) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer An-

lagepolitik hauptsächlich in Anlagen gemäss Bst. ba investieren; 
bc) Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit 

auf die oben erwähnten Anlagen; 
bd) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen oder 

Indizes, welche solche Anlagen abbilden. 

 
c) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. d höchstens ein Drittel 

des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens investieren in: 
 
ca) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-

senschaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), 
American Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen welt-

weit; 
cb) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen frei konvertier-

baren Währungen; 

cc) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer An-
lagepolitik hauptsächlich in die oben erwähnten Anlagen investieren; 

cd) Derivate auf die oben erwähnten Anlagen; 
ce) Guthaben auf Sicht und auf Zeit.  
 

d) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die 
sich auf das Gesamtvermögen des Teilvermögens beziehen, einzuhalten: 

 
da) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte insgesamt höchstens 10%; 

db) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen insgesamt höchstens 
10%; 
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dc) strukturierte Produkte höchstens 10%; 
dd) Asset Backed Securities (ABS) höchstens 25%. Pro Emittent sind Käufe von 

vorrangigen als auch nachrangigen Tranchen (mit Ausnahme von Equity-
Tranchen) bis höchstens 3% zulässig. Die Investition muss zum Zeitpunkt 
des Kaufes ein Mindest-Rating im Investment Grade Bereich (mindestens 

Baa3 resp. BBB-) aufweisen und die Transaktionsgrösse muss insgesamt 
mindestens 100 Millionen Schweizerfranken (oder Gegenwert) betragen. 

Fehlt ein Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur, 
kann auf eine entsprechende Bonitätsbeurteilung einer anderen anerkann-
ten Ratingagentur, ein Bankenrating oder ein implizites Rating abgestellt 

werden. Es kann sowohl in synthetische als auch in True Sale-Strukturen 
investiert werden; 

de)  Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpa-
piere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten insgesamt höchstens 

25%, wovon CoCo-Anleihen höchstens 10%; 
df) Anleihen ohne Endfälligkeit (Perpetuals) höchstens 25%; 
dg) Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets, beinhaltend alle Länder, 

die nicht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-wick-
lung OECD angehören) und in Forderungswertpapiere und –wertrechte im 

Non-Investment Grade Bereich (tiefer als Baa3 resp. BBB-) insgesamt 
höchstens 30%. Fehlt ein Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkann-
ten Ratingagentur, kann auf eine entsprechende Bonitätsbeurteilung einer 

anderen anerkannten Ratingagentur, ein Bankenrating oder ein implizites 
Rating abgestellt werden. Anlagen in Emerging Markets und im Non-Invest-

ment Grade Bereich können mit den im Prospekt aufgeführten Risiken ver-
bunden sein. 

 

2.4 Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig 
 

a) Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemes-
senen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investiti-
onen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die 

Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität 
des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Die Fondsleitung berücksichtigt bei der 

Auswahl von Anlagen neben traditionellen Finanzanalysekriterien und quantitati-
ven renditebestimmenden Faktoren zusätzlich gewisse Aspekte der Umwelt, so-
zialen Verantwortung und Corporate Governance (sog. Nachhaltigkeitskriterien 

oder Environment Social Governance (ESG)-Kriterien). Durch Anwendung der im 
Prospekt beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze «Ausschlüsse» (normenba-

sierte Ausschlüsse, wertebasierte Ausschlüsse und Liste «Empfehlungen 
zum Ausschluss» des SVVK-ASIR) und «ESG-Integration» (integriertes 
ESG-Research, Positive Screening und Best-in-Class-Ansatz) setzt das Teil-

vermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Bis maximal 
20% des Vermögens des Teilvermögens können auch in Anlagen investiert wer-

den, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-
Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätig-
keit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsan-

sätzen nicht entsprechen. Ausschlüsse gemäss Liste «Empfehlungen zum Aus-
schluss» des SVVK-ASIR werden im gesamten Vermögen des Teilvermögens vor-

genommen. Wertebasierte Ausschlüsse erfolgen von Unternehmen, die mehr als 
25% ihres Gesamtumsatzes durch eine Geschäftstätigkeit im Bereich der Kraft-

werkskohle erzielen oder die ein ESG-Rating tiefer als B- aufweisen. Bei Direkt-
anlagen werden zur «ESG-Integration» einzelne Emittenten unter Verwendung 
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von integriertem Research evaluiert. Die Ergebnisse dieser Analyse verwendet 
die Fondsleitung zur Auswahl von Forderungswertpapieren und -wertrechten und 

der Portfoliokonstruktion. Die Gewichtungen innerhalb des Fondsvermögens er-
geben sich namentlich aus der Über- bzw. Untergewichtung sowie aus dem Aus-
schluss von Titeln aufgrund eines Vergleichs innerhalb einer Branche hinsichtlich 

der berücksichtigten ESG-Faktoren auf einer Skala von höchstens 10 (bestes 
Score) bis 0 (schlechtestes Score). Gleichzeitig wird das Vermögen des Teilver-

mögens so zusammengestellt, dass dieses gemessen an CO2-Kennzahlen der In-
rate AG, Zürich, gegenüber der Vergleichsbenchmark einen um mindestens 50% 
tieferen durchschnittlichen CO2-Fussabdruck aufweist. Die bei Lancierung 

des Teilvermögens festgesetzte Obergrenze des CO2-Fussabdrucks des Portfolios 
wird jedes Jahr um weitere 7.5% gesenkt, erstmals per 1. Januar 2025. Bei An-

lagen in Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) wird 
durch die Fondsleitung einzig ein Klassifikationsmodell angewendet, welches die 

ESG-Charakteristiken der Zielfonds bewertet. Nur Zielfonds, welche einen mit 
den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben vergleichbaren 
Nachhaltigkeitsansatz verfolgen, können investiert werden. Insbesondere Ziel-

fonds, welche ausschliesslich «Ausschlüsse» als Nachhaltigkeitsansatz anwen-
den, sind nicht investierbar. Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu 

entnehmen. 
 
b) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. d mindestens zwei Drittel 

des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens in: 
 

ba) Auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inkl. Anleihen ohne Endfäl-
ligkeit (Perpetuals), nachrangige Anleihen, Wandelobligationen (inkl. CoCo-
Anleihen), Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- 

oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. As-
set Backed Securities (ABS)) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öf-

fentlich-rechtlichen Emittenten weltweit; 
bb) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer An-

lagepolitik hauptsächlich in Anlagen gemäss Bst. ba investieren; 

bc) Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit 
auf die oben erwähnten Anlagen; 

bd) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen oder 
Indizes, welche solche Anlagen abbilden. 

 

c) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. d höchstens ein Drittel 
des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens investieren in: 

 
ca) Obligationen (inkl. Anleihen ohne Endfälligkeit (Perpetuals), nachrangige 

Anleihen, Wandelobligationen (inkl. CoCo-Anleihen), Wandelnotes und Op-

tionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forde-
rungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Asset Backed Securities (ABS)) von 

privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten 
weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen; 

cb) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-

senschaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), 
American Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen welt-

weit; 
cc) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen frei konvertier-

baren Währungen; 



53 
 

cd) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer An-
lagepolitik hauptsächlich in die oben erwähnten Anlagen investieren; 

ce) Derivate auf die oben erwähnten Anlagen; 
cf) Guthaben auf Sicht und auf Zeit.  
 

d) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die 
sich auf das Gesamtvermögen des Teilvermögens beziehen, einzuhalten: 

 
da) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte insgesamt höchstens 10%; 
db) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen insgesamt höchstens 

10%; 
dc) strukturierte Produkte höchstens 10%; 

dd) Asset Backed Securities (ABS) höchstens 25%. Pro Emittent sind Käufe von 
vorrangigen als auch nachrangigen Tranchen (mit Ausnahme von Equity-

Tranchen) bis höchstens 3% zulässig. Die Investition muss zum Zeitpunkt 
des Kaufes ein Mindest-Rating im Investment Grade Bereich (mindestens 
Baa3 resp. BBB-) aufweisen und die Transaktionsgrösse muss insgesamt 

mindestens 100 Millionen Schweizerfranken (oder Gegenwert) betragen. 
Fehlt ein Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur, 

kann auf eine entsprechende Bonitätsbeurteilung einer anderen anerkann-
ten Ratingagentur, ein Bankenrating oder ein implizites Rating abgestellt 
werden. Es kann sowohl in synthetische als auch in True Sale-Strukturen 

investiert werden; 
de)  Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpa-

piere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten insgesamt höchstens 
25%, wovon CoCo-Anleihen höchstens 10%; 

df) Anleihen ohne Endfälligkeit (Perpetuals) höchstens 25%; 

dg) Anlagen in Schwellenländern (Emerging Markets, beinhaltend alle Länder, 
die nicht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-wick-

lung OECD angehören) und in Forderungswertpapiere und –wertrechte im 
Non-Investment Grade Bereich (tiefer als Baa3 resp. BBB-) insgesamt 
höchstens 30%. Fehlt ein Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkann-

ten Ratingagentur, kann auf eine entsprechende Bonitätsbeurteilung einer 
anderen anerkannten Ratingagentur, ein Bankenrating oder ein implizites 

Rating abgestellt werden. Anlagen in Emerging Markets und im Non-Invest-
ment Grade Bereich können mit den im Prospekt aufgeführten Risiken ver-
bunden sein. 

 
3. Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement sicher. Die Ein-

zelheiten werden im Prospekt offengelegt. 
 
§ 9 Flüssige Mittel 

Die Fondsleitung darf für jedes Teilvermögen zusätzlich angemessene flüssige Mittel in 
der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens und in allen Währungen, in 

denen Anlagen beim entsprechenden Teilvermögen zugelassen sind, halten. Als flüssige 
Mittel gelten Bankguthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten. 
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B Anlagetechniken und –instrumente 
 
§ 10 Effektenleihe 

1. Die Fondsleitung darf sämtliche Arten von Effekten ausleihen, die an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehan-
delt werden.  

 
2. Die Fondsleitung kann die Effekten im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 

einem Borger ausleihen („Principal-Geschäft“) oder einen Vermittler damit beauf-
tragen, die Effekten entweder treuhänderisch in indirekter Stellvertretung 
(„Agent-Geschäft“) oder in direkter Stellvertretung („Finder-Geschäft“) einem 

Borger zur Verfügung zu stellen. 
 

3. Die Fondsleitung tätigt die Effektenleihe nur mit auf diese Geschäftsart speziali-
sierten, erstklassigen beaufsichtigten Borgern und Vermittlern wie Banken, Bro-
kern und Versicherungsgesellschaften sowie mit bewilligten und anerkannten 

zentralen Gegenparteien und Zentralverwahrern, die eine einwandfreie Durch-
führung der Effektenleihe gewährleisten. 

 
4. Sofern die Fondsleitung eine Kündigungsfrist, deren Dauer sieben Bankwerktage 

nicht überschreiten darf, einhalten muss, bevor sie wieder über die ausgeliehe-

nen Effekten rechtlich verfügen kann, darf sie je Teilvermögen vom ausleihfähi-
gen Bestand einer Art nicht mehr als 50% ausleihen. Sichert hingegen der Borger 

oder der Vermittler der Fondsleitung vertraglich zu, dass diese noch am gleichen 
oder am nächsten Bankwerktag wieder rechtlich über die ausgeliehenen Effekten 
verfügen kann, so darf der gesamte ausleihfähige Bestand einer Art ausgeliehen 

werden. 
 

5. Die Fondsleitung vereinbart mit dem Borger oder Vermittler, dass dieser zwecks 
Sicherstellung des Rückerstattungsanspruches zugunsten der Fondsleitung Si-
cherheiten nach Massgabe von Art. 51 KKV-FINMA verpfändet oder zu Eigentum 

überträgt. Der Wert der Sicherheiten muss angemessen sein und jederzeit min-
destens 100% des Verkehrswerts der ausgeliehenen Effekten betragen. Der 

Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufweisen und die Sicherheiten 
dürfen nicht von der Gegenpartei oder von einer dem Konzern der Gegenpartei 
angehörigen oder davon abhängigen Gesellschaft begeben sein. Die Sicherheiten 

müssen hoch liquide sein, zu einem transparenten Preis an einer Börse oder ei-
nem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden 

und mindestens börsentäglich bewertet werden. Die Fondsleitung bzw. deren Be-
auftragte müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten die Pflichten und Anforde-

rungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesondere müssen sie die Sicher-
heiten in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen diversifizieren, 
wobei eine angemessene Diversifikation der Emittenten als erreicht gilt, wenn die 

von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr als 20% des 
Nettoinventarwerts entsprechen. Vorbehalten bleiben Ausnahmen für öffentlich 

garantierte oder begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter muss die Fonds-
leitung bzw. deren Beauftragte die Verfügungsmacht und die Verfügungsbefugnis 
an den erhaltenen Sicherheiten bei Ausfall der Gegenpartei jederzeit und ohne 

Einbezug der Gegenpartei oder deren Zustimmung erlangen können. Die erhal-
tenen Sicherheiten sind bei der Depotbank zu verwahren. Die erhaltenen Sicher-

heiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer beaufsichtigten 
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Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn das Eigentum an den Sicherheiten 
nicht übertragen wird und die Drittverwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig 

ist. 
 
6. Der Borger oder Vermittler haftet für die pünktliche und uneingeschränkte Ver-

gütung der während der Effektenleihe anfallenden Erträge, die Geltendmachung 
anderer Vermögensrechte sowie die vertragskonforme Rückerstattung von Effek-

ten gleicher Art, Menge und Güte. 
 
7. Die Depotbank sorgt für eine sichere und vertragskonforme Abwicklung der Ef-

fektenleihe und überwacht namentlich die Einhaltung der Anforderungen an die 
Sicherheiten. Sie besorgt auch während der Dauer der Leihgeschäfte die ihr ge-

mäss Depotreglement obliegenden Verwaltungshandlungen und die Geltendma-
chung sämtlicher Rechte auf den ausgeliehenen Effekten, soweit diese nicht ge-

mäss anwendbarem Rahmenvertrag abgetreten wurden. 
 
8. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Sicherheitenstrategie. 

 
§ 11 Pensionsgeschäfte 

 Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte. 

 

§ 12 Derivate 

1. Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Sie sorgt dafür, dass der Einsatz von 
Derivaten in seiner ökonomischen Wirkung auch unter ausserordentlichen Markt-

verhältnissen nicht zu einer Abweichung von den in diesem Fondsvertrag, im 
Prospekt und im Basisinformationsblatt genannten Anlagezielen bzw. zu einer 

Veränderung des Anlagecharakters der Teilvermögen führt. Zudem müssen die 
den Derivaten zugrunde liegenden Basiswerte nach diesem Fondsvertrag für das 

entsprechende Teilvermögen als Anlagen zulässig sein. 
 

Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen dürfen Derivate nur zum Zwe-

cke der Währungsabsicherung eingesetzt werden. Vorbehalten bleibt die Absiche-
rung von Markt-, Zins- und Kreditrisiken bei kollektiven Kapitalanlagen, sofern 

die Risiken eindeutig bestimmbar und messbar sind. 
 
2. Bei der Risikomessung gelangt bei allen Teilvermögen der Commitment-Ansatz I 

zur Anwendung. Der Einsatz der Derivate übt unter Berücksichtigung der nach 
diesem Paragraphen notwendigen Deckung weder eine Hebelwirkung auf das 

Vermögen der Teilvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf. 
Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind auf die einzelnen Teilvermögen an-
wendbar. 

 
3. Es dürfen nur Derivat-Grundformen verwendet werden. Diese umfassen: 

a) Call- oder Put-Optionen, deren Wert bei Verfall linear von der positiven oder 

negativen Differenz zwischen dem Verkehrswert des Basiswerts und dem 

Ausübungspreis abhängt und null wird, wenn die Differenz das andere Vor-

zeichen hat; 

b) Credit Default Swaps (CDS); 

c) Swaps, deren Zahlungen linear und pfadunabhängig vom Wert des Basiswerts 

oder einem absoluten Betrag abhängen; 
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d) Termingeschäfte (Futures und Forwards), deren Wert linear vom Wert des 

Basiswerts abhängt. 

4. Der Einsatz von Derivaten ist in seiner ökonomischen Wirkung entweder einem 

Verkauf (engagementreduzierendes Derivat) oder einem Kauf (engagementerhö-
hendes Derivat) eines Basiswerts ähnlich. 

 

5. a) Bei engagementreduzierenden Derivaten müssen die eingegangenen Ver-
pflichtungen unter Vorbehalt von Bst. b und d dauernd durch die dem Derivat 

zu Grunde liegenden Basiswerte gedeckt sein.  

b) Eine Deckung mit anderen Anlagen als den Basiswerten ist bei engagement-

reduzierenden Derivaten zulässig, die auf einen Index lauten, welcher  

- von einer externen, unabhängigen Stelle berechnet wird; 

- für die als Deckung dienenden Anlagen repräsentativ ist;  

- in einer adäquaten Korrelation zu diesen Anlagen steht. 

c) Die Fondsleitung muss jederzeit uneingeschränkt über die Basiswerte oder 

Anlagen verfügen können. 

d) Ein engagementreduzierendes Derivat kann bei der Berechnung der entspre-

chenden Basiswerte mit dem „Delta“ gewichtet werden. 

 
6. Bei engagementerhöhenden Derivaten muss das Basiswertäquivalent einer Deri-

vatposition dauernd durch geldnahe Mittel gemäss Art. 34 Abs. 5 KKV-FINMA 
gedeckt sein. Das Basiswertäquivalent berechnet sich bei Futures, Optionen, 

Swaps und Forwards gemäss Anhang 1 der KKV-FINMA. 
 
7. Die Fondsleitung hat bei der Verrechnung von Derivatpositionen folgende Regeln 

zu berücksichtigen: 

a) Gegenläufige Positionen in Derivaten des gleichen Basiswerts sowie gegen-

läufige Positionen in Derivaten und in Anlagen des gleichen Basiswerts dürfen 

miteinander verrechnet werden ungeachtet des Verfalls der Derivate („Net-

ting“), wenn das Derivat-Geschäft einzig zum Zwecke abgeschlossen wurde, 

um die mit den erworbenen Derivaten oder Anlagen im Zusammenhang ste-

henden Risiken zu eliminieren, dabei die wesentlichen Risiken nicht vernach-

lässigt werden und der Anrechnungsbetrag der Derivate nach Art. 35 KKV-

FINMA ermittelt wird. 

b) Beziehen sich die Derivate bei Absicherungsgeschäften nicht auf den gleichen 

Basiswert wie der abzusichernde Vermögenswert, so sind für eine Verrech-

nung, zusätzlich zu den Regeln von Bst. a, die Voraussetzungen zu erfüllen 

(„Hedging“), dass die Derivat-Geschäfte nicht auf einer Anlagestrategie be-

ruhen dürfen, die der Gewinnerzielung dient. Zudem muss das Derivat zu 

einer nachweisbaren Reduktion des Risikos führen, die Risiken des Derivats 

müssen ausgeglichen werden, die zu verrechnenden Derivate, Basiswerte 

oder Vermögensgegenstände müssen sich auf die gleiche Klasse von Finan-

zinstrumenten beziehen und die Absicherungsstrategie muss auch unter aus-

sergewöhnlichen Marktbedingungen effektiv sein. 

c) Derivate, die zur reinen Absicherung von Fremdwährungsrisiken eingesetzt 

werden und nicht zu einer Hebelwirkung führen oder zusätzliche Marktrisiken 
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beinhalten, können ohne die Anforderungen gemäss Bst. b bei der Berech-

nung des Gesamtengagements aus Derivaten verrechnet werden. 

d) Gedeckte Absicherungsgeschäfte durch Zinsderivate sind zulässig. Wandel-

anleihen dürfen bei der Berechnung des Engagements aus Derivaten unbe-

rücksichtigt bleiben. 

 

8. Die Fondsleitung kann sowohl standardisierte als auch nicht standardisierte De-
rivate einsetzen. Sie kann die Geschäfte mit Derivaten an einer Börse, an einem 
anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC (Over-the-

Counter) abschliessen. 
 

9. a) Die Fondsleitung darf OTC-Geschäfte nur mit beaufsichtigten Finanzinterme-
diären abschliessen, welche auf diese Geschäftsarten spezialisiert sind und 
eine einwandfreie Durchführung des Geschäftes gewährleisten. Handelt es 

sich bei der Gegenpartei nicht um die Depotbank, hat erstere oder deren Ga-
rant eine hohe Bonität aufzuweisen. 

 
b) Ein OTC-Derivat muss täglich zuverlässig und nachvollziehbar bewertet und 

jederzeit zum Verkehrswert veräussert, liquidiert oder durch ein Gegenge-

schäft glattgestellt werden können. 
 

c) Ist für ein OTC-Derivat kein Marktpreis erhältlich, so muss der Preis anhand 
eines angemessenen und in der Praxis anerkannten Bewertungsmodells ge-
stützt auf den Verkehrswert der Basiswerte, von denen das Derivat abgeleitet 

ist, jederzeit nachvollziehbar sein. Vor dem Abschluss eines Vertrags über ein 
solches Derivat sind grundsätzlich konkrete Offerten von mindestens zwei 

Gegenparteien einzuholen, wobei der Vertrag mit derjenigen Gegenpartei ab-
zuschliessen ist, welche die preislich beste Offerte unterbreitet. Abweichun-
gen von diesem Grundsatz sind zulässig aus Gründen der Risikoverteilung 

oder wenn weitere Vertragsbestandteile wie Bonität oder Dienstleistungsan-
gebot der Gegenpartei eine andere Offerte als insgesamt vorteilhafter für die 

Anleger erscheinen lassen. Ausserdem kann ausnahmsweise auf die Einho-
lung von Offerten von mindestens zwei möglichen Gegenparteien verzichtet 

werden, wenn dies im besten Interesse der Anleger ist. Die Gründe hierfür 
sowie der Vertragsabschluss und die Preisbestimmung sind nachvollziehbar 
zu dokumentieren. 

 
d) Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte dürfen im Rahmen eines OTC-

Geschäfts nur Sicherheiten entgegennehmen, welche die Anforderungen ge-
mäss Art. 51 KKV-FINMA erfüllen. Der Emittent der Sicherheiten muss eine 
hohe Bonität aufweisen und die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpar-

tei oder von einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen oder davon 
abhängigen Gesellschaft begeben sein. Die Sicherheiten müssen hoch liquide 

sein, zu einem transparenten Preis an einer Börse oder einem anderen gere-
gelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden und mindes-
tens börsentäglich bewertet werden. Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte 

müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten die Pflichten und Anforderungen 
gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesondere müssen sie die Sicherhei-

ten in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen diversifizieren, 
wobei eine angemessene Diversifikation der Emittenten als erreicht gilt, wenn 
die von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr als 

20% des Nettoinventarwerts eines Teilvermögens entsprechen. Vorbehalten 
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bleiben Ausnahmen für öffentlich garantierte oder begebene Anlagen gemäss 
Art. 83 KKV. Weiter müssen die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte die Ver-

fügungsmacht und die Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Sicherheiten 
bei Ausfall der Gegenpartei jederzeit und ohne Einbezug der Gegenpartei oder 
deren Zustimmung erlangen können. Die erhaltenen Sicherheiten sind bei der 

Depotbank zu verwahren. Die erhaltenen Sicherheiten können im Auftrag der 
Fondsleitung bei einer beaufsichtigten Drittverwahrstelle verwahrt werden, 

wenn das Eigentum an den Sicherheiten nicht übertragen wird und die Dritt-
verwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig ist. 

 

10. Bei der Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagebeschränkungen 
(Maximal- und Minimallimiten) sind die Derivate nach Massgabe der Kollektivan-

lagengesetzgebung zu berücksichtigen. 
 

11. Der Prospekt enthält weitere Angaben: 
- zur Bedeutung von Derivaten im Rahmen der Anlagestrategie; 
- zu den Auswirkungen der Derivatverwendung auf das Risikoprofil der Teilver-

mögen; 
- zu den Gegenparteirisiken von Derivaten; 

- zur Sicherheitenstrategie, sofern im Rahmen von OTC-Geschäften Vermögens-
werte als Sicherheiten entgegengenommen werden. 

 

§ 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten 

1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teilvermögen keine Kredite gewähren. 

Die Effektenleihe gemäss § 10 gilt nicht als Kreditgewährung im Sinne dieses 
Paragraphen. 

 

2. Die Fondsleitung darf für höchstens 10% des Nettofondsvermögens jedes Teil-
vermögens vorübergehend Kredite aufnehmen.  

 
§ 14 Belastung des Fondsvermögens 

1. Die Fondsleitung darf zulasten jedes Teilvermögens nicht mehr als 25% seines 

Nettofondsvermögens verpfänden oder zur Sicherung übereignen. 
 

2. Die Belastung des Vermögens der Teilvermögen mit Bürgschaften ist nicht ge-
stattet. Ein engagementerhöhendes Kreditderivat gilt nicht als Bürgschaft im 
Sinne dieses Paragraphen. 

 
 

C Anlagebeschränkungen 
 
§ 15 Risikoverteilung 

1. In die Risikoverteilungsvorschriften sind einzubeziehen: 

 
a) Anlagen gemäss § 8, mit Ausnahme der indexbasierten Derivate, sofern der 

Index hinreichend diversifiziert ist und für den Markt, auf den er sich bezieht, 

repräsentativ ist und in angemessener Weise veröffentlicht wird; 

b) flüssige Mittel gemäss § 9; 

c) Forderungen gegen Gegenparteien aus OTC-Geschäften. 

 
Die Risikoverteilungsvorschriften gelten für jedes Teilvermögen einzeln. 
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2. Gesellschaften, die aufgrund internationaler Rechnungslegungsvorschriften einen 

Konzern bilden, gelten als ein einziger Emittent. 
 
A. Risikoverteilung für das Teilvermögen Swiss Rock Aktien Global Defen-

siv: 
 

3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte 
höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten und Geldmarktin-
strumente desselben Emittenten bzw. Schuldners anlegen. Der Gesamtwert der 

Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten bzw. Schuldner, bei welchen 
mehr als 10% des Vermögens des Teilvermögens angelegt sind, darf 60% des 

Vermögens des entsprechenden Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten 
bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4 und 5. 

 
4. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens in Gut-

haben auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank anlegen. In diese Limite sind 

sowohl die flüssigen Mittel gemäss § 9 als auch die Anlagen in Bankguthaben 
gemäss § 8 einzubeziehen. 

 
5. Die Fondsleitung darf höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens in OTC-

Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, 

die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
hat oder in einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht untersteht, die 

derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 20% 
des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens. 

 

 Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Sicherheiten in Form von 
liquiden Aktiven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, so werden diese 

Forderungen bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt. 
 
6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden Ziff. 3 bis 5 des-

selben Emittenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 20% des Vermögens des 
Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten ge-

mäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend. 
 
7. Anlagen gemäss der vorstehenden Ziff. 3 derselben Unternehmensgruppe dürfen 

insgesamt 20% des Vermögens des Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehal-
ten bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend. 

 
8. Die Fondsleitung darf höchstens 30% des Vermögens des Teilvermögens in An-

teilen bzw. Aktien desselben Zielfonds anlegen.  

 
9. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte erwerben, die insgesamt mehr als 

10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen 
Einfluss auf die Geschäftsleitung eines Emittenten auszuüben.  

 

10. Die Fondsleitung darf für das Vermögen eines Teilvermögens höchstens je 10% 
der stimmrechtslosen Beteiligungspapiere, der Schuldverschreibungen und/oder 

Geldmarktinstrumente desselben Emittenten sowie höchstens 30% der Anteile 
bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapitalanlagen erwerben. 
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 Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich im Zeitpunkt des Erwerbs der 
Bruttobetrag der Schuldverschreibungen, der Geldmarktinstrumente oder der 

Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapitalanlagen nicht berechnen lässt. 
 
11. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 9 und 10 sind nicht anwendbar auf 

Effekten und Geldmarktinstrumente, die von einem Staat oder einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen 

öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. 
 

12. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 35% angehoben, wenn die Effek-
ten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat oder einer öffentlich-

rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen 
öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der 

Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die vorgenann-
ten Effekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwendung der Grenze 
von 60% nach Ziff. 3 ausser Betracht. Die Einzellimiten von Ziff. 3 und 5 jedoch 

dürfen mit der vorliegenden Limite von 35% nicht kumuliert werden. 
 

13. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 100% angehoben, wenn die Ef-
fekten oder Geldmarktinstrumente von einem Staat oder einer öffentlich-rechtli-
chen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-

lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. In diesem Fall muss 

das entsprechende Teilvermögen Effekten oder Geldmarktinstrumente aus min-
destens sechs verschiedenen Emissionen halten; höchstens 30% des Vermögens 
des entsprechenden Teilvermögens dürfen in Effekten oder Geldmarktinstru-

mente derselben Emission angelegt werden. Die vorgenannten Effekten oder 
Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 60% nach 

Ziff. 3 ausser Betracht. 
 

Als Emittenten bzw. Garanten im Sinne der Ziff. 12 und 13 sind zugelassen: 

OECD-Staaten, Europäische Union (EU), Europarat, Internationale Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung (Weltbank), Europäische Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung, Europäische Investitionsbank, Interamerikanische Entwicklungs-
bank, Asiatische Entwicklungsbank, Afrikanische Entwicklungsbank und die Euro-
fima (Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial). 

 
B. Risikoverteilung für das Teilvermögen Swiss Rock Vorsorge Fonds 50: 

 
3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte 

höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten und Geldmarktin-

strumente desselben Emittenten bzw. Schuldners anlegen. Der Gesamtwert der 
Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten bzw. Schuldner, bei welchen 

mehr als 5% des Vermögens des Teilvermögens angelegt sind, darf 40% des 
Vermögens des Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die Best-
immungen von Ziff. 4 und 5. 

 
4. Die Fondsleitung darf höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens in Gut-

haben auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank anlegen. In diese Limite sind 
sowohl die flüssigen Mittel gemäss § 9 als auch die Anlagen in Bankguthaben 

gemäss § 8 einzubeziehen. 
 



61 
 

5. Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Vermögens des Teilvermögens in OTC-
Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, 

die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
hat oder in einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht untersteht, die 
derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 10% 

des Vermögens des Teilvermögens. 
 

 Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Sicherheiten in Form von 
liquiden Aktiven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, so werden diese 
Forderungen bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt. 

 
6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden Ziff. 3 bis 5 des-

selben Emittenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 20% des Vermögens des 
Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten ge-

mäss Ziff. 12 nachfolgend. 
 
7. Anlagen gemäss der vorstehenden Ziff. 3 derselben Unternehmensgruppe dürfen 

insgesamt 20% des Vermögens des Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehal-
ten bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 12 nachfolgend. 

 
8. Das Teilvermögen muss mindestens in fünf verschiedene Zielfonds anlegen. Die 

Fondsleitung darf grundsätzlich höchstens 30% des Vermögens des Teilvermö-

gens in Anteilen bzw. Aktien desselben Zielfonds anlegen. Ausnahmsweise darf 
die Fondsleitung höchstens 45% des Vermögens des Teilvermögens in Anteilen 

bzw. Aktien desselben Zielfonds anlegen, wenn es sich bei diesem Zielfonds um 
eine schweizerische kollektive Kapitalanlage der Art „Effektenfonds“ oder „Übrige 
Fonds für traditionelle Anlagen“ handelt und vollständige Transparenz betreffend 

Anlagen und Gebühren sichergestellt ist. 
  

9. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte erwerben, die insgesamt mehr als 
10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen 
Einfluss auf die Geschäftsleitung eines Emittenten auszuüben.  

 
10. Die Fondsleitung darf für das Vermögen eines Teilvermögens höchstens je 10% 

der stimmrechtslosen Beteiligungspapiere, der Schuldverschreibungen und/oder 
Geldmarktinstrumente desselben Emittenten sowie höchstens 49% der Anteile 
bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapitalanlagen erwerben. 

 
 Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich im Zeitpunkt des Erwerbs der 

Bruttobetrag der Schuldverschreibungen, der Geldmarktinstrumente oder der 
Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapitalanlagen nicht berechnen lässt. 

 

11. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 9 und 10 sind nicht anwendbar auf 
Effekten und Geldmarktinstrumente, die von einem Staat oder einer öffentlich-

rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen 
öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. 

 
12. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 10% ist auf 45% angehoben, wenn die Effek-

ten oder Geldmarktinstrumente von der Schweizerischen Eidgenossenschaft be-
geben oder garantiert werden. Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktinstru-

mente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 40% gemäss Ziff. 3 ausser 
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Betracht. Die Einzellimiten von Ziff. 3 und 5 dürfen mit der vorliegenden Limite 
von 45% nicht kumuliert werden. 

 
C. Risikoverteilung für die Teilvermögen Swiss Rock Obligationen Global 

Nachhaltig und Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig: 

 
3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte 

höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten und Geldmarktin-
strumente desselben Emittenten bzw. Schuldners anlegen. Der Gesamtwert der 
Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten bzw. Schuldner, bei welchen 

mehr als 10% des Vermögens des Teilvermögens angelegt sind, darf 60% des 
Vermögens des entsprechenden Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten 

bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4 und 5. 
 

4. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens in Gut-
haben auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank anlegen. In diese Limite sind 
sowohl die flüssigen Mittel gemäss § 9 als auch die Anlagen in Bankguthaben 

gemäss § 8 einzubeziehen. 
 

5. Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Vermögens des Teilvermögens in OTC-
Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, 
die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

hat oder in einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht untersteht, die 
derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 10% 

des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens. 
 
 Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Sicherheiten in Form von 

liquiden Aktiven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, so werden diese 
Forderungen bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt. 

 
6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden Ziff. 3 bis 5 des-

selben Emittenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 20% des Vermögens des 

Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten ge-
mäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend. 

 
7. Anlagen gemäss der vorstehenden Ziff. 3 derselben Unternehmensgruppe dürfen 

insgesamt 20% des Vermögens des Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehal-

ten bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend. 
 

8. Die Fondsleitung darf höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens in An-
teilen bzw. Aktien desselben Zielfonds anlegen.  

 

9. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte erwerben, die insgesamt mehr als 
10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen 

Einfluss auf die Geschäftsleitung eines Emittenten auszuüben.  
 
10. Die Fondsleitung darf für das Vermögen eines Teilvermögens höchstens je 10% 

der stimmrechtslosen Beteiligungspapiere, der Schuldverschreibungen und/oder 
Geldmarktinstrumente desselben Emittenten sowie höchstens 25% der Anteile 

bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapitalanlagen erwerben. 
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 Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich im Zeitpunkt des Erwerbs der 
Bruttobetrag der Schuldverschreibungen, der Geldmarktinstrumente oder der 

Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapitalanlagen nicht berechnen lässt. 
 
11. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 9 und 10 sind nicht anwendbar auf 

Effekten und Geldmarktinstrumente, die von einem Staat oder einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen 

öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. 
 

12. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 35% angehoben, wenn die Effek-
ten oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat oder einer öffentlich-

rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen 
öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der 

Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die vorgenann-
ten Effekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwendung der Grenze 
von 60% nach Ziff. 3 ausser Betracht. Die Einzellimiten von Ziff. 3 und 5 jedoch 

dürfen mit der vorliegenden Limite von 35% nicht kumuliert werden. 
 

13. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 20% ist auf 100% angehoben, wenn die Ef-
fekten oder Geldmarktinstrumente von einem Staat oder einer öffentlich-rechtli-
chen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffent-

lich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. In diesem Fall muss 

das entsprechende Teilvermögen Effekten oder Geldmarktinstrumente aus min-
destens sechs verschiedenen Emissionen halten; höchstens 30% des Vermögens 
des entsprechenden Teilvermögens dürfen in Effekten oder Geldmarktinstru-

mente derselben Emission angelegt werden. Die vorgenannten Effekten oder 
Geldmarktinstrumente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 60% nach Ziff. 

3 ausser Betracht. 
 
Als Emittenten bzw. Garanten im Sinne der Ziff. 12 und 13 sind zugelassen: 

OECD-Staaten, Europäische Union (EU), Europarat, Internationale Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung (Weltbank), Europäische Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung, Europäische Investitionsbank, Interamerikanische Entwicklungs-
bank, Asiatische Entwicklungsbank, Afrikanische Entwicklungsbank und die Eu-
rofima (Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial). 

 
 

IV Berechnung der Nettoinventarwerte sowie Ausgabe und Rücknahme 
von Anteilen 

 

§ 16 Berechnung der Nettoinventarwerte 

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Anteils-

klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie 
für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der 
Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an 

welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens ge-
schlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des 

Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt. 
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2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 
Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kur-

sen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse 
verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im 
Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet 

in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswerts angemessene und in der Praxis 
anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 

 
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Netto-

inventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem 

anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die 
Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten. 

 
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem 

anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, 
wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend 
vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlager-

endite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Ände-
rungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen An-

lagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem 
Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit glei-
chen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) 

abgestellt. 
 

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen be-
wertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität 
wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnis-

sen angepasst. 
 

6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Anteilsklasse eines Teilvermögens 
ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermö-
gens des Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbind-

lichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, 
dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden 

Anteilsklasse. Er wird auf die kleinste jeweils gängige Einheit der Rechnungsein-
heit gerundet. 

 

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens eines Teilvermögens 
(Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den je-

weiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe 
mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe 
einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen 

für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei 
folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet: 

 

a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; 

b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur 
auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) 

die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres je-
weiligen Nettoinventarwerts unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den 
Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüt-

tung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen; 
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c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlich-
keiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissi-

onen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der 
verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventar-
werts unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen 

Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen 

oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen; 

d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen 
oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge 

oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer 
Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch propor-

tional zu deren Quote am Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt 
wurden. 

 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

1. Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile werden am Auftragstag bis zu 

einem bestimmten im Prospekt genannten Zeitpunkt entgegengenommen. Der 
für die Ausgabe und Rücknahme massgebende Preis der Anteile wird frühestens 
an dem dem Auftragstag folgenden Bankwerktag (Bewertungstag) ermittelt (For-

ward Pricing). Der Prospekt regelt die Einzelheiten. 
 

Sofern die Ein- bzw. Auszahlung in Anlagen erfolgt (vgl. § 17 Ziff. 7), gilt dies 
analog für die Bewertung dieser Anlagen. 

 

2. Für alle Teilvermögen (ausgenommen Swiss Rock Obligationen Global 
Nachhaltig und Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig): Der Ausgabe- 

und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am Bewertungstag gestützt auf 
die Schlusskurse des Vortages gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je 

Anteil. Bei der Ausgabe von Anteilen kann zum Nettoinventarwert eine Ausgabe-
kommission gemäss § 18 zugeschlagen resp. eine Rücknahmekommission ge-
mäss § 18 vom Nettoinventarwert abgezogen werden. 

 
Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (namentlich marktkon-

forme Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben), die einem Teilvermö-
gen aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem 
gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden dem 

Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet. 
 

Für die Teilvermögen Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig und Swiss 
Rock Obligationen CHF Nachhaltig: Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der 
Anteile basiert auf dem am Bewertungstag gestützt auf die Schlusskurse des Vor-

tages gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je Anteil. Bei der Ausgabe 
werden zum Nettoinventarwert die Nebenkosten (namentlich marktübliche Cour-

tagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben), die dem Teilvermögen im Durch-
schnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages erwachsen, zugeschlagen. Bei 
der Rücknahme werden vom Nettoinventarwert die Nebenkosten, die dem Teil-

vermögen im Durchschnitt aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil ent-
sprechenden Teils der Anlagen erwachsen, abgezogen. Der jeweils angewandte 

Satz ist aus dem Prospekt ersichtlich. Ausserdem kann bei der Ausgabe und Rück-
nahme von Anteilen zum Nettoinventarwert eine Ausgabekommission gemäss 
§ 18 zugeschlagen resp. eine Rücknahmekommission gemäss § 18 abgezogen 

werden. 
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3. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen sowie Anträge 

auf Zeichnung oder Umtausch von Anteilen zurückweisen. 
 
4. Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der Anleger die Rückzahlung 

der Anteile eines Teilvermögens vorübergehend und ausnahmsweise aufschie-
ben, wenn: 

 
a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des 

Vermögens des entsprechenden Teilvermögens bildet, geschlossen ist oder 

wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; 

b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer oder anderer Notfall 

vorliegt; 

c) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschränkungen sonstiger 

Übertragungen von Vermögenswerten Geschäfte für das Teilvermögen un-
durchführbar werden; 

d) zahlreiche Anteile des Teilvermögens gekündigt werden und dadurch die In-

teressen der übrigen Anleger dieses Teilvermögens wesentlich beeinträchtigt 
werden können. 

 
5. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub unverzüglich der Prüfge-

sellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit. 

 
6. Solange die Rückzahlung der Anteile eines Teilvermögens aus den unter Ziff. 4 

Bst. a bis c genannten Gründen aufgeschoben ist, findet keine Ausgabe von An-
teilen dieses Teilvermögens statt. 
 

7. Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer Zeichnung anstelle einer 
Einzahlung in bar Anlagen an das Vermögen des entsprechenden Teilvermögens 

leistet („Sacheinlage“ oder „contribution in kind“ genannt) bzw. dass ihm im Falle 
einer Kündigung anstelle einer Auszahlung in bar Anlagen übertragen werden 
(„Sachauslage“ oder „redemption in kind“). Der Antrag ist zusammen mit der 

Zeichnung bzw. mit der Kündigung zu stellen. Die Fondsleitung ist nicht verpflich-
tet, Sachein- und Sachauslagen zuzulassen. 

 
Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen oder Sachauslagen und 
stimmt solchen Geschäften nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen voll-

umfänglich im Einklang mit der Anlagepolitik des Teilvermögens steht und die 
Interessen der übrigen Anleger dieses Teilvermögens dadurch nicht beeinträch-

tigt werden. 
 
Die im Zusammenhang mit einer Sacheinlage oder Sachauslage anfallenden Kos-

ten dürfen nicht dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet wer-
den. 

 
Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen oder Sachauslagen einen Bericht, der 
Angaben zu den einzelnen übertragenen Anlagen, dem Kurswert dieser Anlagen 

am Stichtag der Übertragung, die Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen 
oder zurückgenommenen Anteile und einen allfälligen Spitzenausgleich in bar 

enthält. Die Depotbank prüft bei jeder Sacheinlage oder Sachauslage die Einhal-
tung der Treuepflicht durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der übertrage-

nen Anlagen und der ausgegebenen bzw. zurückgenommenen Anteile, bezogen 
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auf den massgeblichen Stichtag. Die Depotbank meldet Vorbehalte oder Bean-
standungen unverzüglich der Prüfgesellschaft. 

 
Sacheinlage- und Sachauslagetransaktionen sind im Jahresbericht zu nennen. 

 

8. Die Fondsleitung behält sich unter ausserordentlichen Umständen, wie insbeson-
dere bei ungenügender Liquidität des betreffenden Teilvermögens, im Interesse 

der im betreffenden Teilvermögen verbleibenden Anleger, die Herabsetzung aller 
Rücknahmeanträge (Gating) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der 
Rücknahmen netto 10% des Fondsvermögens übersteigt. Unter diesen Umstän-

den kann die Fondsleitung entscheiden, alle Rücknahmeanträge proportional und 
im gleichen Verhältnis nach eigenem Ermessen zu kürzen. Der verbleibende Teil 

der Rücknahmeaufträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu 
betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt. 

Eine bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge findet somit 
nicht statt. 
 

Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung 
des Gatings unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in an-

gemessener Weise den Anlegern mit. 
 
V Vergütungen und Nebenkosten 

 
§ 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger 

 

1. Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zu-
gunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und 

Ausland von zusammen höchstens 3% des Nettoinventarwerts belastet werden. 
Der zurzeit massgebliche Höchstsatz ist aus dem Prospekt ersichtlich. 

 
2. Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rücknahmekommission 

zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und 

Ausland von zusammen höchstens 2% des Nettoinventarwerts belastet werden. 
Der zurzeit massgebliche Höchstsatz ist aus dem Prospekt ersichtlich.  

 
3. Ausschliesslich für die Teilvermögen Swiss Rock Obligationen Global Nach-

haltig und Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig: Bei der Ausgabe und 

Rücknahme von Anteilen erhebt die Fondsleitung zudem zugunsten des Vermö-
gens des Teilvermögens die Nebenkosten, die dem Teilvermögen im Durchschnitt 

aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem ge-
kündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen (vgl. § 17 Ziff. 2). 
Der jeweils angewandte Satz ist aus dem Prospekt ersichtlich. 

 
 

§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermö-
gen 

 

1. Für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilver-
mögen stellt die Fondsleitung zulasten jedes Teilvermögens die nachfolgend auf-

geführte maximale Kommission des Nettofondsvermögens der Teilvermögen pro 
Anteilsklasse in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Net-

toinventarwerts dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet und 
jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Vermögensverwaltung und 
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Vertriebskommission, kurz „Management Fee“). Die Management Fee kann bei 
einzelnen Anteilsklassen zu unterschiedlichen Sätzen erhoben werden. 

 
Swiss Rock Aktien Global Defensiv: 
 

Anteilsklasse A:  höchstens 1.30% p.a. 
Anteilsklasse B:  höchstens 1.00% p.a. 

Anteilsklasse C:   Bei der Anteilsklasse C wird keine Management Fee zu-
lasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung 
der Fondsleitung für die Vermögensverwaltung und die 

Vertriebstätigkeit wird im Rahmen des in § 6 Ziff. 4 auf-
geführten Dienstleistungsvertrages erhoben. 

Anteilsklasse V:  höchstens 1.30% p.a. 
 

Swiss Rock Vorsorge Fonds 50: 
 

Anteilsklasse A:  höchstens 1.30% p.a. 

Anteilsklasse B:  höchstens 1.00% p.a. 
Anteilsklasse C:   Bei der Anteilsklasse C wird keine Management Fee zu-

lasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung 
der Fondsleitung für die Vermögensverwaltung und die 
Vertriebstätigkeit wird im Rahmen des in § 6 Ziff. 4 auf-

geführten Dienstleistungsvertrages erhoben. 
Anteilsklasse V:  höchstens 1.30% p.a. 

 
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig: 
 

Anteilsklasse A:  höchstens 1.30% p.a. 
Anteilsklasse B:  höchstens 1.00% p.a. 

Anteilsklasse C:   Bei der Anteilsklasse C wird keine Management Fee zu-
lasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung 
der Fondsleitung für die Vermögensverwaltung und die 

Vertriebstätigkeit wird im Rahmen des in § 6 Ziff. 4 auf-
geführten Dienstleistungsvertrages erhoben. 

Anteilsklasse V:  höchstens 1.30% p.a. 
Anteilsklasse AH CHF: höchstens 1.30% p.a. 
Anteilsklasse BH CHF: höchstens 1.00% p.a. 

Anteilsklasse CH CHF:  Bei der Anteilsklasse CH CHF wird keine Management 
Fee zulasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschä-

digung der Fondsleitung für die Vermögensverwaltung 
und die Vertriebstätigkeit wird im Rahmen des in § 6 Ziff. 
4 aufgeführten Dienstleistungsvertrages erhoben. 

Anteilsklasse VH CHF: höchstens 1.30% p.a. 
 

Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig: 
 

Anteilsklasse A:  höchstens 1.00% p.a. 

Anteilsklasse B:  höchstens 0.80% p.a. 
Anteilsklasse C:   Bei der Anteilsklasse C wird keine Management Fee zu-

lasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung 
der Fondsleitung für die Vermögensverwaltung und die 

Vertriebstätigkeit wird im Rahmen des in § 6 Ziff. 4 auf-
geführten Dienstleistungsvertrages erhoben. 
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Anteilsklasse V:  höchstens 1.00% p.a. 
Anteilsklasse AE:  höchstens 1.40% p.a. 

Anteilsklasse BE:  höchstens 1.20% p.a. 
 
 Der effektiv angewandte Satz der Management Fee ist jeweils aus dem Jahres- 

und Halbjahresbericht ersichtlich.  
 

2. Für die Leitung der Teilvermögen sowie die in § 4 aufgeführten Aufgaben der 
Depotbank stellt die Fondsleitung zulasten jedes Teilvermögens die nachfolgend 
aufgeführte maximale Kommission des Nettofondsvermögens der Teilvermögen 

pro Anteilsklasse in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des 
Nettoinventarwerts dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet 

und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Fondsleitungs- und Depotbank-
kommission, kurz „Service Fee“). Die Entschädigung der Depotbank in Höhe von 

höchstens 0.15% p.a. für deren in dieser Ziffer genannten Leistungen obliegt der 
Fondsleitung und erfolgt aus der Service Fee.  
 

Swiss Rock Aktien Global Defensiv: 
 

Alle Anteilsklassen:  höchstens 0.50% p.a. 
 

Swiss Rock Vorsorge Fonds 50: 

 
Alle Anteilsklassen:   höchstens 0.50% p.a. 

 
Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig: 

 

Alle Anteilsklassen:   höchstens 0.50% p.a. 
 

Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig: 
 

Anteilsklasse C:    höchstens 0.50% p.a. 

Alle übrigen Anteilsklassen: höchstens 0.40% p.a. 
 

Der effektiv angewandte Satz der Service Fee ist jeweils aus dem Jahres- und 
Halbjahresbericht ersichtlich. 

 

3. Die Summe aus Management Fee und Service Fee entspricht einer Verwaltungs-
kommission der Fondsleitung für die Leitung, die Vermögensverwaltung und die 

Vertriebstätigkeit in Bezug auf das jeweilige Teilvermögen zuzüglich einer Depot-
bankkommission für die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des 
Zahlungsverkehrs der Teilvermögen und die sonstigen in § 4 aufgeführten Auf-

gaben der Depotbank. Diese darf die folgenden Maximalsätze nicht überschrei-
ten: 

 
Swiss Rock Aktien Global Defensiv: 
 

Anteilsklasse A:  höchstens 1.80% p.a. 
Anteilsklasse B:  höchstens 1.50% p.a. 

Anteilsklasse C:   höchstens 0.50% p.a. 
Anteilsklasse V:  höchstens 1.80% p.a. 
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Swiss Rock Vorsorge Fonds 50: 
 

Anteilsklasse A:  höchstens 1.80% p.a. 
Anteilsklasse B:  höchstens 1.50% p.a. 
Anteilsklasse C:   höchstens 0.50% p.a. 

Anteilsklasse V:  höchstens 1.80% p.a. 
 

Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig: 
 
Anteilsklasse A:  höchstens 1.80% p.a. 

Anteilsklasse B:  höchstens 1.50% p.a. 
Anteilsklasse C:   höchstens 0.50% p.a. 

Anteilsklasse V:  höchstens 1.80% p.a. 
Anteilsklasse AH CHF: höchstens 1.80% p.a. 

Anteilsklasse BH CHF: höchstens 1.50% p.a. 
Anteilsklasse CH CHF:  höchstens 0.50% p.a. 
Anteilsklasse VH CHF: höchstens 1.80% p.a. 

 
Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig: 

 
Anteilsklasse A:  höchstens 1.40% p.a. 
Anteilsklasse B:  höchstens 1.20% p.a. 

Anteilsklasse C:   höchstens 0.50% p.a. 
Anteilsklasse V:  höchstens 1.40% p.a. 

Anteilsklasse AE:  höchstens 1.80% p.a. 
Anteilsklasse BE:  höchstens 1.60% p.a. 
 

4. Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgen-
den Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrags entstanden sind: 

 
a. Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, namentlich marktübliche Cour-

tagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben, sowie Kosten für die Überprü-

fung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen; 

b. Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation, 

Fusion oder Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen;  

c. Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde;  

d. Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheini-

gungen im Rahmen der Gründung, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Ver-
einigungen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen;  

e. Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit der Grün-
dung, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des Umbrella-Fonds 
bzw. der Teilvermögen sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen 

des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen und ihrer Anleger;  

f. Kosten für die Publikation des Nettoinventarwerts der Teilvermögen sowie 

sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Überset-
zungskosten, welche nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschrei-
ben sind;  

g. Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahres- und Halbjahres-
berichte des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen;  
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h. Kosten für eine allfällige Eintragung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermö-
gen bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländi-

schen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie 
die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;  

i. Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläu-

bigerrechten durch die Teilvermögen, einschliesslich der Honorarkosten für 
externe Berater;  

j. Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Umbrella-Fonds 
bzw. der Teilvermögen eingetragenem geistigen Eigentum oder mit Nut-
zungsrechten des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen; 

k. alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung 
der Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, den Vermögensverwalter oder 

die Depotbank verursacht werden.    

 

5. Die Kosten nach Ziff. 4 Bst. a werden direkt dem Einstandswert zugeschlagen 
bzw. dem Verkaufswert abgezogen.  
 

6. Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss den Bestimmungen im 
Prospekt Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsan-

teilen und Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem jeweiligen Teilver-
mögen belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren, bezahlen. 
 

7. Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die die Teilvermögen investieren, 
darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchs-

tens 3% betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskom-
mission der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen 
Retrozessionen und Rabatten anzugeben. 

 
8. Erwirbt die Fondsleitung Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, 

die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet 
werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder 
durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist („verbun-

dene Zielfonds“), so darf sie allfällige Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen 
der verbundenen Zielfonds nicht den Teilvermögen belasten. 

 
9. Vergütungen und Nebenkosten dürfen nur demjenigen Teilvermögen belastet 

werden, welchem eine bestimmte Leistung zukommt. Kosten, die nicht eindeutig 

einem Teilvermögen zugeordnet werden können, werden den einzelnen Teilver-
mögen im Verhältnis ihres Anteils am Gesamtvermögen des Umbrella-Fonds be-

lastet. 
 

 

VI Rechenschaftsablage und Prüfung 
 

§ 20 Rechenschaftsablage 

1. Die Teilvermögen haben die folgenden Rechnungseinheiten: 
 

a) Swiss Rock Aktien Global Defensiv:  Schweizerfranken (CHF) 
b) Swiss Rock Vorsorge Fonds 50:  Schweizerfranken (CHF) 

c) Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig:  Schweizerfranken (CHF) 
d) Swiss Rock Obligationen CHF Nachhaltig:  Schweizerfranken (CHF) 
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2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines Jah-

res.  
 
3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht 

die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des Umbrella-Fonds bzw. der Teil-
vermögen. 

 
4. Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des Rechnungsjahres 

veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahresbericht des Umbrella-Fonds bzw. 

der Teilvermögen. 
 

5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 5 bleibt vorbehalten. 
 

§ 21 Prüfung 

 

Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und 
vertraglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie anwendbaren Standesregeln 
der Asset Management Association Switzerland eingehalten haben. Ein Kurzbericht der 

Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht. 
 

VII Verwendung des Erfolges 
 

§ 22  

1. Der Nettoertrag der thesaurierenden Anteilsklassen eines Teilvermögens wird 

jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungs-
jahres dem Fondsvermögen des entsprechenden Teilvermögen zur Thesaurierung 

hinzugefügt. Die Fondsleitung kann auch Zwischenthesaurierungen des Ertrags 
beschliessen. Vorbehalten bleiben allfällige bei der Thesaurierung erhobene Steu-
ern und Abgaben.  

 
 Der Nettoertrag der ausschüttenden Anteilsklassen eines Teilvermögens wird 

jährlich pro Anteilsklasse innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rech-
nungsjahres in der entsprechenden Währung der Anteilsklasse an die Anleger 
ausgeschüttet. 

 
 Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttungen aus den Erträgen vor-

nehmen. 
 
 Bis zu 30% des Nettoertrages einer ausschüttenden Anteilsklasse eines Teilver-

mögens können jeweils auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Auf eine 
Ausschüttung kann verzichtet und der gesamte Nettoertrag kann auf neue Rech-

nung vorgetragen werden, wenn 
 

- der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die vorgetragenen Er-

träge aus früheren Rechnungsjahren eines Teilvermögens oder einer Anteils-
klasse weniger als 1% des Nettoinventarwerts oder der Anteilsklasse beträgt, 

und 

- der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die vorgetragenen Er-
träge aus früheren Rechnungsjahren des Teilvermögens oder einer Anteils-

klasse weniger als CHF 1, EUR 1, USD 1, GBP 1 und JPY 100 des Teilvermö-
gens bzw. der Anteilsklasse beträgt.  
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2. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten kön-

nen von der Fondsleitung ausgeschüttet oder zur Wiederanlage (Thesaurierung) 
zurückbehalten werden. 

 

VIII Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen 
 

§ 23  

1. Publikationsorgan des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen ist das im Prospekt 

genannte Printmedium oder elektronische Medium. Der Wechsel des Publikati-
onsorgans ist im Publikationsorgan anzuzeigen. 

 

2. Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusammenfassungen wesentlicher 
Änderungen des Fondsvertrags unter Hinweis auf die Stellen, bei denen die Än-

derungen im Wortlaut kostenlos bezogen werden können, der Wechsel der Fonds-
leitung und/oder der Depotbank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von 
Anteilsklassen sowie die Auflösung einzelner Teilvermögen veröffentlicht. Ände-

rungen, die von Gesetzes wegen erforderlich sind, welche die Rechte der Anleger 
nicht berühren oder die ausschliesslich formeller Natur sind, können mit Zustim-

mung der Aufsichtsbehörde von der Publikationspflicht ausgenommen werden. 
 
3. Die Fondsleitung publiziert für jedes Teilvermögen die Ausgabe- und Rücknah-

mepreise bzw. den Nettoinventarwert aller Anteilsklassen mit dem Hinweis „ex-
klusive Kommissionen“ bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in dem 

im Prospekt genannten Publikationsorgan. Die Preise werden mindestens zweimal 
im Monat publiziert. Die Wochen und Wochentage, an denen die Publikation statt-

findet, werden im Prospekt festgelegt. 
 
4. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die 

jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung, der De-
potbank und bei allen Vertreibern kostenlos bezogen werden. 

 
 
IX Umstrukturierung und Auflösung 

 
§ 24 Vereinigung 

 
1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank einzelne Teilvermögen mit 

anderen Teilvermögen oder mit anderen Anlagefonds vereinigen, indem sie auf 

den Zeitpunkt der Vereinigung die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des 
bzw. der zu übertragenden Teilvermögen bzw. Anlagefonds auf das überneh-

mende Teilvermögen bzw. den übernehmenden Anlagefonds überträgt. Die An-
leger des übertragenden Teilvermögens bzw. Anlagefonds erhalten Anteile am 
übernehmenden Teilvermögen bzw. Anlagefonds in entsprechender Höhe. Auf 

den Zeitpunkt der Vereinigung wird das übertragende Teilvermögen bzw. der 
übertragende Anlagefonds ohne Liquidation aufgelöst, und der Fondsvertrag des 

übernehmenden Teilvermögens bzw. Anlagefonds gilt auch für das übertragende 
Teilvermögen bzw. den übertragenden Anlagefonds. 

 

2. Teilvermögen bzw. Anlagefonds können nur vereinigt werden, sofern: 
 

a) die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen; 
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b) sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden; 

c) die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender Bestimmungen 

grundsätzlich übereinstimmen: 
– die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikoverteilung sowie die mit 

der Anlage verbundenen Risiken; 

– die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Ver-
äusserung von Sachen und Rechten; 

– die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, die Ausgabe- 
und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und 
Verkauf von Anlagen (Courtagen, Gebühren, Abgaben), die dem Fonds-

vermögen bzw. dem Vermögen des Teilvermögens oder den Anlegern 
belastet werden dürfen; 

– die Rücknahmebedingungen; 
– die Laufzeit des Fondsvertrags und die Voraussetzungen der Auflösung. 

d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Teilvermögen bzw. Anlage-
fonds bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten übernommen werden; 

e) weder den Teilvermögen bzw. Anlagefonds noch den Anlegern daraus Kosten 
erwachsen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss § 19 Ziff. 4 Bst. 

b, d und e. 
 
3. Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen Tag in Anspruch nimmt, 

kann die Aufsichtsbehörde einen befristeten Aufschub der Rückzahlung der An-
teile der beteiligten Teilvermögen bzw. Anlagefonds bewilligen sowie die Ausset-

zung des Anteilhandels über mehrere Tage gutheissen. 
 

4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung 

die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags sowie die beabsichtigte Verei-
nigung zusammen mit dem Vereinigungsplan der Aufsichtsbehörde zur Überprü-

fung vor. Der Vereinigungsplan enthält Angaben zu den Gründen der Vereini-
gung, zur Anlagepolitik der beteiligten Teilvermögen bzw. Anlagefonds und den 
allfälligen Unterschieden zwischen dem übernehmenden und dem übertragenden 

Teilvermögen bzw. Anlagefonds, zur Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu 
allfälligen Unterschieden in den Vergütungen, zu allfälligen Steuerfolgen für die 

Teilvermögen bzw. Anlagefonds sowie die Stellungnahme der zuständigen kol-
lektivanlagenrechtlichen Prüfgesellschaft. 

 

5. Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags 
nach § 23 Ziff. 2 sowie die beabsichtigte Vereinigung und deren Zeitpunkt zu-

sammen mit dem Vereinigungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr 
festgelegten Stichtag im Publikationsorgan der beteiligten Teilvermögen bzw. An-
lagefonds. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichts-

behörde innert 30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen ge-
gen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags erheben oder die Rück-

zahlung ihrer Anteile in bar verlangen bzw. den Antrag auf Sachauslage gemäss 
§ 17 Ziff. 7 stellen können. 

 

6. Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die ordnungsgemässe Durchführung 
der Vereinigung und äussert sich dazu in einem Bericht zuhanden der Fondslei-

tung und der Aufsichtsbehörde. 
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7. Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den Abschluss der Vereinigung und 
publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestätigung der Prüfgesellschaft zur 

ordnungsgemässen Durchführung sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug im 
Publikationsorgan der beteiligten Teilvermögen bzw. Anlagefonds.  

 

8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten Jahresbericht des über-
nehmenden Teilvermögens bzw. Anlagefonds und im allfällig vorher zu erstellen-

den Halbjahresbericht. Für das übertragende Teilvermögen bzw. den übertragen-
den Anlagefonds ist ein geprüfter Abschlussbericht zu erstellen, falls die Vereini-
gung nicht auf den ordentlichen Jahresabschluss fällt. 

 
§ 25 Laufzeit der Teilvermögen und Auflösung   

 
1. Die Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. 

 
2. Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung der Teilvermögen 

durch Kündigung des Fondsvertrags fristlos herbeiführen. 

 
3. Die Teilvermögen können durch Verfügung der Aufsichtsbehörde aufgelöst wer-

den, insbesondere wenn diese spätestens ein Jahr nach Ablauf der Zeichnungs-
frist (Lancierung) oder einer längeren, durch die Aufsichtsbehörde auf Antrag der 
Fondsleitung und der Depotbank erstreckten Frist nicht über ein Nettovermögen 

von mindestens 5 Millionen Schweizer Franken (oder Gegenwert) verfügen. 
 

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung unverzüglich bekannt 
und veröffentlicht sie im Publikationsorgan. 

 

5. Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrags darf die Fondsleitung die betroffe-
nen Teilvermögen unverzüglich liquidieren. Hat die Aufsichtsbehörde die Auflö-

sung eines Teilvermögens verfügt, so muss dieses unverzüglich liquidiert werden. 
Die Auszahlung des Liquidationserlöses an die Anleger ist der Depotbank über-
tragen. Sollte die Liquidation längere Zeit beanspruchen, kann der Erlös in Teil-

beträgen ausbezahlt werden. Vor der Schlusszahlung muss die Fondsleitung die 
Bewilligung der Aufsichtsbehörde einholen. 

 
X Änderung des Fondsvertrags 
 

§ 26  

Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden, oder besteht die Absicht, Anteils-

klassen zu vereinigen oder die Fondsleitung oder die Depotbank zu wechseln, so haben 
die Anleger die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der entspre-

chenden Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen zu erheben. In der Publikation in-
formiert die Fondsleitung die Anleger darüber, auf welche Fondsvertragsänderungen 
sich die Prüfung und die Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA erstre-

cken.  
Bei einer Änderung des Fondsvertrags (inkl. Vereinigung von Anteilsklassen) können 

die Anleger überdies unter Beachtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer An-
teile in bar verlangen. Vorbehalten bleiben die Fälle gemäss § 23 Ziff. 2, welche mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der Publikationspflicht ausgenommen sind. 
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XI Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 

§ 27  

1. Der Umbrella-Fonds und die einzelnen Teilvermögen unterstehen schweizeri-

schem Recht, insbesondere dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanla-
gen vom 23. Juni 2006, der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 
22. November 2006 sowie der Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktauf-

sicht FINMA über die kollektiven Kapitalanlagen vom 27. August 2014. 
 

 Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung. 
 
2. Für die Auslegung des Fondsvertrags ist die deutsche Fassung massgebend. 

 
3. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 30. Januar 2024 in Kraft und ersetzt den 

Fondsvertrag vom 7. August 2023. 
 
4. Bei der Genehmigung des Fondsvertrags prüft die FINMA ausschliesslich die Best-

immungen nach Art. 35a Absatz 1 Bst. a-g KKV und stellt deren Gesetzeskonfor-
mität fest. 

 
Die Fondsleitung: Swiss Rock Asset Management AG, Zürich 
 

Die Depotbank:  CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweignieder-
lassung Zürich 

 
Genehmigungsdatum des Fondsvertrags durch die Aufsichtsbehörde: 30. Januar 2024. 

 


